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M a n f r e d N o w a k 

CCPR-Kommentar 
Kommentar zum UNO-Pakt über bürgerliche und politische Rechte 
und zum Fakultativprotokoll 
Erste vollständige Kommentierung • X X V I , 946 Seiten, hardcover • ISBN 3-88357-077-X • 1989 • D M 262,-

• Die Bedeutung des Paktes 
Der Internationale Pakt über bürgerliche und politische 
Rechte wurde gemeinsam mit dem Internationalen Pakt 
über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte am 
16. Dezember 1966 von der Generalversammlung der 
Vereinten Nationen beschlossen, ist am 23. März 1976 
völkerrechtlich in Kraft getreten, wurde seither von 
knapp 90 Staaten aus allen Teilen und politischen Syste
men der Welt ratifiziert, und gilt heute als das wichtigste 
Instrument zum Schutz der Menschenrechte im Rahmen 
der Vereinten Nationen. Seine praktische Bedeutung ist 
mit jener der Europäischen oder Inter-Amerikanischen 
Menschenrechtskonvention vergleichbar. 

• Der Menschenrechtsausschuß 
M i t der internationalen Durchsetzung des Paktes wurde 
ein unabhängiges 18köpfiges Expertenorgan, der U N O -
Ausschuß für Menschenrechte, betraut. In seiner ^ jäh
rigen Praxis hat der Ausschuß in einem öffentlichen und 
kontradiktorischen Verfahren mehr als 100 Berichte 
der Vertragsstaaten geprüft und über knapp 300 Indivi
dualbeschwerden entschieden. In sogenannten „Allge
meinen Bemerkungen" veröffentlicht er seine Auffas
sung zur Interpretation der einzelnen Bestimmungen des 
Paktes. 

• Die Individualbeschwerde 
Knapp 50 Staaten, darunter die Mehrheit der Europa
ratsstaaten, haben das Fakultativprotokoll ratifiziert und 
damit die Kompetenz des Ausschusses anerkannt, über 
Individualbeschwerden ihrer Rechtsunterworfenen zu 
entscheiden. Das Verfahren ist jenem aufgrund der Eu
ropäischen Menschenrechtskonvention vergleichbar, 
doch enthält der Pakt einige Rechte, die in der Europäi
schen Konvention nicht enthalten sind (z. B. das Selbst
bestimmungsrecht, Rechte der Angehörigen von M i n 
derheiten, die gleiche Ämterzugänglichkeit oder das 
Recht Fremder, nicht willkürlich des Landes verwiesen 
zu werden). Auch wenn die Entscheidungen des Aus
schusses völkerrechtlich nicht dieselbe Bindungswirkung 
wie jene des Europäischen Gerichtshofs für Menschen
rechte entfalten, so kommt ihnen dennoch eine große 
moralische und praktisch-politische Bedeutung zu. In ei
ner beachtlichen Zahl von Fällen, insbesondere gegen 
Uruguay, Zaire, Kolumbien und Madagaskar, stellte der 
Ausschuß massive Verletzungen der Rechte auf Leben, 
persönliche Freiheit, physische Integrität, fair trial , Mei
nungsfreiheit, politische Partizipation und ähnliche 
Rechte fest. Zum Teil erkannte er auch, daß Staaten wie 
Kanada oder die Niederlande einzelne Rechte des Pak
tes verletzt hatten. Kürzlich hat Ungarn als erster ost
europäischer Staat die Individualbeschwerde anerkannt. 
Von den deutschsprachigen Staaten hat bisher nur 
Österreich das Fakultativprotokoll ratifiziert, doch ist zu 
erwarten, daß auch die übrigen deutschsprachigen Staa
ten diesem Beispiel in absehbarer Zeit folgen werden. 

• Praxisorientierte Kommentierung 
Der CCPR-Kommentar erläutert alle materiell-, organi
sations- und verfahrensrechtlichen Bestimmungen des 
Paktes auf der Grundlage der travaux préparatoires, der 
Rechtsprechung des Ausschusses und der einschlägigen 
völkerrechtlichen Literatur. Die Kommentierung jedes 
einzelnen Artikels enthält eine Darstellung seiner Ent
stehungsgeschichte in den verschiedenen Organen der 
Vereinten Nationen (insbesondere in der Menschen
rechtskommission und im Dritten Ausschuß der Gene
ralversammlung), eine Textanalyse samt vergleichenden 
Hinweisen auf andere internationale Menschenrechtsin
strumente (insbesondere die Allgemeine Erklärung der 
Menschenrechte sowie die Europäische und Inter-Ame
rikanische Menschenrechtskonvention), eine umfas
sende systematische Darstellung der gesamten bisheri
gen Rechtsprechung und die Behandlung von Interpre
tationsproblemen auf der Grundlage dieser Rechtspre
chung, der Entstehungsgeschichte und der einschlägigen 
Literatur. Wo dies angebracht erscheint, wird auf die 
entsprechende Judikatur der Europäischen und Inter-
Amerikanischen Instanzen hingewiesen. 

• Form und Methode 
Die systematische Gliederung nach Artikeln des Paktes 
und zusätzliche Aufgliederung nach Randnummern 
(nach dem Muster des EMRK-Kommentars von Fro-
wein/Peukert), die praxisorientierte Kommentierung, 
statistische Übersichten sowie ein umfangreiches Stich
wortverzeichnis erleichtern dem Leser den Zugang zur 
Rechtsprechungspraxis und das Lösen von Auslegungs
problemen. 

• Texte 
Alle für den Praktiker wichtigen Texte sind, soweit wie 
möglich in deutscher Übersetzung, im Anhang enthal
ten: der Pakt und das Fakultativprotokoll, die Verfah
rensordnung des Ausschusses, seine Allgemeinen Be
merkungen und generellen Verfahrensentscheidungen, 
die von den Vertragsstaaten abgegebenen Vorbehalte 
und Erklärungen etc. Ein Dokumentenregister sowie 
Tabellen aller Staatenberichte und Individualbeschwer
den mit entsprechenden Verweisen auf die Fundstellen 
in der Europäischen Grundrechte-Zeitschrift (EuGRZ) 
und im Human Rights Law Journal (HRLJ) machen die
ses Buch zu einem umfassenden Nachschlagewerk. 

• Der Autor 
D r . Manfred Nowak, L L . M . (Columbia University New 
Y o r k ) , Dozent an der Universität und an der Verwal
tungsakademie Wien, von 1987 bis 1989 Direktor des 
Niederländischen Menschenrechtsinstituts (SIM) an der 
Universität Utrecht. Er ist durch zahlreiche Publikatio
nen im Bereich der Grund- und Menschenrechte ausge
wiesen und veröffentlicht seit Jahren regelmäßig Be
richte über die Rechtsprechung des Ausschusses. 
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Ein Lexikon der UNO 

Wolfram • Handbuch der 
Vereinten Nationen 

Die Organisation der Vereinten Nationen 
versteht sich nach dem Willen ihrer Mitgliedsstaaten als 
Wahrer der Weltordnung und kompetenter Helfer bei der 
Lösung internationaler Konflikte. Die UNO hat nicht 
zuletzt durch die Resolutionen des UN-Sicherheitsrats zur 
Kuwait-Krise und zum Golf-Krieg wieder an Bedeutung 
gewonnen. 

Dieses Handbuch 
- stellt in 158 alphabetisch geordneten Stichwörtern Auf

bau und Tätigkeit der UNO und ihrer Sonderorganisa
tionen umfassend dar 

- dokumentiert grenzüberschreitende Konflikte 
- beleuchtet zwischenstaatliche Beziehungen und Pro

zesse 
- erläutert Rechtsbegriffe, wichtige Abkommen sowie 

politische Sachverhalte (z.B. »Apartheid«). 

Von A - Z 
behandelt es u.a. folgende Themen 
• ABC-Waffen • Abrüstung • Deutschland und die U N 
• Feindstaatenklausel • Flüchtlinge • GATT • Gewaltver
bot • IAEA, IBRD, ICAO usw. • Konflikte in Afghani
stan, Indien, Iran/Irak, Kambodscha usw. • Menschen
rechte • Rassendiskriminierung • Rüstungskontrolle • 
Technologietransfer • UN-Programme, wie UNDP, UNEP 
usw. • Vertrauensbildende Maßnahmen • Völkerbund 
• Weltbevölkerung • Weltraumrecht • Welternährungsrat 
und Welternährungsprogramm sowie • Ziele und Grund
sätze der U N 

Das Werk benötigen 
Völkerrechtler und Politikwissenschaftler, Diplomaten 
und Politiker, Journalisten und Juristen sowie Studenten. 

Über 80 kompetente Autoren 
haben an diesem Handbuch mitgearbeitet: Es ist ein 
Gemeinschaftswerk des Instituts für Internationales Recht 
an der Universität Kiel und wird im Auftrag der Deutschen 
Gesellschaft für die Vereinten Nationen von Prof. Dr. 
Rüdiger Wolfrum herausgegeben. 

Handbuch der 
Vereinten Nationen 

Herausgegeben 
von Rüdiger Wolfram 

Verlag C.H.Beck 

Herausgegeben von Prof. Dr. Rüdiger 
Wolfrum, Kiel . 
Gesamtredaktion: 
Dr. Christiane Philipp, Kie l 
2., völlig neu bearbeitete Auflage. 1991 
X X I I , 1180 Seiten. I n Leinen D M 280,-
ISBN 3-406-34113-6 

Verlag C H . B e c k 

I V V e r e i n t e N a t i o n e n 4/1991 



^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Nach dem Krieg im Mittleren Osten: 
Perspektiven für die Region und die 

Völkergemeinschaft 
Einen bedeutenden.historischen Einschnitt stellt ohne Zweifel der Zweite Golfkiieg mit seiner Vorgeschichte, seinem 
Verlauf, der Art der Kriegführung und seinen in ihrer gesamten Tragweite noch nicht voll übersehbaren Ergebnissen dar. 
Die Zäsur betrifft die unmittelbar oder mittelbar in den Krieg einbezogenen Länder, aber auch die internationale Staa
tengemeinschaft in ihrer Gesamtheit wie die Vereinten Nationen als Weltorganisation. In Deutschland schließlich ist 
vor dem Hintergrund dieses Krieges eine intensive politische Debatte um den Einsatz deutscher Soldaten außerhalb des 
im Nordatlantikpakt definierten Bündnisgebiets in Gang gekommen. 
Gegenwärtig liegt nicht nur eine Friedenslösung für den gesamten Nahen und Hittieren Osten noch in weiter Ferne, auch 
die Zukunft Iraks ist ungewiß. Dessen ungeachtet ist es jetzt, ein fahr nach dem Überfall auf Kuwait, Zeit für eine vor
läufige Bilanzierung; dabei kommen unterschiedliche Positionen und Sichtweisen zur Geltung. Ursula Heinz, Christiane 
Philipp und Rüdiger Wolfrum verdeutlichen den komplexen historischen Hintergrund der irakisch-kuwaitischen Bezie
hungen und wenden sich dann der völkerrechtlichen Analyse des Handelns des UN-Sicherheitsrats zu-, Albert Statz geht 
den Auswirkungen des Krieges sowie der spezifischen Art der Konfliktbewältigung nach und plädiert für eine nachhaltige 
Stärkung der zivilgesellschaftlichen Komponente der Weltoicmung. Klaus Timm untersucht die inneren Widersprüche 
Iraks, und Friedemann Büttner äußert sich skeptisch zu den Chancen auf Frieden im Nahen Osten, dessen Schicksal von 
dem des Mittleren Ostens nur mehr schwer zu trennen ist. 

Zweiter Golfkrieg: 
Anwendungsfall von Kapitel VII der UN-Charta 

U R S U L A H E I N Z • C H R I S T I A N E PHILIPP r RÜDIGER W O L F R U M 

Der Zwei te Golfkrieg ereignete sich i n e inem Konf l iktherd, 
der die Vereinten Nationen seit ihrer Gründung beschäftigt 
hat. Die Ursache für die Entstehung der Krisenregion M i t t l e r e r 
und Naher Osten 1 l iegt le tz t l i ch darin, daß weder nach dem Er
sten Weltkrieg und dem Zerfal l des Osmanischen Reiches 
noch nach dem Z w e i t e n Weltkrieg eine territoriale Gliederung 
dieses Gebietes gelungen ist, die von den Betroffenen akzep
t ier t w i r d . Die kriegerischen Auseinandersetzungen i n der Fol
ge der Besetzung Kuwaits durch Irak stellten einen weiteren 
Höhepunkt der Konf l ik te i m M i t t l e r e n u n d Nahen Osten dar. 
Es ist noch i n keiner Weise abzusehen, ob m i t Verhandlungen 
zwischen den Beteiligten u n d Opfern des Zwei ten Golfkriegs 
eine Neuordnung und Befriedung dieses Raumes gelingen 
w i r d . 

I. Vorgeschichte 

Die Ursachen des Konf l ik ts zwischen Irak u n d Kuwai t sind so
w o h l historischer als auch wirtschaft l icher Natur. M i t 17 818 
Quadratki lometern Fläche, nur 2 050 000 Einwohnern (davon 
sind lediglich etwa 800 000 Staatsangehörige Kuwaits, die aber 
die Wirtschaft des Staates kontroll ieren) u n d einem Bruttoso
zialprodukt von 13 680 US-Dollar pro Einwohner g i l t Kuwai t 
als das reichste Land der Erde. Irak m i t einer Fläche von 
434 924 Quadratki lometern, einer Bevölkerungszahl von gut 
18 M i l l i o n e n Menschen u n d einem Bruttosozialprodukt von 
1 808 Dol lar pro Einwohner ist dagegen ein Entwicklungsland. 
Beide Staaten sind vom Erdölexport abhängig; wäre die Anne
x i o n Kuwaits von der internationalen Gemeinschaft hinge
n o m m e n worden, so hätte Irak über 20 v H der bislang bekann
ten globalen Erdölreserven verfügt u n d damit hinter Saudi-Ara
bien den zweiten Platz i n der Welt eingenommen. Schon die 
Betrachtung dieser wirtschaft l ichen Eckdaten würde ausrei
chen, u m die poli t ischen Gegensätze u n d Spannungen i n die
ser Region zu erklären. Tatsächlich lassen sich die Hintergrün
de des Konf l ik ts jedoch bis i n das 16. Jahrhundert zurückver

folgen. Damals gehörte das Gebiet des heutigen Irak z u m Os
manischen Reich i n der Form der mesopotamischen Provinzen 
Bagdad, Mossul und Basra. Seit dem 19. Jahrhundert wurde Ku-
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KUWAIT 
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• er-Riyad 
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wai t als Tei l der Provinz Basra verwaltet, obgleich die türki
sche Regierung das Gebiet weder erobert hatte noch jemals die 
volle Souveränität dort ausübte. Allerdings erkannte der Emir 
von Kuwai t die türkische Oberhoheit seit 1829 an u n d unter
stellte sich 1853 dem Schutz der Hohen Pforte. 1899 vereinbar
te Großbritannien auf Ini t ia t ive von Kuwai t ein Schutzverhält
nis m i t diesem; seither erfolgte die Wahrnehmung der außen
polit ischen Beziehungen Kuwaits durch London. I n einer ang-
lo-türkischen Konvention v o m 29.Juli 19132 erreichte Großbri
tannien die vertragliche Anerkennung der kuwait ischen Auto
nomie durch die Türkei. Der Ausbruch des Ersten Weltkriegs 
verhinderte jedoch die Ratif izierung dieses Vertrages. Nach der 
Auflösung des Osmanischen Reiches i m Anschluß an den Er
sten Weltkrieg wurden dessen arabische Gebietsteile bis auf 
Kuwai t Mandate des Völkerbundes, wobei das Gebiet des heu
tigen Irak bri t ischem Mandat unterstel l t wurde. Das Mandat 
endete am 28.Januar 1932. Die Grenzziehung für die neuen 
Staaten erfolgte durch die Mandatsmächte. Dabei blieb der seit 
dem Panarabischen Kongreß von Paris (1913) geäußerte 
Wunsch nach der Errichtung eines gesamtarabischen Staates 
unberücksichtigt. 
Kuwait wurde wegen seiner besonderen Beziehungen zu Groß
bri tannien n icht i n das Mandatssystem einbezogen. I m Rah
m e n der durch die Mandatsmächte i m Nahen Osten vorge
nommenen Grenzziehung mußte Kuwai t fast zwei D r i t t e l sei
nes Gebietes an Saudi-Arabien abtreten. Als Kompensation für 
diesen Verlust wurde i h m die geforderte Nordgrenze gegenüber 
Irak zuerkannt. Eine territoriale Markierung der Grenze hat 
niemals stattgefunden. 
Nach dem Ersten Weltkrieg erhielt Kuwait innere Autonomie 
unter britischer Protektion,- i n diesem Stadium verblieb Ku
wai t bis zu seiner Unabhängigkeit von Großbritannien i m Jah
re 1961. 3 Der Unabhängigkeitsvertrag, der zugleich eine Bei
standsklausel Londons zugunsten Kuwaits enthielt , führte zu 
Protesten von Seiten Iraks, das Ansprüche auf das kuwait ische 

T e r r i t o r i u m anmeldete u n d die militärisch forcierte Ausdeh
nung seiner Grenzen bis an die Südgrenze Kuwaits ankündig
te, da dieses Gebiet zu Zei ten des Osmanischen Reiches zur 
Provinz Basra gehört habe. Daraufhin wurden am l . Juli 1961 
britische Streitkräfte i n Kuwai t stationiert, u n d Kuwai t wand
te sich gemäß A r t i k e l 35 Absatz 2 der UN-Char ta - der eine 
A n r u f u n g dieses Hauptorgans der U N auch durch einen N i c h t 
mitgliedstaat zuläßt - an den Sicherheitsrat. Irak bestritt das 
Recht Kuwaits, sich an den Sicherheitsrat wenden zu können, 
indem er i h m den Status eines unabhängigen Staates absprach. 
Darüber hinaus behauptete Irak, es selbst werde durch die br i 
tischen Truppen bedroht. Die Krise wurde schließlich i m Ok
tober 1961 vorläufig beigelegt, als sich die brit ischen Truppen 
aus Kuwai t zurückzogen u n d durch Truppen der Arabischen 
Liga ersetzt wurden, deren M i t g l i e d Kuwai t zuvor geworden 
war. Erneut aufgeworfen wurde die Frage nach der Unabhängig
keit Kuwaits anläßlich der Beratungen über seine Aufnahme i n 
die Vereinten N a t io ne n . 4 M i t der Begründung, die Frage der 
Souveränität Kuwaits sei wegen des brit isch-kuwaitischen A b 
kommens von 1961 ungeklärt, legte die Sowjetunion a m 
30.November 1961 ein Veto gegen die Aufnahme Kuwaits ein. 
Erst am 14.Mai 1963 beschloß die Generalversammlung ohne 
Gegenstimme die Aufnahme Kuwaits als 111.Mitglied der Ver
einten Nationen. A m 4.Oktober 1963 bestätigte Irak die Sou
veränität des Staates Kuwai t und bezog sich dabei ausdrück
l i c h auf die i m Briefwechsel zwischen dem irakischen Premier
minister u n d dem englischen Hochkommissar 1932 festgeleg
ten Grenzen. 5 Eine Demarkat ion der Grenze fand allerdings 
auch jetzt n icht statt. 
I n der Folgezeit flackerte der K o n f l i k t zwischen Irak u n d K u 
wai t i m m e r wieder auf, wobei es 1973 auch zu einem Militär
einsatz durch Irak kam. D i e Situation an der kuwai t i sch- i rak i 
schen Grenze entspannte sich erst m i t Beginn des Ersten 
Golfkriegs 6 i m Jahre 1980, brach jedoch i n voller Schärfe 1988 
nach Beendigung desselben wieder auf. 

I I . Vom latenten Konflikt zur Konfrontation: 
die Besetzung Kuwaits durch irakische Truppen 

Vordergründiger Anlaß für die Eskalation z u m Z w e i t e n Golf
krieg war der Vorwurf Iraks an Kuwai t und die Vereinigten Ara
bischen Emirate, die von der Organisation erdölexportierender 
Länder (OPEC) festgelegten Förderquoten für Rohöl zu über
schreiten und den Weltmarktpreis zu drücken. Irak, das sich 
während des Ersten Golfkriegs bei seinen arabischen Nachbarn 
hoch verschuldet hatte, war wegen des Wiederaufbaubedarfs 
und der RückZahlungsverpflichtungen (insgesamt 45 M r d D o l 
lar Auslandsschulden) auf einen hohen Ölpreis und damit auf 
die Quotendiszipl in der OPEC-Mitglieder angewiesen. Irak be
hauptete, durch die Überproduktion der beiden Länder sei i h m 
ein Schaden von 14 M r d Dol lar entstanden; außerdem verlang
te es den Erlaß aller Schulden aus der Zei t des Golfkriegs, da 
Irak seinerzeit auch Kuwai t geschützt habe. Irak warf Kuwait 
darüber hinaus vor, auf der Öl-Lagerstätte Rumaila, die sich 
über die zwischen beiden Staaten umstr i t tene Grenze er
streckt, seit 1980 irakisches Öl gefördert zu haben. 
Vermittlungsversuche seitens der Arabischen Liga u n d König 
Husseins von Jordanien scheiterten. Irak drohte Kuwait darauf
h i n m i t dem Einsatz militärischer Gewalt. Noch i m Juli 1990 
ließen die Vereinigten Staaten durch ihrp Botschafterin die ira
kische Führung wissen, daß die amerikanische Regierung sich 
i n einem Grenzdisput zwischen beiden Staaten neutral verhal
ten werde. Irak interpretierte dies offenbar dahin, daß die USA 
auch ein militärisches Vorgehen gegen Kuwait tolerieren wür
den. Auf amerikanischer Seite rechnete man umgekehrt w o h l 
m i t einer Strafaktion gegen Kuwait wegen der Überschreitung 
der Ölförderquoten, nicht jedoch m i t einer A n n e x i o n . 
A m 24.Juli 1990 mobil isierte Irak seine Truppen u n d verlegte 
30 000 Soldaten an die Grenze zu Kuwai t . Parallel z u diesen 
militärischen Drohgebärden akzeptierte Irak die arabischen 
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Vermittlungsbemühungen, die jedoch ohne Erfolg blieben. A n 
gesichts der steigenden Spannungen sagten die USA Kuwait 
Unterstützung zu. Als es Irak auf der OPEC-Konferenz am 
27.Juli gelang, den Richtpreis für Rohöl zu erhöhen, entspann
te sich die Situation kurzfr ist ig , allerdings scheiterten Versöh
nungsgespräche zwischen Irak u n d Kuwai t am 1.August, ohne 
daß neue Gespräche vereinbart wurden. A m frühen Morgen 
des 2.August 1990 marschierten irakische Truppen, unter
stützt von Panzern und Flugzeugen, i n Kuwai t ein. Sie besetz

ten das gesamte T e r r i t o r i u m des Emirats. Die Grenzen u n d 
Häfen des Landes wurden gesperrt. 

I I I . Internationale Reaktionen auf die Besetzung Kuwaits, 
insbesondere die Maßnahmen des UN-Sicherheitsrats 

Auf Antrag der Vereinigten Staaten wurde noch am Tag des 
Einmarsches der Sicherheitsrat gemäß Art .39 u n d 40 der Char
ta tätig und verurteil te i n seiner Resolution 660(1990) v o m 

Irak-Kuwait : D i e R e s o l u t i o n e n des Sicherheitsrats 

Text 
Res.-Nr. Datum inVN Gegenstand 

Abstimmungs
ergebnis 

Text 
Res.-Nr. Datum in VN Gegenstand 

Abstimmungs-

660(1990) 2. 8.1990 4/90 S.146 

661|1990| 6. 8.1990 4/90 S.146 

662(1990] 9. 8.1990 5/90 S.194 

664(1990) 18. 8.1990 5/90 S.195 

665(1990) 25. 8.1990 6/90 S.215 

666(1990) 13. 9.1990 6/90 S.215 

667(1990) 16. 9.1990 6/90 S.215 

669(1990) 24. 9.1990 6/90 S.216 

670(1990) 25. 9.1990 6/90 S.216 

674(1990) 29.10.1990 6/90 S.217 

677(1990) 28.11.1990 6/90 S.218 

678(1990) 29.11.1990 6/90 S.218 

686(1991) 2. 3.1991 2/91 3. 73 

688(1991) 5. 4.1991 2/91 S. 77 

689(1991) 9. 4.1991 2/91 S. 77 
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Bedingungen einer 
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+ 14,-1; =0 

+ 13,-0; =2 

einstimmig 

+ 12,-2, ==1 

+-11,-1; =3 

Notlage der unter
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des Sicherheitsrats 
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Befugnisse der Sonder
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Richtlinien zur Umset
zung der Resolution 
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Fragen der humanitä
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anträge gemäß 
Art.50 der UN-
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Behinderung der Ar
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Inspektionsgruppe 

Stand: 15.]uli 1991 
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2.August die irakische Invasion als einen Bruch des Weltfrie
dens u n d der internationalen Sicherheit; er verlangte den so
fortigen u n d bedingungslosen Rückzug sowie die Aufnahme 
direkter Verhandlungen zwischen beiden Konfl iktparte ien. 
Gleichzeit ig machte der Sicherheitsrat von Art .52 , Absatz 3 
der Charta Gebrauch, indem er auf die Möglichkeit einer 
regionalen Konfl iktbei legung durch die Arabische Liga 
hinwies . Nachdem zwischen den Vereinigten Staaten u n d der 
Sowjetunion eine Einigung über die Verurtei lung des 
Aggressors erzielt worden war, verhängte der Sicherheitsrat am 
ö.August i n seiner Resolution 661 ein vollständiges Handels
u n d Rnanzembargo gegen Irak; ledigl ich Lieferungen für rein 
medizinische Zwecke u n d i n humanitären Fällen waren davon 
ausgenommen. Diese Resolution stützt sich ebenfalls, indem 
sie auf Resolution 660 verweist, auf die Art .39 u n d 40 der 
UN-Charta , sie verweist aber auch auf das Recht der i n d i v i 
duellen oder ko l lek t iven Selbstverteidigung gemäß Art .51 der 
Charta. Sie ist übrigens die einzige Resolution des Sicherheits
rats z u m Z w e i t e n Golfkrieg, die diesen Punkt ausdrücklich 
anspricht. 
D i e Resolution 661 hatte zur Folge, daß Nachbarländer Iraks 
(Jordanien, Saudi-Arabien, Türkei) die für den irakischen Ölex-
port notwendigen Pipelines auf i h r e m T e r r i t o r i u m schließen 
u n d damit auf beträchtliche Transiteinnahmen verzichten 
mußten. A m 7.August begann die Verlegung von US-Flugzeu
gen u n d Truppen nach Saudi-Arabien als Kern einer m u l t i n a 
t ionalen Streitmacht, die aus Kontingenten verschiedener ara
bischer u n d nicht-arabischer Staaten, darunter Frankreichs 
u n d Großbritanniens, bestand. Tags darauf tei l te die Regierung 
i n Bagdad die Annex ion Kuwaits m i t . Daraufhin erklärte der 
Sicherheitsrat am 9.August i n seiner Resolution 662 diese A n 
nexion für nicht ig , forderte die Staaten auf, sie n icht anzuer
kennen u n d verlangte von Irak, die A n n e x i o n rückgängig zu 
machen. A m lO.August fand i n Kairo ein Dringl ichkeitsgipfel 
der Arabischen Liga statt, der m i t der Verabschiedung einer Re
solut ion schloß, i n der Irak z u m Abzug aus Kuwai t verurtei l t , 
die Wiedereinsetzung der abgesetzten Regierung verlangt, die 
Entsendung einer arabischen Streitmacht nach Saudi-Arabien 
beschlossen u n d i m p l i z i t die Anwesenheit einer von den USA 
geführten Streitmacht dort gebill igt wurde. 
Des weiteren forderte der Sicherheitsrat, unter Berufung auf 
Kapitel V I I der Charta, m i t der Resolution 664 v o m 18.August 
Irak auf, sämtliche Ausländer i n Kuwai t u n d Irak sofort freizu
lassen, nichts zu unternehmen, was die Sicherheit u n d die Ge
sundheit der Festgehaltenen gefährden könnte, u n d verlangte 
die Rücknahme des Befehls Bagdads, die diplomatischen M i s 
sionen i n Kuwai t zu schließen. A m 25.August wurden die 
Mitgliedstaaten der U N m i t Resolution 665 ermächtigt, das 
gegen Irak verhängte Wirtschaftsembargo durch den Umstän
den angemessene Maßnahmen ihrer Seestreitkräfte sicherzu
stellen. M i t Resolution 666 v o m 13.September stellte der Si
cherheitsrat allerdings klar, daß best immte Güter zu h u m a n i 
tären Zwecken an Irak n icht unter das Wirtschaftsembargo fal
len würden. Irak, nunmehr pol i t isch u n d ökonomisch weitest
gehend isoliert , signalisierte zwar Gesprächsbereitschaft zur 
Beilegung des Konf l ikts , erklärte aber gleichzeitig Kuwai t zu 
seiner 19. Provinz. 

D i e Situation eskalierte weiter, als irakisches Militär west
liche Botschaften i n Kuwai t überfiel. Der Sicherheitsrat verur
tei l te die Übergriffe i n der Resolution 667 v o m 16.September 
u n d forderte Irak auf, die einschlägigen Vorschriften der Wie
ner Konsular- u n d Diplomatenrechtskonvention zu beachten. 
I n Anbetracht des Umstandes, daß eine Reihe von Staaten i n 
folge der Einhal tung des Embargos gegen Irak beträchtliche 
wirtschaft l iche Einbußen er l i t ten, beschloß der Sicherheitsrat 
m i t Resolution 669 v o m 24.September, Maßnahmen zur U n 
terstützung dieser Länder gemäß Art .50 der UN-Char ta einzu
lei ten. A m 25.September erfolgte m i t Resolution 670 eine Ein
beziehung des Lufttransports i n die Überwachungsmaßnah
m e n zur Umsetzung der Sanktionen. A m 29.Oktober 1990 er

klärte der Sicherheitsrat i n seiner Resolution 674, daß das 
Vierte Genfer A b k o m m e n z u m Schutze von Zivilpersonen i n 
Kriegszeiten auf Kuwai t Anwendung finde. I n Ziffer 8 dieser 
Resolution weist der Rat Irak darauf h i n , daß er nach dem gel
tenden Völkerrecht »für alle als Folge der Invasion u n d un
rechtmäßigen Besetzung Kuwaits . . . verursachten Verluste, 
Schäden oder Beeinträchtigungen i n bezug auf K u w a i t u n d 
dri t te Staaten sowie deren Staatsangehörige u n d Unterneh
men« hafte. A m 28.November schließlich beauftragte der Si
cherheitsrat m i t Resolution 677 den Generalsekretär, eine Ko
pie des Bevölkerungsregisters Kuwaits (Stand: 1.8.1990) i n Ver
wahrung zu nehmen; damit sollte Vorsorge gegen seitens Iraks 
eingeleitete Zwangsumsiedlungen getroffen werden. 
D e n vorläufigen Schlußpunkt bildete dann die zwölfte Resolu
t i o n z u m Z w e i t e n Golfkrieg, die Entschließung 678(1990) vom 
29.November 1990. I n dieser bevollmächtigte der Sicherheits
rat die Mitgliedstaaten, die m i t Kuwai t zusammenarbeiten, für 
den Fall, daß Irak die elf vorangegangenen Resolutionen n icht 
bis z u m 15.Januar 1991 erfüllt, 
»alle erforderlichen Mittel einzusetzen, um der Resolution 660(1990) 
und allen dazu später verabschiedeten Resolutionen Geltung zu ver
schaffen und sie durchzuführen und den Weltfrieden und die interna
tionale Sicherheit in dem Gebiet wiederherzustellen«. 
I n Ziffer 3 der Entschließung ersuchte der Sicherheitsrat alle 
Staaten, die gemäß Ziffer 2 dieser Resolution ergriffenen Maß
nahmen i n geeigneter Weise zu unterstützen. Nochmals ein
setzende Verhandlungs- u n d Vermittlungsversuche und -bemü-
hungen führten l e t z t l i c h zu ke inem Erfolg. I n der Nacht z u m 
lZJanuar begann der militärische Einsatz der i n Saudi-Arabien 
stationierten m u l t i n a t i o n a l e n Streitmacht unter US-amerika
nischem Oberbefehl, der am 28.Februar 1991 m i t der Einstel
lung der Kampfhandlungen endete. 
A m 3 . A p r i l legte der Sicherheitsrat m i t Resolution 687 die Be
dingungen für einen formel len Waffenstillstand zwischen Irak 
u n d den m u l t i n a t i o n a l e n Streitkräften am Golf fest. D i e Reso
l u t i o n enthält weitreichende Verpflichtungen für Irak. Dabei 
hat der Sicherheitsrat, was die Durchsetzung dieser Resolution 
betrifft , Neuland betreten. Irak hat alle chemischen u n d biolo
gischen Waffen sowie Raketen m i t mehr als 150 K i l o m e t e r n 
Reichweite sowie die entsprechenden Forschungsanlagen u n d 
logistischen Einrichtungen zu zerstören; die Durchführung 
dieser Verpfl ichtung unterl iegt einer internationalen Veri f i 
k a t i o n durch eine Sonderkommission vor Ort . Außerdem ist 
Irak verpflichtet, die E n t w i c k l u n g u n d Konstrukt ion oder den 
Erwerb von Atomwaffen, von entsprechenden Forschungs
einrichtungen sowie Mater ia l zu unterlassen und das vorhan
dene Mater ia l für eine Zerstörung bereitzustellen. Auch inso
wei t w i r d eine Inspektion vor Ort vorgesehen. Die Resolution 
wiederholt die Verpfl ichtung Iraks z u m Schadensersatz für je
den unmit te lbar durch die Invasion Kuwaits entstandenen 
Schaden, einschließlich von Umweltschäden. Z u r A b w i c k l u n g 
der Schadensausgleichszahlungen ist e in Fonds gegründet wor
den, der sich aus einem noch zu bestimmenden A n t e i l aus den 
Ölexporterlösen Iraks speist. Irak ist schließlich verpflichtet, 
die Unverletzl ichkeit der Grenze zu Kuwai t anzuerkennen, 
wobei auf die Vereinbarung zwischen Kuwai t u n d Irak vom 
4.Oktober 1963 verwiesen w i r d . Diese Grenze w i r d v o m Si
cherheitsrat garantiert, gleichzeitig w i r d eine Beobachtermis
sion, die U N I K O M , i n eine entmil i tar is ierte Zone entlang der 
irakisch-kuwaitischen Grenze entsandt. Erstmals ist damit ei
ne derartige Beobachtermission unter Kapitel V I I der U N -
Charta eingesetzt worden. Die Demarkat ion der Grenze soll 
nunmehr m i t der technischen H i l f e des UN-Generalsekretärs 
erfolgen. I m Gegenzug w i r d das Handelsembargo, soweit es 
den Import von Lebensmitteln u n d für die Zivilbevölkerung 
benötigte Güter betrifft , aufgehoben oder doch gelockert. A m 
ö.April 1991 bi l l igte die irakische Nationalversammlung diese 
Resolution, 7 u n d am l l . A p r i l n a h m der Sicherheitsrat »die u n 
widerruf l iche u n d uneingeschränkte Annahme« seiner Ent
schließung formel l zur Kenntnis . 8 

D i e Unterdrückung der Kurden und der Schiiten i n Irak führte 
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zur Verabschiedung von Resolution 688 v o m 5 . A p r i l . Für diese 
Resolution gibt es keinen eigentlichen Präzedenzfall, auch 
wenn m i t ihr an die Maßnahmen der Vereinten Nationen zur 
Katastrophenhilfe 9 angeknüpft w i r d . Z i e l der Entschließung 
ist es, eine weitere Verfolgung der Kurden zu verhindern u n d 
deren Rückführung i n die angestammten Siedlungsgebiete zu 
ermöglichen. Dabei wurde die Resolution n icht nur von huma
nitären Erwägungen u m das Schicksal der Kurden geleitet, 
v ie lmehr soll die Flucht der Kurden i n die Türkei u n d i n den 
Iran angehalten werden, da diese Flüchtlingsströme i n den be
troffenen Staaten zu Spannungen führten. Dieser Gesichts
p u n k t w i r d i n der Präambel der Resolution ausdrücklich an
gesprochen. I m einzelnen w i r d von Irak m i t Nachdruck ver
langt, die Unterdrückung der Bevölkerung zu beenden u n d 
internationalen humanitären Organisationen Zugang zu ge
währen. Gleichzeit ig w i r d der Generalsekretär aufgefordert, 
unter Heranziehung »aller i h m zur Verfügung stehenden Res
sourcen« den Flüchtlingen u n d Vertriebenen H i l f e zu gewäh
ren. D a m i t hat der Sicherheitsrat die Verantwortung für die 
humanitäre H i l f e i n Irak i n die Verantwortung des Generalse
kretärs gelegt. 
I n Ausfüllung dieses Mandats ist es am 18.April zu einer Ver
einbarung (memorandum of understanding) 1 0 zwischen den 
Beauftragten des Generalsekretärs u n d Irak über die humanitä
re H i l f e der Vereinten Nationen zugunsten der irakischen Be
völkerung gekommen. Das Verhältnis von Resolution 688 u n d 
dieser Vereinbarung ist allerdings n icht ganz klar. I n dem er
sten Absatz des Memorandums w i r d zwar auf die Resolu
t i o n 688 des Sicherheitsrats verwiesen, es w i r d aber gleichzei
t i g betont, daß diese Resolution von der Regierung Iraks n icht 
angenommen worden sei. Das heißt, Irak hält an der F ikt ion 
fest, daß die humanitäre H i l f e der Vereinten Nationen aus
schließlich auf einer Vereinbarung zwischen i h m u n d dem 
UN-Generalsekretär beruht. Das dem Generalsekretär v o m Si
cherheitsrat übertragene Mandat ging demgegenüber weiter, 
beließ allerdings dem Generalsekretär einen Entscheidungs
spielraum, der auch den Abschluß dieses Memorandums 
deckt. 
I m einzelnen enthält die Vereinbarung i n 21 Abschnit ten de
tai l l ierte Regelungen für die humanitäre Hi l fe , wobei die 
Grundsätze der Souveränität, der terr i torialen Integrität, der 
poli t ischen Unabhängigkeit u n d das Verbot der N i c h t e i n m i 
schung i n die inneren Angelegenheiten Iraks durch diese H i l f e 
n icht berührt werden sollen. Der Hilfseinsatz ist bis z u m 
31.Dezember 1991 befristet. Folgende Aussagen des Memoran
dums stehen i m Vordergrund: Irak begrüßt die Bemühungen 
der Vereinten Nationen, die Rückkehr der Flüchtlinge zu er
möglichen u n d neue Flüchtlingsströme zu verhindern. Z i e l der 
humanitären H i l f e ist, die persönliche Sicherheit der Flücht
linge zu gewährleisten u n d ihre Rückkehr i n ihre Heimatorte 
zu ermöglichen. Z u diesem Zweck s t i m m t Irak der Präsenz der 
Vereinten Nat ionen i n Form von humanitären Zentren ( U N -
H U C ) zu. D i e Zentren sollen m i t z i v i l e m Personal besetzt 
werden; eine Verstärkung durch Angehörige humanitärer 
Hilfsorganisationen ist möglich. Diese Zentren haben umfas
sende humanitäre Funktionen, einschließlich der einer Über
wachung der »Gesamtsituation«. Außerdem w i r d die Einrich
tung von Rückführungsrouten m i t Zwischenstationen u n d lo
gistischen Unterstützungseinrichtungen vorgesehen. Irak 
eröffnet den freien Zugang zu den Notgebieten, verpflichtet 
sich zu einer Zusammenarbeit m i t den humanitären Zentren 
und bei der Verteilung von Gütern, und stellt hierfür die not
wendige Infrastruktur zur Verfügung. 

IV. Rechtliche Bewertung der Maßnahmen des Sicherheits
rats 

D i e rechtliche Einordnung aer Maßnahmen des Sicherheits
rats u n d der mul t ina t iona len Streitmacht i m Z w e i t e n Golf
krieg ist teilweise umstr i t t en . Ebenso ist unklar, auf welcher 

Grundlage die Entschließung 688(1991) beruht. Die von dem 
Sicherheitsrat i n den Resolutionen 661, 665, 666 und 670 
(1990) gegen Irak verhängten wirtschaft l ichen Maßnahmen be
ruhten auf Kapitel V I I (Art.39, 41 ) der U N - C h a r t a ; sie waren 
u n d sind für die Mitgliedstaaten verbindl ich . 1 1 

H i n s i c h t l i c h der militärischen A k t i o n e n der A l l i i e r t e n w i r d 
vor a l lem die Frage aufgeworfen, ob diese durch Art .39 , 42, 48 
beziehungsweise durch Art .51 des Kapitels V I I der UN-Char ta 
gedeckt w a r e n 1 2 oder ob sie sich außerhalb dieses Rahmens be
wegten. Das Kapitel V I I der U N - C h a r t a errichtet, i m Anschluß 
an das System der Rriegsverhütung des Völkerbundes, ein Sy
stem kol lekt iver Sicherheit. Der Grundgedanke dieses Sy
stems ist es, die Gewaltausübung bei einer best immten Inst i 
t u t i o n zu monopol is ieren 1 3 u n d gleichzeitig die Ausübung von 
Gewalt i n den zwischenstaatlichen Beziehungen zu verbie
t e n . 1 4 Das heißt, daß die Charta der Vereinten Nationen die 
Anwendung militärischer Gewalt grundsätzlich nur dann als 
l e g i t i m ansieht, wenn diese Gewaltanwendung zur Abwehr ei
nes Friedensbruchs durch den Sicherheitsrat angeordnet w i r d . 
Gewaltanwendung ist ausnahmsweise auch durch Staaten i m 
Falle der Selbstverteidigung gerechtfertigt, wobei diese Selbst
verteidigung i n d i v i d u e l l oder k o l l e k t i v erfolgen kann (Art. 
51 ) . 1 5 Hierbei handelt es sich u m ein »naturgegebenes« Residu
alrecht der Staaten. Schließlich sind militärische Maßnahmen 
noch i m Rahmen regionaler Abmachungen gemäß Kapitel V I I I 
der UN-Char ta möglich. Keine Relevanz mehr haben Art .53 
Abs . l beziehungsweise Art.107 der Charta - die sogenannten 
Feindstaatenklauseln - als Legitimationsgrundlagen für 
Zwangsmaßnahmen. 
D i e U N - C h a r t a regelt vor a l lem das Verfahren, i n dem Maß
nahmen zur Abwehr eines Friedensbruchs oder einer Be
drohung des Weltfriedens ergriffen werden können, verzichtet 
aber darauf, die Entscheidung des Sicherheitsrats an andere 
Kri ter ien als »Bedrohung oder . . . Bruch des Friedens« oder 
»Angriffshandlung« 1 6 zu knüpfen. Dies entspricht dem W i l l e n 
der Konferenz von San Franzisko, deren Mitgl ieder mehrheit
l i c h bewußt einen pol i t i sch u n d n icht einen jurist isch arbei
tenden Friedenssicherungsmechanismus schaffen w o l l t e n . 
Schon von diesem Ansatz der Charta her ist es somit z u m i n 
dest problematisch, von charta- beziehungsweise staatenver
fassungswidrigen Beschlüssen des Sicherheitsrats i n bezug auf 
den Golf krieg zu sprechen. 
Das Verfahren z u m Beschluß von Maßnahmen i m Falle einer 
Bedrohung oder eines Bruchs des Friedens oder einer Angriffs
handlung regeln die Art .39ff . der Charta. Danach stellt der Si
cherheitsrat das Vorliegen des Friedensbruchs fest u n d emp
fiehlt oder beschließt die Maßnahmen gemäß Art .41 oder 42, 
u m den Weltfrieden u n d die internationale Sicherheit zu wah
ren oder wiederherzustellen. Es können dies gewaltlose 
(Art.41), insbesondere bindende wirtschaft l iche Sanktionen, 
oder militärische Zwangsmaßnahmen (Art.42) sein. Von der 
Möglichkeit, Maßnahmen wegen eines Friedensbruchs zu er
greifen, hat der Sicherheitsrat vor dem G o l f k o n f l i k t nur gegen 
Südrhodesien u n d Südafrika Gebrauch gemacht. 1 7 

Reichen wirtschaft l iche Zwangsmaßnahmen nach Auffassung 
des Sicherheitsrats n icht aus, u m das erstrebte Z ie l , den Frie
den zu wahren oder wiederherzustellen, zu erreichen, so kann 
der Sicherheitsrat militärische Maßnahmen ergreifen. Auch 
was den Übergang von wirtschaft l ichen zu militärischen 
Zwangsmaßnahmen angeht, enthält die Charta keine Justiti
a r e n Kri ter ien . D i e Entscheidung, daß nichtmilitärische 
Maßnahmen unzureichend sind, l iegt i m poli t ischen Ermes
sen des Sicherheitsrats. 
Die Durchführbarkeit militärischer Maßnahmen unmit te lbar 
durch den Sicherheitsrat setzt allerdings voraus, daß dem Rat 
gemäß Art .43 der Charta von den Mi tg l iedern der Vereinten 
Nationen auf G r u n d von Sonderabkommen Streitkräfte zur 
Verfügung gestellt worden sind. Für die Übergangszeit bis z u m 
Abschluß dieser A b k o m m e n sieht Art.106 vor, daß Maßnah
men gemäß Art .42 der U N - C h a r t a von den Unterzeichnern der 
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Moskauer Viermächte-Erklärung von 1943 sowie Frankreich -
also von einem m i t den Ständigen Mitg l iedern des Sicherheits
rats identischen Kreis - durchgeführt werden können. 
Nach Art .42 Satz 2 der U N - C h a r t a können die militärischen 
Maßnahmen des Sicherheitsrats aber auch militärische Maß
nahmen »»von Mitgliedern« der Vereinten Nat ionen einschlie
ßen. H i e r i n liegt ein Verweis auf Art .48 Abs . l der Charta. Das 
bedeutet, daß - ungeachtet des Abschlusses von Sonderabkom
men — der Sicherheitsrat militärische Maßnahmen i n der Wei
se ergreifen kann, daß er Mitgl ieder der U N zu entsprechenden 
Maßnahmen ermächtigt. I n welcher Form der Sicherheitsrat 
Maßnahmen ergreift, ist also i n sein Ermessen gestellt. Dieses 
Ermessen umfaßt die Frage, welche Staaten beauftragt werden 
u n d i n welcher Form der A n b i n d u n g an den Sicherheitsrat sie 
ihren Auftrag ausführen. 
Vor diesem rechtlichen Rahmen w i r d deutl ich, daß für den m i 
litärischen Einsatz der A l l i i e r t e n i m Z w e i t e n Golfkr ieg ledig
l i c h die Art .42 , 48 oder Art .51 der UN-Char ta als Rechtsgrund
lage herangezogen werden können. Die Anwendung von 
Art.106 scheidet erkennbar aus. Ebensowenig kann die Militär
a k t i o n entsprechend Art .42 i n Verbindung m i t Art .43ff . der 
Charta als unmit te lbar v o m Sicherheitsrat durchgeführte 
Maßnahme betrachtet werden, da bekanntermaßen die dafür 
erforderlichen Sonderabkommen, auf Grund derer dem Rat die 
erforderlichen Truppen zur Verfügung gestellt werden, n icht 
abgeschlossen worden sind. 
Der Sicherheitsrat hat vermieden, w i e es i m Regelfall seiner 
Praxis u n d seinem Selbstverständnis als pol i t i sch u n d n icht j u 
ristisch entscheidendem Organ entspricht, sich i n dem Wort
laut seiner Resolutionen darauf festzulegen, ob diese auf die 
Art .42 und 48 gestützt wurden oder sie eine kol lekt ive Selbst
verteidigung (Art.51) zu legi t imieren suchten. Dennoch ist die
se Frage n icht nur von theoretischer Bedeutung; die Resolu
t i o n 678 enthält nämlich i n Ziffer 3 ihres operativen Teils eine 
Verpfl ichtung aller Staaten, die militärischen A k t i o n e n zu u n 
terstützen. Dies wäre n icht möglich gewesen, hätte es sich bei 
dem militärischen Einsatz der A l l i i e r t e n ledigl ich u m eine 
Maßnahme kol lekt iver Selbstverteidigung gehandelt. Dafür, 
daß die Resolution 678 i n Verbindung m i t Art .51 der Charta zu 
sehen ist, spricht auf den ersten Bl ick die Wortwahl i n Ziffer 2 
ihres operativen Teils. D o r t heißt es, daß der Sicherheitsrat 
»die Mitgliedstaaten, die m i t der Regierung Kuwaits kooperie
ren, (ermächtigt), . . . alle erforderlichen M i t t e l einzusetzen, 
u m der Resolution 660 . . . Gel tung zu verschaffen«.Dies ist 
n icht die Formulierung, w i e sie die Art .39 u n d 42 der U N -
Charta vorsehen. Nach der Konzeption dieser Vorschriften 
führt der Sicherheitsrat militärische Zwangsmaßnahmen 
selbst durch oder läßt sie durchführen. Allerdings läßt Art .48 
Abs . l dem Rat ausdrücklich Ermessensfreiheit, w i e die Maß
nahmen durch Mitgliedstaaten durchgeführt werden sollen. 
Davon w i r d auch eine bloße Autoris ierung gedeckt. Problema
tisch ist allerdings i n diesem Zusammenhang, daß der Sicher
heitsrat sich nur eine schwache Kontrolle (eine nicht spezifi
zierte Berichtspflicht sowie die weitere Befassung) über die 
Durchführung der militärischen Maßnahmen durch die A l l i 
ierten gesichert hat. Dies entsprach w o h l dem Wunsch dieser 
Staaten, insbesondere dem der USA. Allerdings gibt es auch ei
nen objektiven G r u n d für diese Selbstbeschränkung. Da bis
lang weder die i n Art .43 der Charta genannten A b k o m m e n ab
geschlossen wurden noch der Generalstabsausschuß gemäß 
Art .47 die i h m zugewiesene militärische Beratungsfunktion 
übernehmen konnte, fehlte dem Sicherheitsrat die entspre
chende militärische Kompetenz. Wenn er angesichts dieser Si
tuat ion, ohne Kontrollmöglichkeit - e in Widerruf des Mandats 
durch den Sicherheitsrat muß angesichts der Vetomöglichkeit 
der USA als theoretisch bezeichnet werden - , die ad hoc zur 
Verfügung gestellten Truppen der A l l i i e r t e n m i t der Durchset
zung der Resolution 660 betraute, so ist dies formal m i t Art .48 
Abs . l der Charta vereinbar. Abgesehen davon deutet der Wort
laut der Resolution 678 durchaus darauf h i n , daß sie auf Art .48 

Abs . l beruht u n d n icht i n Zusammenhang m i t Art .51 zu sehen 
is t . 1 8 Aufgabe der Resolution 678 war es, die Resolution 660 
durchzusetzen sowie den Weltfrieden u n d die internationale 
Sicherheit i n der Region wiederherzustellen. Das i n dieser For
m u l i e r u n g enthaltene doppelte Mandat geht über das Mandat 
einer Selbstverteidigung hinaus, auch wenn das Recht auf 
Selbstverteidigung mehr umfaßt als die bloße Abwehr eines 
Angr i f f s . 1 9 Ebenso spricht das von der U N - C h a r t a antizipierte 
Verhältnis von kol lekt iver Sicherheit u n d Selbstverteidigung 
dagegen, die Resolution 678 dem Art .51 der Charta zuzuord
nen. Denn gemäß Art .51 Satz 2 ist die Selbstverteidigung le
digl ich ein Residualrecht der Staaten, das den notwendigen 
Maßnahmen des Sicherheitsrats w e i c h t . 2 0 Insofern wäre es sy
stemwidrig, die Resolution 678 des Rates als eine Autorisie
rung der Selbstverteidigung zu begreifen. Schließlich ist darauf 
hinzuweisen, daß es für eine Selbstverteidigung, die die Charta 
als »naturgegebenes Recht« bezeichnet, keiner Autorisierung 
bedarf. 
Schwieriger noch fällt die chartamäßige Einordnung der Reso
l u t i o n 688 des Sicherheitsrats v o m 5 . A p r i l 1991. Der Wortlaut 
gibt hierfür wenig Anhal tspunkte . Zwar w i r d an verschiedenen 
Stellen i n dem nicht operativen w i e i n dem operativen Tei l der 
Resolution darauf hingewiesen, daß die gravierenden M e n 
schenrechtsverletzungen eine Bedrohung von Frieden u n d Si
cherheit i n der Region bedeuten und der Sicherheitsrat auf der 
Grundlage seiner Verantwortung für Weltfrieden u n d interna
tionale Sicherheit handele; e in direkter Verweis darauf, daß der 
Sicherheitsrat auf der Basis von Art.39 der UN-Char ta tätig 
w i r d , w i e er i n der Resolution 660 enthalten ist, liegt darin je
doch nicht . Relativiert w i r d die Eingriffskompetenz durch den 
betonten Verweis auf A r t . 2 , Ziffer 7, der einen Eingriff i n die 
»inneren Angelegenheiten« der Staaten untersagt. Dennoch 
liegt die Grundlage für diese Resolution i m Kapitel V I I der 
UN-Char ta . Eindeutige Präzedenzfälle i n dieser Richtung gibt 
es allerdings bislang n icht . Die Resolutionen des Sicherheits
rats zu Südrhodesien werden zwar teilweise dahin interpre
t iert , daß der Sicherheitsrat bereits innere Umstände i n e inem 
Staat, etwa massive Verletzungen der Menschenrechte, als 
Friedensbedrohungen angesehen habe. 2 1 Diese Interpretat ion 
der Resolutionen 217 u n d 221 erscheint aber zweifelhaft; der 
Sicherheitsrat sah die Gefahr einer militärischen Auseinander
setzung zwischen Südrhodesien und seinen Nachbarstaaten 
u n d konnte darauf sein Verdikt stützen. 2 2 Aber selbst w e n n es 
an eindeutigen Präzedenzfällen fehlt, ist festzuhalten, daß das 
Kapitel V I I der UN-Char ta n icht auf die Sicherung eines nega
t iven Friedens i m Sinne der Abwesenheit zwischenstaatlicher 
militärischer Gewalt ausgerichtet ist, sondern der Sicherheits
rat auch zu Maßnahmen ermächtigt ist, wenn wesentliche Be
dingungen für den Erhalt des Friedens verlorengehen. D i e 
Rechtfertigung für einen Eingriff kann daher auch bei staatsin
ternen Situationen, z u m Beispiel bei massiven Menschen
rechtsverletzungen, vorliegen. Dies ergibt sich aus Art .39 der 
UN-Charta , wonach der Sicherheitsrat eben nicht nur bei ei
n e m Friedensbruch oder einer Aggression, sondern bereits bei 
einer Bedrohung tätig werden kann. D a m i t w i r d die Eingriffs
schwelle deut l ich einer aktuel len zwischenstaatlichen Kon
frontat ion vorgelagert. Ein weiteres Argument läßt sich hierfür 
aus A r t . 2 Ziffer 7 gewinnen. Der Verweis darauf, daß die A n 
wendung von Kapitel V I I n icht durch das Verbot, i n die inneren 
Angelegenheiten eines Staates zu intervenieren, berührt w i r d , 
ergibt nur einen Sinn, wenn diese zumindest grundsätzlich 
Gegenstand von Maßnahmen nach Kapitel V I I sein können. 
Für Maßnahmen bei zwischenstaatlichen Konf l ik ten hätte es 
dieser rechtswahrenden Klausel n icht bedurft, da sie von vorn
herein n icht unter das Interventionsverbot von A r t . 2 Ziffer 7 
der Charta fallen. Der internationale Menschenrechtsschutz, 
insbesondere das Verbot des Völkermords, sind Anliegen der 
Staatengemeinschaft u n d damit der »domaine réservé' der 
Staaten (Art.2 Zi f f . 7) zumindest dann entzogen, wenn es sich 
u m flagrante Verletzungen handelt. 
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V. Ausblick 

Unter UN-recht l i chen Gesichtspunkten ist der Zwei te Golf
krieg i n mehrfacher Hins icht e inmalig . Ungeachtet aller z w i 
schenstaatlichen Konf l ik te seit dem Z w e i t e n Weltkrieg hat 
bislang noch nie ein M i t g l i e d der Vereinten Nat ionen ein ande
res M i t g l i e d durch eine Aggression u n d nachfolgende Anne
x i o n auszulöschen versucht. Ebensowenig ist bislang das m i l i 
tärische Ins t rumentar ium des Kapitels V I I der U N - C h a r t a 
durch den Sicherheitsrat eingesetzt worden. Schließlich ist der 
Sicherheitsrat bislang n icht i n vergleichbarem Umfang zur Ab
wehr von Menschenrechtsverletzungen tätig geworden. 
Die vermeintl iche Singularität des Z w e i t e n Golfkriegs darf je
doch n icht dazu führen, diesen ad acta zu legen u n d zu hoffen, 
daß i n Z u k u n f t alle militärischen zwischenstaatlichen Kon
f l i k t e durch die friedenssichernden Maßnahmen der Vereinten 
Nationen, also den Einsatz von Blauhelmen, beigelegt werden 
können. Eine derartige Sicht verschließt die Augen vor der Tat
sache, daß durch den Wegfall des Ost-West-Konflikts der Si
cherheitsrat jene Handlungsfähigkeit erlangt hat, die das Sy
stem der ko l lekt iven Sicherheit voraussetzt, u n d daher die i h m 
darin eröffneten Möglichkeiten nutzen kann. Der Zwei te 
Golfkr ieg hat jedoch belegt, daß das Ins t rumentar ium der k o l 
lekt iven Sicherheit, w i e es zur Ze i t zur Verfügung steht, durch
aus Schwächen aufweist. A l s negativ herausgestellt hat sich, 
daß die von Art .43 der U N - C h a r t a vorgesehenen A b k o m m e n 
nicht abgeschlossen werden konnten. Dies u n d die fehlende 
Handlungsfähigkeit des Generalstabsausschusses gemäß 
Art .47 der Charta machen einen militärischen Einsatz von 
Truppen unter der unmit te lbaren Kontrol le des Sicherheitsrats 
weitgehend unmöglich. Es wäre daher von Seiten der m i t t l e r e n 
Mächte zu erwägen, ob sie n i c h t auf den Abschluß derartiger 
A b k o m m e n drängen u n d Vorkehrungen für die Unterstel lung 
von Truppenkontingenten treffen sollten. Dies wäre ein we
sentlicher Beitrag zur Stärkung der Vereinten Nationen. A n 
dernfalls sind auch i n Z u k u n f t militärische A k t i o n e n m i t ei
ner nur geringen Kontrollmöglichkeit seitens des Sicherheits
rats oder unter der Verantwortung der fünf Ständigen M i t g l i e 
der des Rates gemäß Art.106 der Charta auch für die Z u k u n f t 
n icht auszuschließen. Es ist allerdings wahrscheinlich, daß al
le Bestrebungen i n die Richtung einer Stärkung des Sicher
heitsrats als Organ auf den Widerstand der Ständigen M i t g l i e 
der des Rates, möglicherweise aber auch vieler Staaten stoßen 
würden. Dann wäre es nur konsequent, das Verfahren für einen 

Militäreinsatz gemäß Art .42 i n Verbindung m i t Art .48 zu ver
bessern. I n der Praxis des Z w e i t e n Golfkriegs hat dieses Ver
fahren zumindest zwei Schwächen bewiesen. Der Sicherheits
rat hatte i n der Praxis keine Kontrol le über den Ablauf der M i 
litäraktionen u n d deren Eskalation, u n d er war für die Beendi
gung des Mandats auf die Z u s t i m m u n g aller Ständigen M i t 
glieder angewiesen. Zumindest erscheint es wünschenswert, 
durch Beschluß des Sicherheitsrats ein Verfahren zu entwik-
keln , das dem Rat eine permanente u n d vollständige Infor
m a t i o n u n d eine Kontrol le über den Ablauf einer Militäraktion 
nach Art .48 der Charta sichert. A u c h eine derartige rechtliche 
Selbstbindung des Sicherheitsrats u n d damit auch seiner Stän
digen Mitgl ieder w i r d auf schwer überwindbare politische W i 
derstände stoßen. Während diese möglicherweise doch über
w u n d e n werden können, erscheint dagegen jeder Versuch, die 
dem Sicherheitsrat durch die Art .42 u n d 48 Abs . l eingeräum
ten Einschätzungs- u n d Entscheidungsfreiheiten zu beschnei
den, als völlig unrealistisch u n d unvereinbar m i t dem Grund
konzept der UN-Char ta . 
Die Maßnahmen des Sicherheitsrats i m Zusammenhang m i t 
dem Z w e i t e n Golf krieg haben jedoch n icht nur an sich schon 
bekannte Schwächen i n dem Ins t rumentar ium der ko l lek t iven 
Sicherheit aufgezeigt, sondern auch Wege gewiesen, auf denen 
der Sicherheitsrat seine gewonnene Handlungsfreiheit i m I n 
teresse der internationalen Sicherheit einsetzen kann. Dieser 
Gesichtspunkt w i r d i n der bisherigen Diskussion n icht h inre i 
chend beachtet. 
Der Sicherheitsrat hat m i t der Resolution 687 die Garantie für 
die Unverletzl ichkei t der Grenze zwischen Kuwai t u n d Irak 
übernommen. D a r i n liegt eine Abschreckung etwaiger erneu
ter Annexionsbestrebungen von Seiten Iraks; Irak müßte i n 
diesem Fall m i t erneuten internationalen Maßnahmen rech
nen, auch wenn diese Garantie noch n icht einen automat i 
schen Eingriff seitens des Sicherheitsrats beinhaltet. Diese 
Grenzgarantie kann sich i n Z u k u n f t als e in Element der Frie
denssicherung i n dieser Region erweisen. D e n n erst die U n 
klarhei t i n Bagdad h i n s i c h t l i c h der internationalen Reaktio
nen auf die A n n e x i o n Kuwaits haben Irak ermutigt , militä
risch gegen seinen Nachbarn vorzugehen. 
Der Sicherheitsrat hat des weiteren m i t der Resolution 687 ei
nen Beitrag zur Implement ierung von Abrüstungsvereinbarun
gen geleistet, wobei er z u m Beispiel an die Vereinbarung z w i 
schen den Vereinigten Staaten u n d der Sowjetunion über die 
Zerstörung u n d den Verzicht auf die Herstel lung chemischer 

Das Ausmaß der menschlichen Tragödien im 
Gefolge des Zweiten Golfkriegs und des Bür
gerkriegs des irakischen Regimes gegen Schi
iten und Kurden läßt UN-Generalsekretär 
Javier Pérez de Cuéllar mit der Entsendung 
mehrerer Erkundungsmissionen untersu
chen. Die eine Mission unter Leitung von 
Prinz Sadruddin Aga Khan, der von Pérez de 
Cuéllar am 9.April 1991 zum Sonderbeauf
tragten für alle humanitären Aktionen in der 
Golfregion ernannt wurde, soll den Bedarf an 
humanitärer Hilfe in Irak, Kuwait, der ira
kisch-iranischen sowie der irakisch-türki
schen Grenze ermitteln und diesbezügliche 
Aktivitäten des UNDP, des UNHCR, des 
WFP, der WHO und des UNICEF bündeln. 
Die andere Mission unter Leitung des Persön
lichen Vertreters des Generalsekretärs und 
ehemaligen Generaldirektors des Genfer Bü
ros der Vereinten Nationen, Erik Suy, erkun
det die Situation in den Grenzregionen Nord-
und Südiraks. - Im Bild Erik Suy (S.v.l.) beim 
Besuch eines während des Bürgerkriegs ver
wundeten Kindes in einem Krankenhaus im 
nordirakischen Erbil. 
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Waffen v o m l . Juni 1990 2 3 anknüpfen konnte. Gemeint sind 
hier die Regelungen über die Zerstörung von C-, B- u n d A-Waf
fen, aller für die Herstel lung dieser Waffen dienlichen Anlagen 
sowie des entsprechenden Materials u n d von Raketen über 
150 Ki lometer Reichweite unter internationaler Kontrol le . I n 
sofern stellt die Resolution 687 einen Präzedenzfall i m H i n 
b l i ck auf ein weltweites Verbot der B- u n d C-Waffen u n d des
sen Umsetzung dar. I n bezug auf Atomwaffen bestärkt die Re
solut ion zumindest die Verpflichtungen des Nichtverbrei
tungsvertrags. 
Von weitreichender Bedeutung für die Völkerrechtsentwick
l u n g könnten des weiteren die Schadensersatzregelungen i n 
Resolution 687 sein. Dies g i l t sowohl für den Umfang als auch 
für deren A b w i c k l u n g . H i n s i c h t l i c h des Umfangs geht die 
Schadensersatzpflicht Iraks über die bisherigen internationa
len Standards 2 4 hinaus, da es n icht nur für Personen- u n d Ver
mögensschäden, sondern auch für Umweltschäden u n d eine 
Zerstörung natürlicher Ressourcen haftbar gemacht w i r d , so
wei t diese auf der Invasion i n Kuwai t u n d dessen Besetzung be
ruhen. Die generelle Anerkennung einer Schadensersatzpflicht 
für Umweltschäden könnte zu einer wesentlichen Verstärkung 
des internationalen Umweltrechts führen. 2 5 Neuland w i r d i n 
diesem Zusammenhang m i t der Gründung eines Fonds betre
ten, i n den ein Tei l der Exporteinnahmen Iraks fließt. D a m i t 
ist eine internationale Kontrol le der A b w i c k l u n g von Scha
densersatzleistungen gewährleistet. 
Ein N o v u m ist die Resolution 687 schließlich auch insoweit, 
als erstmalig die Entsendung einer Beobachtermission auf Ka
pi te l V I I der UN-Char ta gestützt w i r d . Konsequenz dessen ist, 
daß das Mandat der U N I K O M nur durch den Sicherheitsrat 
u n d nicht , w i e sonst üblich, durch die Konf l iktparte ien been
det werden kann. Inwiewei t dies eine singulare Erscheinung 
ist, ist noch n icht abzusehen. Auf jeden Fall wäre dies eine 
Möglichkeit, die Funkt ion der Friedenstruppen deut l ich zu 
verstärken. 
Eine Präjudizwirkung für die künftige Tätigkeit des Sicher
heitsrats könnte der Resolution 688 zukommen. Sie ist e in 
wesentlicher Beleg dafür, daß die Kompetenzen des Rates un
ter Kapitel V I I weiter als zur Sicherung des negativen Friedens 
reichen. Der Sicherheitsrat n i m m t vielmehr m i t dieser Reso
l u t i o n , klarer als i n den Fällen Südrhodesien und Südafrika, ei
ne Eingriffskompetenz bei schwerwiegenden Menschenrechts
verletzungen für sich i n Anspruch. Da die Sowjetunion i n der 
jüngsten Zei t mehrfach für eine Stärkung des internationalen 
Menschenrechtsschutzsystems eingetreten ist, besteht die 
Hoffnung, daß die Resolution 688 n icht nur ein Resultat der 
militärischen Niederlage Iraks bleibt, sondern den Beginn ei
nes forcierten internationalen Menschenrechtsschutzes unter 
wesentlicher Beteiligung des Sicherheitsrats markier t . Sollte 
dies der Fall sein, wären weitere Überlegungen notwendig, i n 
welchen Fällen der Sicherheitsrat eingreifen soll und welche 
Maßnahmen i h m hierfür zur Verfügung stehen. Vor a l lem der 
erstgenannte Gesichtspunkt verlangt einen wertenden Aus
gleich zwischen A r t . 2 Zi f f . 7 u n d Art .39 der UN-Charta . Was 
die i n dem von Vereinten Nationen u n d irakischer Regierung 
unterzeichneten M e m o r a n d u m vereinbarten Maßnahmen an
betrifft , so orientieren diese sich an den beiden bereits ange
sprochenen Resolutionen der Generalversammlung zur huma
nitären H i l f e bei Naturkatastrophen u n d vergleichbaren Nots i 
tuationen. Dieser Rückgriff ist durchaus tragfähig, denn er be
tont , unter Hintanste l lung des völkerrechtlichen Aspektes, die 
humanitäre Zielsetzung der A k t i o n . N u r wenn dieser Ge
sichtspunkt i m Vordergrund steht, erscheint es möglich, i n 
Kooperation m i t dem betroffenen Staat Zugang zu den Opfern 
zu gewinnen u n d auch nichtstaatliche Organisationen i n den 
Hilfsprozeß einzuschalten. 

* 

Insgesamt sind die Maßnahmen des Sicherheitsrats, die er i n 
Reaktion auf den Z w e i t e n Golfkr ieg getroffen hat, e in Beleg 

dafür, daß der Wegfall des Ost-West-Gegensatzes dem Rat eine 
bislang nicht realisierte Funktionsfähigkeit vermit te l t hat. 
Diese g i l t es insgesamt i m Interesse des Weltfriedens u n d der 
internationalen Sicherheit zu bewahren u n d auszubauen. 

1 Vgl. dazu Stichwort Nr.65, S.480££., Konflikte, Nahost, in: R.Wolfrum (Hrsg.), 
Handbuch Vereinte Nationen, 1991. 

2 Husain M.Albahama, The Legal Status of the Arabian Gulf States, S.45; 
R.Klaff, Die historischen Hintergründe des irakischen Anspruches auf Ku
wait, VRÜ 24 (1991), S. 123-142. 

3 Als Großbritannien Kuwait am 19.6.1961 in die Unabhängigkeit entließ, 
schloß es mit dem Emir einen Vertrag (U.K.T.S. No.l (1961), Cmrd.1409), dem
zufolge London die Souveränität Kuwaits anerkannte. Im einzelnen sieht das 
Abkommen von 1961 folgendes vor: 
••(a) The Agreement of the 23rd of January, 1889, shall be determinated as 
being inconsistent with the sovereignty and independence of Kuwait, (b) The 
relations between the two countries shall continue to be governed by a spirit 
of close friendship, (c) When appropriate the two Governments shall consult 
together on matters which concern them both, (d) Nothing in those conclu
sions shall affect the readiness of Her Majesty's Government to assist the 
Government of Kuwait if the latter request such assistance.» 

4 Der Antrag zugunsten der Aufnahme wurde durch die Vereinigte Arabische 
Republik gestellt (UN Doc. S/5006). 

5 Am 3.10.1932 wurde Irak Mitglied im Völkerbund. In Zusammenhang mit der 
Aufnahme Iraks soll es einen Briefwechsel zwischen dem irakischen Premier
minister und dem englischen Hochkommissar in Bagdad gegeben haben, in 
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wechsel erfolgte auf Wunsch der irakischen Regierung, die auf diese Weise ei
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kerbund (dauerhafte Regierung, feste Grenzen) erfüllen wollte. Der Emir von 
Kuwait soll seine Zustimmung zu diesem Briefwechsel gegeben haben. Ent
gegen anderen Behauptungen lassen sich Einzelheiten jedoch nicht mehr 
feststellen, da der Briefwechsel nicht veröffentlicht wurde. Er befindet sich 
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bund mit der Feststellung Iraks vom 12.7.1932 (-Iraq possesses well defined 
frontiers with all limitrophe states.") zufriedengegeben zu haben. 

6 Vgl. dazu Stichwort Nr.60, S.444ff., Konflikte, Iran/Irak, in: Handbuch 
(Anm.l). 

7 Der lapidare Beschluß wurde dem Sicherheitsrat am lO.April übermittelt, 
S/22480. 

8 S/22485. 
9 Resolutionen 43/131 und 45/100 der Generalversammlung v. 8.12.1988 bzw. v. 

14.12.1990. 
10 S/22513, nochmals wiedergegeben in S/22663. 
11 Vgl. dazu C.-A.Fleischhauer, Wirtschaftliche Zwangsmaßnahmen in Recht 

und Praxis der Weltorganisation. Die Anwendung von Sanktionen durch die 
Vereinten Nationen in der Golfkrise, VN 2/1991 S.41ff. 
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um eine Anwendung von Kapitel VII der UN-Charta, sondern um kollektive 
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13 Art.24 Abs.l i.V.m. Art.39 UN-Charta,- vgl. dazu allgemein R.Degni-Segui zu 
Art.24 Abs.l und 2 in: J.-P.Cot/A.Pellet (Hrsg.), La Charte des Nations Unies. 
Commentaire, 1985, und J.Delbrück zu Art.24, in: Simma (Hrsg.), Charta der 
Vereinten Nationen. Kommentar, 1991 ; allgemein zum System der kollekti
ven Sicherheit J.Delbrück, Collective Security, in: Bernhardt (Hrsg.), EPIL, In
stalment 3, 1982, S.104ff. m.w.N; R.Wolfrum zu Art.l, Rdn.7, in: Simma 
(Hrsg.), Charta der Vereinten Nationen. Kommentar, 1991. 
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in: Simma (FIrsg.), Charta-Kommentar (Anm.13). 

15 Vgl. dazu umfassend Randelzhofer zu Art.51, in: Simma (Hrsg.), Charta-
Kommentar (Anm.13), und A.Cassese zu Art.51, in: J.-P.Cot/A.Pellet (Hrsg.), 
La Charte (Anm.13). 

16 Zum Begriff der Angriffshandlung hat die Generalversammlung am 14.12. 
1974 mit Resolution 3314(XXIX) eine Definition verabschiedet, die den Si
cherheitsrat in seiner Entscheidung leiten soll (Text: VN 4/1975 S.120). Vgl. 
dazu T.Bruha, Die Definition der Aggression, 1980. 

17 S/Res/232(1966) v. 16.12.1966; S/Res/253(1968) v. 29.5.1968 gegen Südrhode
sien sowie S/Res/418(1977) v. 4.11.1977 gegen Südafrika; vgl. dazu Verdross/ 
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S/Res/217(1965) v. 20.11.1965 gegen Südrhodesien stellte zwar ebenfalls eine 
Bedrohung des Friedens und der Sicherheit fest, war aber nicht ausdrücklich 
auf Art.41 UN-Charta gestützt und wird daher nicht als verbindlich angese
hen. Vgl. dazu J.A.Frowein zu Art.41, Rdn.10, in: Simma (Hrsg.), Charta-Kom
mentar (Anm.13). Frowein zu Art.42, Rdn.19, sieht in der Resolution des Si
cherheitsrats 221 v. 9.4.1966 einen Anwendungsfall von Art.42 UN-Charta. 
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Nachkriegszeit: Vereinte Nationen 
zwischen ziviler und militärischer Weltoidnung 

»Mir liegt sehr daran, daß diese Or- »Es zähl|t) zu den wichtigsten Leh-
ganisation so erhalten bleibt, wie ren der Golfkrise, daß jede interna-
sie gedacht war: als Forum für die tionale Ordnung eine Weltmacht 
friedliche Lösung von Problemen brauch(t], um diese Ordnung auf-
ohne den beherrschenden Einfluß rechtzuerhalten und zu schützen, 
eines Landes oder einer Gruppe von Die neue Topographie des Welt-
Ländern. Sonst wäre die Uno keine machtsystems ha(t) uns zur Erfül-
demokratische Organisation mehr. lung dieser Rolle und zur Ausübung 
Ich achte die USA sehr. Sie sind ein von Führungskraft nur noch eine Su-
Land, das ich außerordentlich schät- permacht übriggelassen: die Verei-
ze. Aber schon die Idee von Super- nigten Staaten.« 
mächten war mir immer verhaßt, 
weil sie in ernsthaftem Konflikt mit NATO-Generalsekretär 
dem Konzept der Vereinten Natio- Manfred Wöiner2 

nen steht. Und wenn ich zwei Su
permächte nicht mochte, so ist mir 
eine einzige noch viel weniger ge
heuer.« 

UN-Generalsekretär 
Javier Pérez de Cuéllar' 

D i e internationale Pol i t ik w i r d von den entwickel ten kapi ta l i 
stischen Ländern geprägt; das westliche System steht ohne A l 
ternative da. Dies scheint das Resultat der Implos ion des >real 
existierenden Sozialismus' zu sein, u n d dies ist auch i m Krieg 
gegen Irak deut l ich geworden. Angesichts ihrer innen- w i e au
ßenpolitischen Schwäche können die Sowjetunion u n d die 
Volksrepublik China den tonangebenden westlichen Ständigen 
Mi tg l iedern des Sicherheitsrats nichts entgegensetzen; die 
Enthaltung Chinas, das sich i m m e r noch eher auf die Seite der 
D r i t t e n Welt gegen die Erste u n d Zwei te schlägt, bei der Verab
schiedung der Resolution 678( 1990) u n d die verzweifelten Ver
mittlungsversuche der Sowjetunion, zuletzt vor Beginn der 
Landoffensive M i t t e Februar, haben die engen Grenzen ihrer 
Handlungsmöglichkeiten deut l ich gemacht. 
D a m i t stehen aber auch die Vereinten Nationen vor einer ganz 
neuen Bewährungsprobe. Waren sie bislang besonders i m Si
cherheitsrat durch den Ost-West-Gegensatz u n d schließlich 
durch dessen Übertragung auf das Nord-Süd-Verhältnis ge
lähmt, so schlägt n u n die Stunde der Wahrheit für jenes Sy
stem kol lekt iver Sicherheit u n d globaler Kooperation, m i t dem 
nach der Gründungskonferenz von San Franzisko Gewaltver
zicht, Menschenrechte u n d sozialer Fortschritt w e l t w e i t 
durchgesetzt werden sollten. Das Sicherheitssystem des Kapi
tels V I I der UN-Charta , auf Gemeinsamkeit u n d Gegenseitig
kei t angelegt, m i t seinen inst i tut ional is ier ten Mechanismen, 
die auch ein militärisches Vorgehen gegen Aggression u n d Frie
densbruch ermöglichen sollten, hat nie praktische Wirksam
kei t erlangt; schon die Voraussetzung für die Durchführung 
von kol lekt iven Maßnahmen der gesamten Staatengemein
schaft, nämlich der Abschluß von A b k o m m e n zur Bereitstel
l u n g von Truppen zwischen den Mitgliedstaaten u n d der Welt
organisation gemäß A r t i k e l 43 der Charta, war nach dem Aus
einanderbrechen der A n t i h i t l e r k o a l i t i o n des Z w e i t e n Welt
kriegs nicht mehr zu erfüllen. Der eigentlich »für die strategi
sche Leitung aller dem Sicherheitsrat zur Verfügung gestellten 
Streitkräfte verantwortlich(e)« Generalstabsausschuß, be
zeichnenderweise aus den Generalstabschefs der fünf Ständi
gen Mitgl ieder des Sicherheitsrats beziehungsweise deren Ver
tretern zusammengesetzt (Ar t ike l 47 Absatz 2), wurde zwar 
ins Leben gerufen u n d besteht auch heute noch fort, sollte sein 
Dasein aber i m Verborgenen fristen. I m Herbst wurde er, als 
Drohgebärde gegen Bagdad, demonstrativ einige Male m i t der 
Golfkrise befaßt, doch wurde diese Vbrgehensweise einer en
gen Anlehnung an den Wörtlaut der Charta zugunsten eines 

ALBERT STATZ 

kommoderen Umgangs m i t ihren Bestimmungen n icht weiter
verfolgt. Dennoch wurde das Vorgehen der Verbündeten i m 
Golfkr ieg vielfach als Verwirk l i chung des globalen Systems 
kol lekt iver Sicherheit gefeiert - als Überwindung der Unbe-
weglichkeit , m i t der der Ost-West-Konflikt das System der Ver
einten Nat ionen überzogen hatte. Was folgt n u n aus dem 
Golfkr ieg für die E n t w i c k l u n g der Weltorganisation? 

1. Ein Krieg der Vereinten Nationen! 

D i e Äußerung des Generalsekretärs der Vereinten Nationen, 
Javier Pérez de Cuéllar, der Gol fkr ieg sei k e i n Krieg der Verein
ten Nat ionen gewesen, 3 ist mehr als nur die Beschreibung des 
völkerrechtlichen Sachverhalts, daß die Verbündeten n icht u n 
ter UN-Flagge gekämpft haben u n d der militärische Mechanis
mus des Kapitels V I I der Charta der Vereinten Nat ionen n i c h t 
ins Werk gesetzt werden konnte . Sie zeigt die tiefe Enttäu
schung darüber, daß die Vereinten Nat ionen angesichts der rea
len Machtverhältnisse i m internationalen System keine eigen
ständige Rolle der Konfliktbewältigung spielten. Diese Rolle 
wurde ihnen von den USA systematisch verwehrt, w i e deren 
Drohung zeigte, notfalls ohne Entscheidung des Sicherheits
rats i m Rahmen des Rechts auf kol lekt ive Selbstverteidigung 
nach A r t . 51 der Charta zu handeln. Es war e in Krieg, dem sei
tens der Vereinten Nat ionen Legalität bescheinigt werden soll
te, der aber außerhalb ihrer poli t ischen Entscheidungsmecha
nismen u n d sogar gezielt an ihnen vorbei geführt wurde. Nach
dem e inmal die D y n a m i k der militärischen Eskalation i n 
Gang gesetzt worden war, wurden die militärischen A k t i o n e n 
bis z u m Ende des Krieges jeglicher polit ischer Eingriffsmög
l i chkei t der U N entzogen. D a m i t verloren die Vereinten Natio
nen aber das entscheidende Element ihrer Legitimität für eine 
Pol i t ik der ko l lek t iven Sicherheit, nämlich alle fr iedl ichen 
Möglichkeiten auszuschöpfen, gerade i n Anbetracht des 
Grundsatzes des Gewaltverzichts die Verhältnismäßigkeit der 
M i t t e l zu wahren, ledigl ich den Status quo wiederherzustellen 
u n d damit dem Prinzip des fr iedlichen Wandels i n der Staaten
gemeinschaft den Vorrang einzuräumen. 4 

Bestätigt wurde damit , daß entgegen einer wei t verbreiteten 
optischen Täuschung das Ende des Ost-West-Konflikts keines
wegs zu einer Aufwertung der Vereinten Nat ionen geführt hat
te, obwohl die Sowjetunion bereits vor mehreren Jahren einen 
fundamentalen Wandel i n ihrer U N - P o l i t i k vollzogen hatte. I n 
der Rede von Außenminister Schewardnadse vor der 45.Gene
ral Versammlung am 25.September 1990 wurde noch e inmal 
deutl ich, daß die Sowjetunion für einen umfassenden Ausbau 
der Rolle der U N plädiert - auch unter Erbringung einseitiger 
Vorleistungen - , dazu eine Reihe konkreter Vorschläge hat u n d 
inzwischen auch allen ihren finanziellen Verpflichtungen 
n a c h k o m m t . 5 Doch der Vorschlag, daß das System kol lekt iver 
Sicherheit nach Kapitel V I I der Charta nunmehr i n Kraft ge
setzt werden solle u n d daß die Sowjetunion sich an U N - T r u p 
pen unter e inem gemeinsamen Kommando beteiligen wolle , 
traf auf keinerlei Resonanz bei den Vereinigten Staaten. 6 Diese 
spielten ihre hegemoniale Rolle i n der Golfkrise gezielt aus -
eine Instrumental is ierung der Vereinten Nationen, die sie zu
vor auf andere Weise, nämlich durch Blockierung u n d die Her
beiführung einer Fast-Zahlungsunfähigkeit der Weltorgani
sation, zu betreiben gesucht hatten. 

Was den Golfkrieg selbst angeht, so hatte Washington späte
stens seit Ende Oktober eine militärische Lösung i m Auge, 
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was von seinen westlichen Verbündeten le tz t l i ch akzeptiert 
wurde. Die Vereinten Nationen sollten ledigl ich die legale 
Grundlage für ihre militärische Intervention gegen Irak liefern, 
das das machtpolit ische Gleichgewicht i m M i t t l e r e n u n d Na
hen Osten bedrohte, nachdem es m i t seiner Aggression gegen 
Iran die Interessen des Westens mitvertreten hatte u n d dafür 
von i h m gezielt aufgerüstet worden war. Die Besetzung u n d 
Annex ion Kuwaits rückgängig zu machen, war von vorne
herein m i t diesem Z i e l einer Veränderung der regionalen 
Machtverhältnisse, also einer Schwächung u n d »Zwangsabrü
stung« Iraks, verbunden u n d widersprach dem beschränkten, 
v o m Völkerrecht leg i t imier ten Z i e l einer Wiederherstellung 
der Souveränität u n d Integrität Kuwaits . D i e von den USA be
s t i m m t e Kriegsführung zeigt denn auch den inneren Wider
spruch dieser Pol i t ik : U m das Kriegsziel zu erreichen, wurde 
m i t den Flächenbombardements u n d dem Vordringen i m 
Landkrieg die territoriale Integrität u n d politische Souveräni
tät Iraks grundsätzlich i n Frage gestellt. Nachdem Irak am En
de des Krieges entscheidend geschwächt war, gab es jedoch kei
nerlei Bestrebungen, die Niederlage des Aggressors n u n auch 
für eine internationale Bewältigung der Konfl iktursachen i m 
Rahmen der Vereinten Nat ionen zu nutzen oder die Weltorga
nisat ion gar insgesamt zu stärken. Ihr wurden u n d werden le
digl ich die von den USA angeregten, i m Kreise der Ständigen 
Mitgl ieder abgesprochenen u n d dann v o m Sicherheitsrat abge
segneten ausführenden Arbei ten übertragen: die Kontrol le der 
Abrüstung Iraks, die Eintreibung der Reparationen u n d eine 
verspätete, von der Weltöffentlichkeit erzwungene u n d zudem 
wenig effektive Überwachung der kurdischen Gebiete. 
Der irakische Staatsterror gegen die oppositionellen Kräfte i m 
Lande u n d der Massenexodus der Kurden hätten aber nach 
dem Waffenstillstand eine Chance geboten, der friedensstiften
den Rolle der Vereinten Nat ionen eine neue Qualität zu geben. 
Angesichts der Menschenrechtsverletzungen u n d der massen
haften Flucht der Kurden u n d Schiiten wäre es sogar i n der 
Staatengemeinschaft als l e g i t i m angesehen worden, das i n 
A r t . 2 Ziffer 7 der U N - C h a r t a niedergelegte Verbot der E i n m i 
schung i n die inneren Angelegenheiten zu relativieren u n d die 
Frage der Menschenrechte u n d eines Selbstbestimmungsrechts 
der Völker innerhalb der bestehenden staatlichen Grenzen auf 
die Tagesordnung für eine umfassende Friedensregelung zu set
zen. Viel leicht hätte es i n einer Situation der Rechtssetzung 
durch die Sieger die historische Chance dazu gegeben - m a n 
denke etwa an die Bedeutung der Nürnberger Prozesse für die 
Weiterentwicklung des Völkerrechts. D e n n angesichts der fak
tischen Globalisierung der Pol i t ik kann das Interventionsver
bot keine absolute Gel tung mehr beanspruchen; eine einschlä
gige Rechtsfortbildung hätte sinnvollerweise le tz t l i ch inner
halb der Vereinten Nationen zu erfolgen. 

Doch daran bestand von Seiten der Verbündeten k e i n Interesse, 
denn die Aufrechterhaltung der regionalen Stabilität erforderte 
es n u n , Saddam zu stützen u n d die terri toriale Integrität u n d 
politische Souveränität Iraks vorbehaltlos anzuerkennen. Die 
politische Konstellation, i n der das Beharren der kleineren 
Länder insbesondere der D r i t t e n Welt auf uneingeschränkter 
Souveränität u n d die Instrumental is ierung der Intervention i m 
Interesse der Großen sich wechselseitig bestärken u n d jede 
Fortentwicklung blockieren, verfestigte sich. Der Golfkr ieg hat 
somit w i r k l i c h neue Ansätze eher noch unwahrscheinlicher 
gemacht, auch wenn die »Kurdenresolution' 688 m i t u n t e r als 
T r i u m p h des Menschenrechts- über das Souveränitätsprinzip 
gerühmt w i r d . 
Weder i m Krieg selbst 7 noch bei der bisherigen Bewältigung 
seiner Folgen haben die Vereinten Nat ionen eine Rolle ge
spielt, die i h r e m Anspruch folgt u n d ihre zukünftigen Mög
l ichkei ten verbreitert. Der seit Resolution 661(1990) des Si
cherheitsrats i m m e r wieder vorgenommene Bezug auf das ge
samte Kapitel V I I der UN-Char ta bettet militärische A k t i o n e n 
nicht einfach nur i n ein — derzeit allenfalls bruchstückhaft rea
lisiertes - System kol lekt iver Sicherheit ein, sondern i n den 

gesamten Komplex der »legitimen- Anwendung militärischer 
Gewalt i n den internationalen Beziehungen. 8 So bezieht sich 
auch ein Te i l der Vorschläge, das Grundgesetz zu ändern, u m 
der Bundesrepublik Deutschland die Möglichkeit einer Teil
nahme an militärischen A k t i o n e n außerhalb des NATO-Ge-
biets »im Rahmen der Vereinten Nationen« zu ermöglichen, 
ganz allgemein auf dieses Kapitel V I I . Offen bleibt dabei je
doch, w i e der Golfkr ieg gezeigt hat, ob dies innerhalb eines Sy
stems kol lekt iver Sicherheit stattfindet oder i n dem weiteren 
Rahmen legit imer Anwendung militärischer Gewalt, der ja auf 
G r u n d des allgemeinen Gewaltverbots nach A r t . 2 Abs.3 der 
U N - C h a r t a auf das individuel le u n d kol lekt ive Recht der 
Selbstverteidigung beschränkt ist. Der militärische »Normal
fall« i m Rahmen des Völkerrechts, w i e i m m e r seine nachträgli
che Auslegung aussehen mag, verdrängt die Priorität des fried
l ichen sozialen Wandels, von der die Präambel spricht u n d die 
auch A r t i k e l 1 der U N - C h a r t a vorsieht. Letzt l ich w i r d der A n 
satz der Vereinten Nat ionen dadurch pervertiert. Was als erste 
Anwendung des 1945 i n Aussicht genommenen Systems k o l 
lektiver Sicherheit gepriesen wurde, erweist sich tatsächlich 
als Rückfall i n die militärische Anarchie der Staatenwelt. 

2. Beginn eines globalen Systems kollektiver Sicherheit} 

Der Sicherheitsrat hat sich Ende November 1990 m i t der Reso
l u t i o n 678 selbst entmachtet, indem er n icht nur die D u r c h 
führung möglicher militärischer A k t i o n e n - die der Wort laut 
der genannten Entschließung m i t n i c h t e n zwingend vorsah -
delegierte, sondern ein Zurückholen seiner Entscheidung de 
facto wiederum dem Vetorecht seiner Ständigen Mitg l ieder 
unterwarf. D i e USA besaßen damit nach dem U l t i m a t u m i m 
Sicherheitsrat eine i n jeder Hins icht dominierende u n d unan
greifbare Position, die sie vor Ort durch die militärische Prä
senz von mehr als 200 000 M a n n und durch den Verzicht auf 
eine Rotat ion ihrer Truppen Ende November vorbereitet hat
ten. Ohne die USA, ohne ihre militärische Kommandogewalt 
u n d ohne ihre Truppenstärke wäre die Intervention n i c h t mög
l i c h gewesen. D i e militärische »Führbarkeit« dieses Krieges er
gab sich aus der absoluten Überlegenheit der US-Streitkräfte. 
Eine Streitmacht w i e die der Vereinigten Staaten am Golf wäre 
auf der militärtaktischen Ebene von einem finnischen oder n i 
gerianischen General n icht zu befehligen gewesen, ohne daß 
dieser die Kriegsführungs- u n d Eskalationsszenarios der USA 
beziehungsweise der N A T O umgesetzt hätte. D a m i t entzog 
sich der militärische Verlauf auch einem M i n i m u m an p o l i t i 
scher Kontrolle, das bei e inem Sicherheitsrat, der Herr des Ver
fahrens bleibt, oder bei e inem gemeinsamen Oberkommando 
unter der Flagge der U N viel le icht noch gegeben ist. D e n k t 
m a n an mögliche weitere Konf l ikte , auf die dieses Schema — 
oder das einer echten Intervention i m Rahmen des Systems 
kol lekt iver Sicherheit der Vereinten Nationen - angewendet 
w i r d , so ist offenkundig, daß es sich nur u m einen Krieg i n Re
gie der Großen handeln kann. Hier l iegt auch eine entschei
dende Differenz zu friedenssichernden Operationen, denn die
se können auf G r u n d ihres Charakters zumindest ein Stück 
wei t außerhalb der hegemonialen Strukturen der internationa
len Pol i t ik stehen. Direkte militärische Interventionen schon 
gegen einen Staat mi t t lerer Größe müssen dagegen von den do
minierenden Mächten durchgeführt werden. 
Doch sind die Vereinten Nat ionen i m Z w e k e n Golfkr ieg n icht 
von den USA »mißbraucht« worden, wie es eine vereinfachende 
K r i t i k i m m e r wieder f o r m u l i e r t hat - ihre Strukturen lassen 
i m Rahmen »kollektiver Sicherheit« oder »kollektiver Verteidi
gung« gar nichts anderes zu . Die USA haben lediglich die Mög
l ichkeiten, die i n dem System angelegt sind, geschickt ge
nutz t . Das Problem ist v i e l grundsätzlicher: I n dem Augen
bl ick, i n dem die Überwindung des Blockgegensatzes den Ver
einten Nat ionen z u m ersten Male die Möglichkeit gibt, als Sy
stem der ko l lek t iven Sicherheit zu fungieren, erweist es sich 
als »Mythos«, 9 der n icht funkt ionieren kann. D e n n zwischen 
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Großmächten ist es entweder überflüssig oder nicht anwend
bar; zwangsläufig w i r d es i m m e r zu einem Instrument der grö
ßeren Mächte, die sich die formelle Festlegung auf eine Z w e i 
klassengesellschaft i m Sicherheitsrat n icht nehmen lassen 
werden. Ein System kol lekt iver Sicherheit setzt eine Identität 
zwischen den nationalen machtpoli t ischen Interessen und de
nen an einer 'Untei lbarkeit des Friedens' voraus; die dazu not
wendige allgemeine Bereitschaft zur Selbstbeschränkung ist 
aber gerade dann n icht gegeben, wenn das Instrument k o l l e k t i 
ve Sicherheit zwangsläufig i n den Händen derjenigen Mächte 
liegt, die zu einer hegemonialen Pol i t ik i n der Lage sind. 
Der Opt imismus , m i t dem m i t u n t e r für ein System k o l l e k t i 
ver Sicherheit plädiert w i r d , 1 0 entbehrt nach den Erfahrungen 
des Golfkrieges der Grundlage. Die gelegentlich aufgestellte 
Forderung, die Dominanz der Großmächte durch eine Aufhe
bung des Vetorechts i m Sicherheitsrat u n d durch Schaffung su
pranationaler Streitkräfte zurückzudrängen, ist zwar gut ge
meint , u m eine Instrumental is ierung durch die großen Mächte 
zu verhindern. D i e Chance, daß es hierüber zu einem Konsens 
k o m m t , muß jedoch als äußerst gering angesehen werden. Sol
che Forderungen verschieben das grundsätzliche Problem k o l 
lektiver Sicherheit auf die Reform der Vereinten Nationen: sie 
w i r d zur Voraussetzung - z u m Beispiel auch für eine militäri
sche Beteiligung der Bundesrepublik Deutschland - gemacht. 
Aber nicht eine organisatorisch-institutionelle Reform der U N 
- deren Ansatzpunkte, Möglichkeiten u n d Grenzen seit Jahren 
diskut iert werden — steht auf der Tagesordnung an oberster 
Stelle, sondern die Erfüllung der Funkt ion des fr iedlichen Wan
dels, die m i t dem Golfkr ieg gegenüber der Diskussion über die 
militärisch-sicherheitspolitische Rolle zunehmend i n den 
Hintergrund gedrängt wurde, u n d der Ausbau von konsensua-
len, präventiven Konfliktlösungen. 

Das System kol lekt iver Sicherheit i m Rahmen der Vereinten 
Nationen droht, wenn es befreit ist von seiner bisherigen 
Selbstblockierung durch den Ost-West-Gegensatz und wenn 
ein Konsens i m Sicherheitsrat erzielt w i r d , zu einem Instru
ment der Intervention i n Konf l ik te der D r i t t e n Welt zu wer
den, die die Interessen des Nordens an stabilen Bedingungen 
seiner eigenen Reproduktion i m internationalen Maßstab ge
fährden. Bereits i m Palme-Bericht 1 1 w i r d vorgeschlagen, k o l 
lektive Sicherheit auf die D r i t t e Welt zu beschränken — m i t 
dem Argument , zwischen den Blöcken würde sie n icht funk
t ionieren u n d die Auseinandersetzungen i n der D r i t t e n Welt 
über die territoriale Integrität der Staaten würden sonst eine 
unkontroll ierbare Sprengkraft gewinnen. 
Das »Konkordat« von Ost u n d West gegenüber dem Süden, das 
i m Palme-Bericht a n k l i n g t , 1 2 ist neuerdings i n der entwick
lungspolitischen Diskussion wieder aktue l l : U l r i c h Menzel 
empfiehlt z u m Beispiel eine »Treuhandschaft« des Nordens, 
die eine globale » Sozialhilfe « für die am stärksten von A r m u t 
u n d Elend Betroffenen verbindet m i t einer Interventionstruppe 
der westlichen Länder, die die Einhaltung der Menschenrechte 
sichern soll ; den USA k o m m e dabei die Hauptrol le zu, da sie 
für solche A k t i o n e n am ehesten über die notwendigen Res
sourcen verfügten. 1 3 D e m ist entgegengehalten worden, dies 
sei »Kolonialismus i n humanitärem Gewand«. 1 4 Denn die Po
l i t i k des reichen Westens als Ursache der Konf l ik te w i r d dabei 
ignoriert ; mehr noch, die Möglichkeit eines selbstbestimmten 
Weges, die zunächst e inmal die nationale Souveränität der 
Staaten der D r i t t e n Welt zur Voraussetzung hat, w i r d der po l i 
tischen Def ini t ionsmacht - Worin bestehen eigentlich die 
•Probleme'? - des Westens übereignet. 1 5 Wenn der Golf krieg 
auch e in Krieg des Nordens gegen den Süden war, dann bildet 
sich hier ein politisches Muster heraus, die >Neue Weltord-
nung< n icht mehr i m Konsens aller beteiligten Länder zu er
richten, u n d das heißt, daß für die Struktur der Weltgesell
schaft das O k t r o i der herrschenden Verhältnisse bestimmend 
sein w i r d , n icht ihre Veränderung. Daß dies eine zunehmende 
Mi l i tar i s ie rung der internationalen Pol i t ik bedeutet, liegt auf 
der Hand. 

3. >Neue Weltoidnung< auf der Grundlage einer Militarisie
rung der internationalen Beziehungeni 

Nach dem Ende des Kalten Krieges schien es, als ob das Militär 
als M i t t e l der Pol i t ik an Gewicht verlöre. I m Rahmen der Ver
einten Nationen hatte der Kalte Krieg selbst indi rekt diesen Ef
fekt gehabt: Der sicherheitspolitische Bereich war blockiert , 
u n d die Bedeutung der wirtschaft l ichen u n d poli t ischen Ko
operation dominierte die Festreden. Der Zwei te Golfkr ieg hat 
aber gezeigt, daß der Nord-Süd-Konflikt diese Tendenz z u m i n 
dest i n der offiziel len Pol i t ik überlagert u n d zu einer erneuten 
Legi t imat ion militärischer M i t t e l führt. D e n n die absolute m i 
litärische Überlegenheit der A l l i i e r t e n , ihre m i n i m a l e n Verlu
ste bei gleichzeitig mehr als 100 000 z iv i len Opfern, der Glanz 
eines 'sauberen« High-Tech-Krieges, dies alles drängt den Ein
druck auf, daß nun, nach dem Ende der großen militärischen 
Konfrontat ion zwischen den Militärblöcken, ein Zeital ter an
gebrochen ist, i n dem die tonangebenden westl ichen Mächte 
i m Sicherheitsrat auf militärische Lösungen globaler Probleme 
setzen können. Die >Risiken< u n d »Gefahren«, die sich aus Ar
m u t , Unterdrückung, m i l i t a n t e n inner- u n d zwischenstaatli
chen K o n f l i k t e n und globalen Problemen ergeben, haben i n 
der Wahrnehmung westlicher Polit iker die konkreten »Be
drohungen« aus dem Osten ersetzt, seit der Ostblock, der noch 
i n jedem K o n f l i k t i n der D r i t t e n Welt als A k t e u r wahrgenom
men worden war, nur noch ein militärischer Koloß auf töner
nen Füßen ist. H i n s i c h t l i c h des Kerns der neuen Militärstrate
gie der N A T O - der Einsatz schneller Eingreiftruppen - w i r k t e 
der Golfkr ieg als Katalysator. 
Durch ihre politische Kriegsdividende aus dem Golfkr ieg ha
ben die USA offenkundig ihre dominante Stellung gefestigt. 
Ihr tatsächliches Interpretationsmonopol über die Wirksam
keit der Sanktionen u n d ihre faktische Def ini t ionsmacht der 
militärpolitischen Erfordernisse i m Rahmen der N A T O boten 
dafür die Grundlage. Ihrer unvergleichlichen Militärmacht 
hatten weder die westeuropäischen Länder bei i h r e m Versuch, 
auf den Gang der Ereignisse Einfluß zu gewinnen, etwas entge
genzusetzen, noch die Staaten der Region. Sie nutzten den 
Golfkrieg, u m m i t ihrer militärischen Vormachtstellung wie 
der das an Einfluß zurückzugewinnen, was sie auf ökonomi
schem Gebiet verloren hatten. Daß sie sich gleichzeitig als 
Söldner i n diesem Krieg i m »allgemeinen Interesse der Weltge
meinschaft« bezahlen lassen mußten, w e i l die militärische I n 
tervention ihre gesunkenen wirtschaft l ichen Potenzen über
stieg, macht gleichzeitig die Ambivalenz ihres Hegemoniever
lustes deut l ich. Ob die Wiedergewinnung von Hegemonie 
durch militärische Stärke von Dauer sein kann, muß bezwei
felt werden — Aufrüstung hat die ökonomische Konkurrenzfä
higkei t noch i m m e r geschwächt —, aber sie kann durchaus i n 
der Lage sein, die machtpoli t ischen Gewichte zu verschieben. 
So werden jetzt die Weichen für die nahe u n d mi t t lere Z u k u n f t 
gestellt. I n der Auseinandersetzung m i t der amerikanischen 
Vorherrschaft sehen sich auch die Westeuropäer bestärkt, die 
militärische Integration voranzutreiben. 
NATO-Generalsekretär Wörner hat die hegemoniale Struktur 
der W e l t p o l i t i k nach dem Golfkr ieg i n dem eingangs angeführ
ten Z i t a t beschrieben: N u r die USA sind zur Aufrechterhal
tung der internationalen Ordnung i n der Lage. Diese Einschät
zung liegt näher an den machtpoli t ischen Realitäten als so 
manche Hoffnung auf eine Stärkung des UN-Systems durch 
den Golfkrieg. Die Entscheidungen der N A T O über ihre künf
tige Militärpolitik und das Verhältnis zwischen den USA u n d 
Westeuropa (sowie Japan) sind für den Umgang m i t den globa
len Konf l ik ten u n d die E n t w i c k l u n g der Vereinten Nationen 
allemal stärker prägend. Die Rolle der NATO-Infras truktur für 
die Kriegsführung am Golf ist weitgehend unterschätzt wor
den; hier lag auch der direkte deutsche Beitrag z u m Krieg der 
A l l i i e r t e n . Jede Aufstel lung von UN-Truppen würde die Kon
stellation des Golfkrieges wiederholen: Während die Vereinten 
Nationen für die Legi t imat ion sorgen, wäre die Kriegsführung 
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Trotz der militärischen Niederlage der irakischen Armee durch die 
multinationalen Streitkräfte ließ Saddam Hussein im März die da
durch ermutigten Aufstände der Schiiten im Süden und der Kurden 
im Norden Iraks brutal niederschlagen. Im Hintergrund die während 
des Bürgerkriegs beschädigte Hussein-Moschee in Kerbala. 

real durch die existierenden Militärstrukturen vorherbe
s t i m m t . Indem die NATO-Militärstrategie n icht mehr auf die 
Bedrohung aus dem Osten fixiert ist, sondern sich auf eine 
breite Palette von unspezifischen »Gefahren« i n der D r i t t e n 
Welt einrichtet, nähert sie sich dem Konzept der »kollektiven 
Sicherheit« der Vereinten Nationen an — u n d kann sich gleich
zeitig, unter Verschleierung der part ikularen Interessen des 
Westens, als Versuch zur Wahrung der globalen Ziele u n d des 
Völkerrechts ausgeben. Hier liegt die Wurzel für die Wandlung, 
die die Vereinten Nationen i m Golf krieg erfahren haben: 
Rückt die militärische Lösung von Problemen i n den Vorder
grund, dann ist ihre Struktur bes t immt von der herrschenden 
Weltmilitärordnung. 
Die wachsenden Probleme i n der D r i t t e n Welt lassen kriegeri
sche Konf l ik te i m m e r wahrscheinlicher werden, wenn es kei 
ne Formen der Konfliktbewältigung vor i h r e m Ausbruch gibt. 
Aber der totale Luftkrieg, den die verbündeten Truppen führ
ten, hat auch gezeigt, w i e sehr einerseits die waffentechnische 
E n t w i c k l u n g u n d andererseits die Komplexität selbst unter
entwickelter Gesellschaften i n der heutigen Ze i t die Legi t imi 
tät eines solchen Krieges unterhöhlen. Angesichts der Kriegs
folgen werden die Beschränkungen, die das »ius i n bello«, das 
humanitäre Kriegsvölkerrecht, auferlegt, zur absoluten Grenze 
für das »ius ad bellum«, für den Krieg als M i t t e l der Selbstver
teidigung u n d der Wiederherstellung eines Status quo ante, ja 
der legi t imen Verteidigung selbst. Es ist eine nicht mehr so 
junge Erkenntnis der Friedensforschung, daß komplexe Gesell
schaften nicht nur s t rukture l l unfähig z u m Angrif f sein müs
sen, wenn Krieg verhindert werden soll, sondern auch s t ruktu
rel l verteidigungsunfähig sind, w e i l jede größere Kriegshand
lung zu einem vollständigen Zusammenbruch der gesamten 
Gesellschaft führen muß - n icht nur m i t unabsehbaren Schä

den, sondern auch m i t unermeßlichen Opfern. Der zwingen
den Schlußfolgerung, daß u m so mehr nach jeder Chance zur 
friedlichen Konfliktlösung gesucht werden u n d selbst das Z i e l 
der Rückgängigmachung der A n n e x i o n sich am Prinzip der 
Verhältnismäßigkeit der M i t t e l messen lassen muß, w o l l t e n 
sich die handelnden Mitgl ieder des Sicherheitsrats bewußt 
entziehen. Anders ist die Ausschaltung des Mechanismus der 
Vereinten Nat ionen nach Verabschiedung der Resolution 678 
nicht zu verstehen; m i t i h r sollte eine politische Kontrol le des 
Konf l ik ts ausgeschlossen werden. 
N i c h t unerwähnt bleiben sollte, daß es i n Wissenschaft u n d 
Pol i t ik schon seit einiger Ze i t Versuche zur Neudef in i t ion der 
hier verwendeten Begriffe gibt. So geht zwar die »Stockholmer 
Ini t ia t ive zu globaler Sicherheit u n d Weltordnung«, die kürz
l i c h umfassende Vorschläge zur Reform des UN-Systems vor
gelegt hat, von einem erweiterten Begriff von Sicherheit aus. 
Sie legt das Schwergewicht ihrer Reformvorstellungen auf die 
Bereitstellung eines globalen Alarmsystems für den UN-Gene
ralsekretär - zwecks Früherkennung u n d nicht-militärischer 
Schlichtung von K o n f l i k t e n - u n d die Einbeziehung der Gip
feltreffen i n das System der Vereinten Nationen, u m der hege-
monialen Struktur der großen Mächte entgegenzuwirken. Sie 
bleibt aber trotzdem der Logik der kol lekt iven militärischen 
Sicherheit verhaftet, wenn sie den Vorrang von Sanktionen u n d 
militärischen A k t i o n e n zur Durchsetzung des Völkerrechts 
postul ier t . 1 6 Es gibt aber aus dem Sicherheitsdilemma des Na
tionalstaates nur einen Ausweg, nämlich die internationale 
Pol i t ik n icht weiter auf den »Ernstfall« militärischer Gewähr
leistung der Sicherheit auszurichten, sondern eine neue K u l t u r 
der Konfl iktregelung zu begründen, die den Zwang z u m fried
l ichen Interessenausgleich organisiert. Die Ressourcen dafür 
sind vorhanden, wenn m a n bedenkt, daß die 500 M r d Dollar, 
auf die die »Kosten« des Golfkriegs - militärische Kosten, w i r t 
schaftliche Verluste, Aufwendungen für den Wiederaufbau — 
geschätzt werden, ungefähr. 40 v H der gesamten Auslands
schulden der D r i t t e n Welt entsprechen. 

4. Die Alternative: Stärkung der Rolle der Vereinten Natio
nen für eine zivile Kultur der Konfliktregelung durch ein
seitige nationale Vorleistungen 

Die entwickel ten Länder des Westens üben derzeit unange
fochten eine dominante Rolle aus und haben damit die ent
scheidende Verantwortung für die Gestaltung der W e l t p o l i t i k . 
Aber der militärische Sieg der Verbündeten stellt sich l e tz t l i ch 
als e in Desaster für die Glaubwürdigkeit u n d die Handlungs
möglichkeiten der Vereinten Nationen heraus: Es ist ihnen we
der eine Konfliktbewältigung vor der irakischen Invasion, vor 
dem Kriegsausbruch u n d dann vor der Offensive der Land
streitkräfte gelungen, noch spielen sie mehr als eine Nebenrol
le bei der Bewältigung der Nachkriegsprobleme. Seitens der 
»Sieger«, insbesondere der USA u n d Israels, w i r d die Einbezie
hung der U N i n eine Friedensregelung m i t Zurückhaltung be
trachtet oder gar abgelehnt, w e i l sie an einer Gesamtlösung 
der Probleme - die ja n icht zuletzt auch auf ihre Kosten gehen 
müßte - ke in Interesse haben, sondern nur die Verschiebung 
der jeweiligen machtpoli t ischen Gewichte zu ihren Gunsten 
verfolgen. Der Golfkr ieg hat auch n icht z u einer Verbindung 
der militärischen m i t den ökonomischen ^nd sozialen Proble
men geführt. Wider die allgemeine Einsicht bleibt das Krisen
management auf die machtpolit ische Konstellation be
schränkt - entsprechend dem verkürzten Ansatz kol lekt iver 
Sicherheit, der sich auf die Sicherung der territorialen Integri
tät u n d poli t ischen Souveränität der Staaten beschränkt. 
I n einer interdependenten Welt, i n der fast ke in Problem — u n d 
insbesondere weder die Ursachen noch die Folgen kriegeri
scher Auseinandersetzungen - mehr an den nationalen Gren
zen halt macht, ist das Konzept einer faktischen Souveränität 
längst überholt. Z u d e m wurde die nationalstaatliche Struktur 
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dem Süden durch die willkürliche Grenzziehung der Kolonial
mächte aufgezwungen. Ethnische Spannungen u n d neue Na
t ional ismen sind die Folge; doch diese wachsen auf dem Boden 
von autoritären Herrschaftsstrukturen, A r m u t u n d Verelen
dung. Das Völkerrecht geht von der formel len Gleichheit der 
Staaten aus u n d schafft damit eine Gegenstruktur zu den rea
len machtpoli t ischen Ungleichheiten. 1 7 Als Prinzip des Völker
rechts gewährleistet die nationale Souveränität somit inner
halb der U N eine Konsensbildung ohne Zwang, die a l le in eine 
Lösung der m i t der faktischen Aufhebung nationaler Souverä
nität verbundenen Probleme, eine langfristige E n t w i c k l u n g 
weltgesellschaftlicher Strukturen u n d eine Z iv i l i s i e rung der 
internationalen Beziehungen ermöglicht. 
Allerdings werden auf G r u n d des Einsatzes militärischer Ge
wal t gegen Irak der umfassende Anspruch u n d die universelle 
Funktionsfähigkeit der Vereinten Nat ionen selbst i n Frage ge
stellt . D i e Gefahr, daß einige arabische Staaten sich aus der 
Weltorganisation herausbegeben, w e i l sie ihre Interessen ange
sichts des Golfkriegs n icht mehr gewahrt sehen, hat durchaus 
bestanden; die Frontstellung zwischen den entwickel ten Staa
ten des Nordens u n d der arabischen Welt hat sich langfristig 
verhärtet; u n d die Staatengemeinschaft muß erst noch bewei
sen, daß sie sich der Lösung der Israel-Palästina-Frage m i t dem 
gleichen Ernst a n n i m m t , m i t dem sie gegen die Besatzungs
macht Irak vorging. 
Die einzige Möglichkeit, verlorengegangenes Vertrauen wie
derzugewinnen u n d als globale Organisation zu überleben, ist 
der Ausbau der Rolle der U N als System des fr iedlichen Wan
dels. Daher müssen jene Funktionen, die die Vereinten Natio
nen als Tei l eines Zivilisierungsprozesses der internationalen 
Beziehungen ausüben, z u m Ausgangspunkt für eine Weiterent
w i c k l u n g des Systems gemacht werden: eine Verdichtung der 
Interaktionen, die Reflexivität u n d Empathie i n den Staaten
beziehungen fördert, Zwänge der Kooperation schafft, die auf
zukündigen z u m Schaden aller wäre, u n d internationale Inter
essen je nach Problemfeld bündelt; eine konsensuale N o r m 
entwicklung, die sowohl m i t internationalen Kontro l l - u n d 
Überprüfungsmechanismen verbunden ist als auch innenpol i 
t isch der Legi t imat ion von Demokratie , Menschenrechten u n d 
sozialem Fortschritt dient; u n d eine Inst i tut ional is ierung, die 
dem Konsensprinzip Dauer verleiht u n d politische Öffentlich
kei t organisiert. Das weiter entwickelte System der Konferenz 
über Sicherheit u n d Zusammenarbeit i n Europa (KSZE) kann 
hier Beispielfunktion haben, w e i l i n i h m auf der Grundlage der 
Konsensbildung erste Anfänge einer Inst i tut ional is ierung des 
•peaceful change- diskut iert werden. Dies g i l t insbesondere für 
die Ansätze zur fr iedlichen Streitbeilegung. 1 8 

Der Golfkr ieg markier t i n der E n t w i c k l u n g der Vereinten Na
t ionen einen Scheideweg, n icht nur wegen einer möglichen 
Mi l i ta r i s i e rung der Weltorganisation. D i e Diskussion über die 
Funktionsfähigkeit u n d den Ausbau des militärischen Systems 
kol lekt iver Sicherheit sowie über die Realisierung eigener m i 
litärischer Interventionsmöglichkeiten nach Art.42ff . der U N -
Charta täuscht darüber hinweg, daß das System der Vereinten 
Nationen von den entwickel ten kapitalistischen Staaten aus 
Furcht vor dem größeren Einfluß der D r i t t e n Welt u n d verbind
l ichen Leistungen systematisch ausgetrocknet worden ist. 
Dies t r i f f t insbesondere auf die Vereinigten Staaten m i t ihren 
Boykotten gegenüber der UNESCO u n d der ILO zu. Die Lei
stungen der Vereinten Nationen haben für die USA bislang 
auch k a u m politische Bedeutung erlangt; so haben sie noch 
n icht e inmal die beiden grundlegenden Menschenrechtspakte 
von 1966 rat i f iziert . U n d eine positive Leistung i m Sinne einer 
»Weltsozialpolitik«, w i e sie Menzel vorschlägt, kann von der 
Weltmacht USA nicht erwartet werden, solange der Golfkr ieg 
sie i n der primär militärischen N u t z u n g der Vereinten Natio
nen bestärkt. Positive Leistungen zur Förderung der globalen 
Kooperation sind der amerikanischen Pol i t ik fremd; dies g i l t 
vor a l lem für ihre Zahlungsmoral, die sie an den Rand des Ver
lustes des Stimmrechts bringt u n d die dazu geführt hat, daß et

wa die Hälfte der eine M r d Dol lar betragenden Beitragsschul
den von Mitgliedsländern auf das Konto Washingtons geht. 
Der Ausbau der Vereinten Nationen als O r t der Z iv i l i s i e rung 
der internationalen Beziehungen u n d des wohlfahrtsstaatl i
chen Ausgleichs zwischen Nord u n d Süd stellt die einzige A l 
ternative zu i h r e m Zerfal l oder zu ihrer Mi l i ta r i s i e rung dar. 
Ausgangspunkt einer Reform der Vereinten Nat ionen muß 
aber die Veränderung des Staatenverhaltens sein. N i c h t weite
re organisationsfixierte Reformmodelle à la Bertrand 1 9 dürfen 
i m Vordergrund stehen,- v ie lmehr muß die Leistung jedes ein
zelnen Mitgliedstaats für die Weiterentwicklung der U N i n der 
Öffentlichkeit k r i t i s c h unter die Lupe genommen werden. Die 
Bundesrepublik Deutschland hat sich bislang, aller Rhetorik 
von einer »Politik des guten Beispiels« 2 0 z u m Trotz, n icht ak
t i v für eine Stärkung der Vereinten Nat ionen eingesetzt. Ihre 
Pol i t ik war vie lmehr durch eine »negative Instrumentalisie
rung- u n d eine kompensierende Stärkung von Einzelaktivitä
ten dort, wo eigene Interessen n icht negativ berührt waren, ge
kennzeichnet. Statt gemeinsam m i t den anderen entwickel ten 
kapitalistischen Ländern i m Strom der Desinteressiertheit an 
einer Weiterentwicklung des Systems der Vereinten Nationen 
m i t z u s c h w i m m e n , wäre angesichts der eigenen Leistungsfä
higkei t u n d trotz der Belastungen durch den deutschen Eini
gungsprozeß eine Po l i t ik der einseitigen Vorleistungen not
wendig, u m auch für die anderen Länder einen nachahmens
werten Impuls zu geben. Die i n der westdeutschen Außenpoli
t i k durchaus enthaltene Tradi t ion machtpolit ischer Selbstbe
schränkung und aktiver Selbsteinbindung sowie die i n der Ab
rüstungsdiskussion oft hervorgehobene Pol i t ik einseitiger Vor
leistungen oder »risikofreier I n d u k t i o n - bieten Ansatzpunkte 
zuhauf. 

Dafür ist aber angesichts der Probleme i n der Welt weniger die 
relative Größenordnung des deutschen Beitrags z u m UN-Sy
stem i m Vergleich zu anderen Staaten ein Maßstab, sondern 
die eigene Leistungsfähigkeit u n d die Wirksamkei t der M i t t e l . 
Der Vergleich der Ausgaben für den Golfkr ieg m i t dem U N -
Budget macht das Mißverhältnis deut l ich: e in Tag Krieg koste
te, so wurde geschätzt, so v i e l w i e das gesamte Jahresbudget 
des U N H C R für 30 M i l l i o n e n Flüchtlinge (ein Krieg, der wei
tere M i l l i o n e n Flüchtlinge geschaffen hat). Das größere 
Deutschland steht vor einem Scheideweg seiner Außenpoli
t i k : 2 1 Wie w i r d es seine gewachsene politische Verantwortung 
i n der Welt ausgestalten? M i t jeder Entscheidung werden Wei
chen gestellt für eine zunehmend militärische oder die Ent
w i c k l u n g einer z i v i l e n Rolle. Eine w i r k l i c h e Stärkung der Ver
einten Nat ionen käme n icht durch die Bereitstellung deut
scher Soldaten (in Wahrheit der Versuch einer neuerlichen 
Sinngebung des nach Auffassung vieler Deutscher längst Sinn
losen) zustande, sondern dadurch, daß - statt ad hoc Einzellei
stungen für humanitäre oder Entwicklungsprogramme zu stei
gern oder z u drosseln - Pflichtbeiträge i n spürbarer Höhe z u ei
n e m Weltlastenausgleich zugunsten der armen Länder der 
Welt mi t te l s der Mechanismen der U N entrichtet werden. Der 
Gedanke ist noch wenig populär, i m poli t ischen Diskurs 
taucht er k a u m auf. Kein Wunder also, daß die Bedeutung der 
öffentlichen Debatte über deutsche UN-Truppen i n scharfem 
Kontrast zu der Tatsache steht, daß der deutsche Beitrag z u m 
Haushalt der Hauptorganisation der U N weniger ausmacht, 
als Berl in (West) für seine Feuerwehr ausgibt. 

Ich danke Jens Naumann für Anregung und Kritik. 
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Bagdad: ein Platz zwischen Kirkuk und Kerbala 

Bagdad, K i r k u k , Kerbala - drei irakische Städte u n d Regionen, 
die unterschiedliche historische, kul ture l le , politische u n d de
mographische Dimensionen verkörpern. Eindrucksvoller als 
der achtjährige irakisch-iranische Krieg hat die Krise u m Ku
wai t m i t ihren Folgen den ethnisch-religiösen Trial ismus Iraks 
i n das Bewußtsein gerufen u n d internat ional transparent ge
macht. Wie nie zuvor i n der sechzigjährigen nationalstaatli
chen Geschichte des Landes brachen die Widersprüche z w i 
schen dem arabisch-schiitischen Süden, dem arabisch-sunniti
schen Z e n t r u m und dem kurdischen Norden auf. Die Aufstän
de wurden, geduldet durch die Siegermächte, v o m Baath-Regi-
me relativ schnell u n d rigoros niedergeschlagen. Dennoch wer
fen Krieg und Bürgerkrieg Fragen auf: Wo liegen die Ursachen 
u n d Gründe für den irakischen Expansionismus und die inner
staatliche Zerrissenheit? Welche Grundkonzepte best immen 
die Pol i t ik des Landes? Was brachte die Baath-Herrschaft den 
Irakern? Haben Demokrat ie u n d Menschenrechte eine Chance 
i n dem Land zwischen Euphrat u n d Tigris? Wird Irak m i t H i l f e 
der U N oder gegen deren Beschlüsse die Fähigkeit z u m Wieder
aufbau erlangen? 

Historische Bezugsebenen des irakischen Nationalismus 

Das historische Schicksal Iraks setzt den Rahmen für jede ge
genwärtige u n d künftige Entwick lung . Für das Land gi l t 
exemplarisch, was für eine Reihe arabischer Staaten gesagt 
werden kann: Der langen geschichtlichen Tradit ion steht die 
kurze Phase nationalstaatlicher Existenz gegenüber. Irakische 
Identität erwächst zunächst aus dem Bewußtsein, i n K o n t i n u i 
tät m i t 4500 Jahren bodenständiger Geschichte zu leben, die 
an die Wiege der menschlichen Z i v i l i s a t i o n heranführt. D i e ar
chäologischen Stätten u n d k u l t u r e l l e n Leistungen der Sume
rer, Babylonier oder Assyrer sind jedem Iraker gegenwärtig. 
H i n z u t r i t t das Wissen u m Bagdad als dem M i t t e l p u n k t des is
lamischen Weltreiches für einen Ze i t raum von fünf Jahrhun-
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derten u n d damit als einer Wurzel des Arabismus. Nach die
sem Geschichtsbild entsprangen den eigenständigen arabi
schen Entwicklungsimpulsen stets Größe, Blüte u n d Weltgel
tung. Die äußeren Mächte dagegen - Mongolen, Osmanen, 
Briten oder die al l i ierten Kreuzritter der letzten Schlacht - ste
hen für Zerstörung, k u l t u r e l l e n Verfall und nationale Demüti
gung. 
Die Herausbildung des modernen Staatswesens schuf ein 
zweites Impulszentrum für zeitgenössische Pol i t ik . N u r verzö
gert u n d i n Etappen wurde die nationale Souveränität erreicht. 
Die Befreiung v o m osmanischen Joch nach dem Ersten Welt
krieg führte n icht zur erhofften Selbstbestimmung, sondern i n 
das neue Abhängigkeitsverhältnis des britischen Mandats. 
Selbst die Gewährung der formalen Unabhängigkeit u n d die 
Aufnahme i n den Völkerbund i m Jahre 1932 minderten die 
Unfreihei t u n d die antibrit ischen St immungen i n der Bevölke
rung nur geringfügig. Erst die Revolution des 14.Juli 1958 u n d 
die Ausrufung der Republik leiteten eine Phase selbstbe
s t immter Pol i t ik ein. 
Der Umgang m i t der Macht i n den unruhigen Folgejahren, die 
gescheiterten Einigungsprojekte m i t Syrien u n d Ägypten, der 
1961 begonnene Krieg gegen die Kurden u n d die zahlreichen 
gewalttätigen Militärputsche wiesen aus, daß das politische 
Fundament des jungen Staates noch weing gereift war u n d i n 
nere Gegensätze dem nationalstaatlichen Stabilisierungspro
zeß u n d der Formierung einer eigenständigen arabisch-iraki
schen Nat ion entgegenwirkten. Der geringe Ausformungsgrad 
sozialer u n d politischer Schichten, die Schwäche der inner
staatlichen Strukturen u n d die fehlende Erfahrung m i t der De
mokrat ie bi lden den Hintergrund für die Erklärung, w a r u m die 
zunächst schwache Baath, die Sozialistische Partei der arabi
schen Wiedergeburt, zwischen dem 17. und 30.Juli 1968 m i t 
H i l f e der Armee die Macht erobern konnte. 
Für die Unwägbarkeiten irakischer Innen- und Regionalpoli t ik 
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seit 1958 steht eine dr i t te Erfahrungslinie. Die historische Ver
wurzelung und völkerrechtliche Akzeptanz des irakischen 
Kerngebiets waren weitgehend unantastbar. Als höchst unsi
cher dagegen erwiesen sich die äußere Grenzziehung u n d die 
Berührungen m i t den Nachbarn. So wurde Kuwait lange als i n 
tegrierender Bestandteil Iraks betrachtet; die Grenzziehung 
am Schatt-al-Arab wurde Ursache für wiederholte Störfälle. 
Der Streit m i t der Türkei über die nordwestliche Grenze u n d 
die Zuordnung des Wilajet K i r k u k wurde 1925 durch den Völ
kerbund zugunsten Iraks - besser Großbritanniens - entschie
den. Das Kurdengebiet blieb jedoch auch i n der Folgezeit ein 
schwer i n den Staat zu integrierendes T e r r i t o r i u m . Das osma-
nische und britische Erbe für die Abgrenzung nach außen 
schuf somit permanent innere Unsicherheit ; es nährte Bestre
bungen, auf Kosten der Nachbarstaaten terr i tor ia l zu expandie
ren. Der folgenschwere politische Fehltr i t t v o m 2.August 1990 
steht keineswegs i n Diskontinuität zur irakischen Geschichte. 

hakismus und Panarabismus 

In der Innen- und Außenpolitik des irakischen Baath-Regimes 
verbanden sich stets panarabische Zielsetzungen m i t den spe
ziellen Interessen der polit ischen Elite des Landes, das heißt 
m i t Grundelementen eines auf Irak bezogenen prononcierten 
National ismus (>Irakismus<). Der Anspruch, gesamt- oder 
großarabische Anliegen zu vertreten, war mehr als ideologi
sche Hülle oder manipulierende Argumentat ion. Er entsprang 
den ideologischen Grundpostulaten der Baath, die sich seit i h 
rer Gründung i m A p r i l 1947 als gesamtarabische Bewegung 
verstand u n d deren Programm vor a l lem drei Kernkonzepte 
enthiel t : 
• Einheit : Aufhebung der kolonia l bedingten Zerspli t terung 
der Araber u n d schrittweise Vereinigung der 21 Staaten m i t 
dem Fernziel eines arabischen Großreiches; 
• Freiheit: wirtschaft l iche und politische Unabhängigkeit von 
Mächten außerhalb der Region und Mitspracherecht i n den 
internationalen Angelegenheiten; 
• Sozialismus: Err ichtung einer Wirtschafts- u n d Gesell
schaftsordnung, die auf sozialer Gerechtigkeit, L iquidierung 
der Ausbeutung u n d humanistischen Beziehungen zwischen 
den Menschen beruht. 
Die idealistischen panarabischen und sozialen Ansprüche 
wurden vielfach gebrochen i m Prisma der irakischen Realität 
und Interessenlage. Bagdader Baathisten konnten sich die U m 
setzung des Partei-Slogans »Eine arabische Nat ion m i t einer 
permanenten Sendung« stets nur als arabische Einigung unter 
irakischer Führung vorstellen. Als Etappen wurden - fahre vor 
dem Ersten Golfkrieg - i n persönlichen Gesprächen m i t Baath-
Führern und i n Parteischriften benannt: Aufbau eines w i r t 
schaftlich, pol i t isch u n d militärisch starken Irak; Erringung 
der Hegemonie am Golf einschließlich der Kontrol le u n d Ver
fügungsgewalt über einen Großteil der Erdölressourcen; Erobe
rung der Führungsrolle i m arabischen Osten; schrittweiser Ab
bau der innerarabischen Grenzen,- Schaffung des arabischen 
Einheitsstaates; Aufstieg der Araber zu einem internationalen 
Machtfaktor. 
Die irakische Führung u m Saddam Hussein war sich der Tatsa
che bewußt, daß jeder Schritt auf dem Weg zu einer irakisch 
dominier ten arabischen Einheit Machtkonkurrenten auf den 
Plan rufen würde - zunächst am Golf (Iran, Saudi-Arabien), 
dann an der Levanteküste (Syrien, Israel) und schließlich i m 
arabischen Nordafrika (Ägypten, Algerien u n d andere). Daraus 
resultierte ihre Einsicht, daß nur ein militärisch hoch u n d mo
dern gerüsteter Irak das große Einigungsprojekt wagen könnte. 
Irakismus i m Gewände des Panarabismus widerspiegelte sich 
eindeutig i n den grundsätzlichen Zie len Iraks für beide Kriege 
am Golf. I m Vordergrund stand zunächst eine nationale Inter
essenlinie - die Eroberung eines breiteren Zugangs z u m Golf 
(Ansprüche auf das iranische Khusistan, auf Kuwai t u n d die 
diesem gehörenden Inseln Warba und Bubiyan) u n d damit der 
Aufstieg zu einem »echten« Golfanrainer. Zwangsläufig führte 
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das 1980 zur militärischen Konfrontat ion m i t Iran beziehungs
weise 1990/91 m i t Kuwait , Saudi-Arabien und anderen M i t 
gliedern des Golfkooperationsrats. Gleichermaßen waren pan
arabische Elemente erkennbar: Bereits i n den ersten Schlach
ten für die angestrebte arabische Einheit gedachten die i rak i 
schen Baathisten, ihre Stärke u n d ihren Führungsanspruch ein
deutig unter Beweis zu stellen. D e m dienten zusätzliche Argu
mentationsmuster: Einzig Irak biete der israelischen Expan
sion Paroli; die Lösung der Palästinenserfrage werde am Golf 
entschieden; Irak kämpfe für die gerechte Neuauftei lung des 
arabischen Erdölreichtums; gegenüber den Monarchen am 
Golf u n d ihren ungläubigen Bündnispartnern verkörpere Irak 
die Miss ion des Is lam u n d des Hei l igen Krieges. 
Die irakischen Entscheidungen für den Krieg 1980 u n d die Be
setzung Kuwaits zehn fahre später sind n icht auf die benann
ten regionalen Z i e l l i n i e n reduzierbar. Es traten ernsthafte i n 
nerirakische Widersprüche und Probleme h inzu , die die Füh
rung u m Saddam Hussein m i t H i l f e von Krieg u n d Annex ion 
dauerhaft zu lösen gedachte. Dennoch war der Ausbruch bei
der Konf l ik te n icht Ergebnis kurzzeitiger innenpolitischer Er
wägungen oder spontaner Entscheidungen. Er lag vie lmehr i m 
Schnit tpunkt langfristig wirkender und durchdachter strategi
scher Ziele der Baath. Daß dem irakischen D i k t a t o r dabei fol 
genschwere Fehlwahrnehmungen u n d -einschätzungen unter
liefen, muß ke in Gegenbeweis zu dieser These sein. 

Charakter und Ergebnisse der Baath-Herrschaft 

Während des Kuwait-Krieges wurden i n Europa und i n den Ver
einigten Staaten i n hohem Maße antiarabische und ant i i rak i 
sche Emotionen entfacht sowie verzerrte, widersprüchliche 
Bilder vom Land zwischen Euphrat u n d Tigris verbreitet. Die 
Beschwörung der irakischen Gefahr für die Region und die 
Welt, die Darstellung des Militärpotentials Iraks wei t über die 
realen Gegebenheiten hinaus und der ahistorische Vergleich 
m i t dem nationalsozialistischen Deutschland suggerierten 
Vorstellungen von einem ökonomisch hochpotenten Militär
staat. Andererseits wurde der Eindruck vermit te l t , es handele 
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sich u m ein Land ohne Moral , Kultur, politisches Eigenleben 
und zivi le Gesellschaft, regiert durch Furcht u n d Gewalt, i n 
nenpoli t isch ein gigantisches Gräberfeld, bevölkert von 18 
M i l l i o n e n dem W i l l e n des einen machthungrigen, großmacht
besessenen, launischen u n d grausamen Despoten unterworfe
nen Menschen. Die irakische Geschichte u n d Realität spre
chen für differenziertere Deutungsmuster. 
1945 gehörte Irak zu den wenig entwickel ten Regionen der ara
bischen Welt. Erst nach der nationalen Revolution 1958 began
nen sich zögernd moderne gesellschaftliche Strukturen her
auszubilden. Als bedeutendste Aufschwungphase können die 
Jahre zwischen 1974 und 1981 gewertet werden. Die Beendi
gung des Kurdenkriegs u n d der Ausgleich m i t Iran (1975), vor 
a l lem jedoch die seit Ende 1973 gestiegenen Erdölpreise schu
fen vorübergehende Prosperität. Erdölboom u n d Baath-Herr-
schaft gingen eine eigenartige Symbiose ein; die Modernisie
rung beschleunigte sich bedeutend. Bodenreform, punktuel le 
Industrialisierung, Bewässerungsprogramme, ein florierender 
Erdölsektor, die Verbesserung des Gesundheits-, Bildungs- u n d 
Sozialwesens, die umfassende Alphabetisierung u n d das Be
mühen u m die nationale K u l t u r kennzeichneten Irak i n jenen 
Jahren. Sie ließen den Baathismus als kreative zivilisatorische 
Kraft erscheinen. Für die Masse der Iraker verbesserten sich 
spürbar die Lebensbedingungen und die sozialen Aufstiegs
chancen. Insbesondere aus den städtischen Mit te lschichten 
formierte sich eine neue staatstragende Elite. 
Diese Erfolge der zweiten Hälfte der siebziger Jahre trugen we
sentlich zur Verstärkung des irakischen National ismus bei. Sie 
stabilisierten das Baath-Regime u n d schufen i h m eine gesi
cherte soziale u n d politische Basis, die le tz t l i ch auch die In
fragestellungen der beiden großen Kriege überdauerte. Die 
zeitweil igen Bündnispartner und jede Opposit ion i m Lande 
wurden pol i t isch paralysiert und z u m Teil physisch vernich
tet. 

Vor dem Hintergrund der skizzierten E n t w i c k l u n g vermochte 
es ein zivi ler Parteiführer aus dem sunnitischen T i k r i t — 
175 Kilometer nördlich von Bagdad gelegen - , z u m unange
fochtenen Führer des irakischen Flügels der Baath, z u m despo
tisch regierenden Präsidenten Iraks u n d - als Feldmarschall -
z u m Oberbefehlshaber der Streitkräfte aufzusteigen. Ob seiner 
Machtgier u n d Skrupellosigkeit wurde Saddam Hussein z u m 
faszinierenden Objekt zahlreicher Mediendarstellungen u n d 
Buchpublikationen. Der beispiellose Personenkult u n d gleich
zeit ig die Dämonisierung i n rational n icht nachvollziehbarem 
Ausmaß haben i h n zur Inkarnat ion Hammurabis , Sanheribs, 
Nebukadnezars oder Salah-ad-Dins, z u m arabischen L inco ln 
oder Bismarck, z u m Nachfolger Nassers oder zur Wiedergeburt 
Hit lers st i l isiert . Eine emotionslose Historiographie w i r d dar
über zu befinden haben, ob und i n welcher Hins icht der i rak i 
sche Despot sich von den zahlreichen Dikta toren der übrigen 
Welt abhebt. Für das irakische Volk wurde er zur existenzbe
drohenden Plage, für die aufständischen Schiiten u n d Kurden 
zur tödlichen Geißel, für die Sieger i m Kuwait-Krieg dagegen 
z u m Gesprächspartner über die Nachkriegsordnung. 

Kurdische Autonomie: Lösungsformel oder Minimalkonsens! 

Die spezifische ethnische Komposi t ion Iraks erwies sich seit 
der Staatsgründung als explosiver Zündstoff, der n icht nur 
ständig die innere Stabilität, sondern auch die territoriale Inte
grität zu sprengen drohte. Der arabischen Bevölkerungsmajori
tät (knapp 80 vH) steht die starke kurdische Minorität (18 bis 
20 vH) gegenüber; h i n z u k o m m e n kleinere nationale Minder
heiten (Turkmenen, Armenier, Assyrer, Iraner). 
Die Konstellation der dem Kurdenproblem eigenen Widersprü
che ist von besonderer A r t . Regelungsansätze bewegen sich 
zwischen Autonomie u n d Eigenstaatlichkeit. Einen k u r d i 
schen Staat, w i e er 1920 i n A r t i k e l 64 des Friedensvertrags von 
Sèvres i n Aussicht gestellt worden war, hat es i n der Geschich
te nie gegeben. Er würde das derzeitige regionale Staatensy

stem u n d die kompliz ier te Balance der Grenzziehungen ernst
haft gefährden. Von der Einsicht i n diese Realität lassen sich 
die führenden Vertreter der rund 20 Parteien u n d Organisatio
nen der kurdischen Nationalbewegung leiten, wenn sie auf die 
Gründung eines eigenen Staates als Nahziel verzichten u n d 
das Selbstbestimmungsrecht i n Form politischer u n d k u l t u r e l 
ler Autonomie i m jeweiligen Staat einfordern. 
Die größte Chance für die Zuerkennung kul ture l ler Rechte 
und regionaler beziehungsweise kommunaler Selbstverwal
tung haben gegenwärtig die Kurden Iraks, die f re i l i ch nur ein 
Fünftel des annähernd 20 M i l l i o n e n Menschen umfassenden 
kurdischen Volkes bi lden. Die irakischen Kurden, ihre Parteien 
und die Kampfverbände der >Peschmerga< hatten der Bagdader 
Zentralregierung nach einer Serie opferreicher Aufstände und 
i n langwierigen Verhandlungen bereits 1970 die Anerkennung 
eines Autonomiestatus abgerungen. Die weitreichenden Zuge
ständnisse u n d Festlegungen wurden jedoch nie konsequent 
v e r w i r k l i c h t . 
Dennoch boten das Märzmanifest von 1970 m i t seinem 15-
Punkte-Programm zur Regelung der Kurdenfrage und die Aner
kennung kurdischer A u t o n o m i e i n der irakischen Verfassung 
den gegenwärtigen Verhandlungen u n d Übereinkünften w i c h 
tige Anknüpfungspunkte. Die i n der Kurdistan-Front zusam
mengeschlossenen Parteien des kurdischen Widerstands i n 
Irak waren zunächst den wiederholten Aufforderungen des US-
Präsidenten gefolgt, ihr Schicksal i n die eigenen Hände zu neh
men, den irakischen D i k t a t o r zu stürzen und demokratische 
Zustände i m Lande herzustellen. Als sich die Rebellen jedoch 
ohne nennenswerte internationale Unterstützung sahen u n d 
den Kurden die Vernichtung drohte, entschlossen sich Jalal Ta-
labani, Masud Barzani u n d andere kurdische Politiker, den 
Fortbestand ihres Volkes über alle anderen polit ischen Erwä
gungen zu stellen. Ende A p r i l traten sie den bitteren Gang 
nach Bagdad an, u m den Exodus u n d die Flüchtlingstragödie 
i m Norden zu stoppen u n d erneut Gespräche über A u t o n o m i e 
aufzunehmen. Z u i h r e m Verhandlungskalkül gehörte offen
sichtl ich, die innenpolit ische Schwäche und außenpolitische 
Isolierung des Baath-Regimes für die Wahrnehmung k u r d i 
scher Interessen zu nutzen, auch wenn das auf Kosten der oh
nehin wenig einheit l ichen Oppositionsfront erfolgen u n d zur 
Systemstabilisierung beitragen sollte. 
Wichtige Elemente der Verwirk l i chung des Selbstbestim
mungsrechts der irakischen Kurden sind derzeit 
- die Bekräftigung und Ausweitung der Rechtslage für das bereits be

stehende autonome Gebiet; 
- die verfassungsmäßig garantierte, selbstbestimmte Vertretung in 

den legislativen und exekutiven Gremien der Zentralgewalt; 
- freie Wahlen zum kurdischen Legislativrat und Schaffung demokra

tisch legitimierter Exekutivorgane für die Selbstverwaltung auf al
len Ebenen des autonomen Territoriums; 

- eindeutige internationale und innerstaatliche Garantien für die Un
antastbarkeit und den Schutz des autonomen Gebiets und der Men
schenrechte; 

- Beteiligung an den Erträgen aus den nationalen Ressourcen, insbe
sondere an den Gewinnen aus den Erdölfeldern i m Kurdengebiet 
(Kirkuk); 

- umfassende Verwirklichung der kulturellen Autonomie: Akzeptanz 
des Kurdischen als gleichberechtigter Amtssprache i m Landesnor
den, Entwicklung des Schulwesens, Ausbau der Universität Sulai-
maniya, Förderung von Medien und Kultureinrichtungen sowie wei
tere Maßnahmen. 

Ernsthafte Differenzen traten i n den Verhandlungen bei der 
Grenzziehung für das autonome Gebiet, insbesondere bei der 
Zuordnung des Dis t r ik t s K i r k u k m i t seinen Erdölquellen, und 
h ins icht l i ch der Schaffung von Garantien für die Einhaltung 
der Autonomie auf. 
Das Selbstbestimmungsrecht der größten nationalen Minder
heit i n der westasiatischen Region ist bereits keine innere A n 
gelegenheit der vier betreffenden Staaten mehr. Es ist - ähnlich 
der Palästinenserfrage — der Verantwortung der internationalen 
Völkergemeinschaft zugewachsen u n d w i r d z u m Thema der 
Nahost-Regionalkonferenz, gesonderter Kurdenkonferenzen 
und von Beschlüssen der höchsten U N - G r e m i e n werden müs-
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sen. N u r durch Internationalisierung können weitere Fort
schritte erreicht und ernsthafte Rückschläge verhindert wer
den. Die Autonomie der irakischen Kurden kann darüber h i n 
aus zur Initialzündung werden u n d den Nationalbewegungen 
der türkischen u n d iranischen Kurden neue Anstöße vermit
te ln . Sie w i r d jedoch auch Gegenkräfte mobil isieren, so daß 
die großflächige Regelung des Kurdenproblems ein Fernziel 
bleiben dürfte. 

Ursachen und Perspektiven der schiitischen Insurrektion 

Die zweite virulente Konfl iktlage - der Aufstand der i rak i 
schen Schiiten nach der Niederlage der Armee - entspringt der 
religiös-sozialen Zusammensetzung der Bevölkerung, insbe
sondere der Tatsache, daß sich die arabische Komponente zu 
einem D r i t t e l aus Sunniten und zu zwei D r i t t e l n aus Schiiten 
zusammensetzt. I m Widerspruch dazu werden die regionale 
Baath-Führung u n d der zentrale staatliche Machtapparat ein
deutig durch die Sunniten dominiert . Die Schiiten sind nicht 
nur von der polit ischen Machtausübung weitgehend ausge
schlossen,- sie fühlen sich auch bei der Auf te i lung der nationa
len Reichtümer unterprivi legiert . 
O b w o h l der Widerspruch somit als ein i n der Geschichte des 
20. Jahrhunderts wurzelnder Macht- u n d Vertei lungskonfl ikt 
i n Erscheinung t r i t t , w i r d er i n einem religiös-psychologischen 
Rahmen ausgetragen, der sich vor 13 Jahrhunderten herausbil
dete. Irak spielte eine zentrale Rolle für die Ausprägung u n d 
E n t w i c k l u n g des Schiitentums. Auf südirakischem Territo
r i u m hatte A l i , der vierte Kalif und Schwiegersohn des Prophe
ten, nach seiner Ermordung i m Jahre 661 die letzte Ruhestätte 
gefunden. U m das Z e n t r u m Kufa am Euphrat scharten sich die 
Parteigänger A l i s ('Schiat A l i - : Partei Al is ) . Sie unterlagen 680 
i n der Schlacht bei Kerbala den syrischen Truppen des umajja-
dischen Kalifen; ihr Anführer Hussein, Sohn des A l i , fand den 
Märtyrertod. Kerbala u n d der nahe Begräbnisplatz Nedschef 
wurden damit zu den heiligsten Stätten u n d sind bis heute die 
wicht igsten Wallfahrtsorte aller Schiiten. 
Das Z i e l Ajatol lah Khomeinis , die islamische Revolution über 
den Schatt-al-Arab nach dem Westen zu tragen und die i r a k i 
schen Glaubensbrüder zu gewinnen, war i n den achtziger Jah
ren gescheitert. Die Masse der Südiraker - religiös Schiiten, 
ethnisch jedoch Araber - blieb der Zentralmacht gegenüber lo
yal u n d beteiligte sich am Krieg gegen Iran. Die religiös-politi
sche Opposit ion i n den schiitischen Zentren wurde durch den 
effizienten Sicherheitsapparat i n Schach gehalten u n d weitge
hend physisch l iquidier t . Ihr Führer, Ajatol lah M u h a m m e d 
Bakr as-Sadr, wurde hingerichtet. Die schiitischen Organisa
t ionen (Islamische Dawa ; Organisation der islamischen 
A k t i o n ; Bewegung der irakischen Mudschahidun u n d andere) 
arbeiteten i m Untergrund oder wichen nach Iran aus. Die ein
flußreichsten Exilgruppen schlossen sich 1983 i n Teheran z u m 
•Obersten Rat der Islamischen Revolution i n Irak« zusammen. 
Dessen Führer, M u h a m m e d Bakr a l -Hakim, rief Anfang März 
1991 die irakischen Schiiten z u m allgemeinen Aufstand gegen 
das Regime i n Bagdad auf. 

Fehlende Organisation u n d unklare Programmatik bewirkten, 
daß die Erhebung - trotz starker iranischer Rückendeckung 
und Unterstützung - durch die Zentralregierung relativ 
schnell niedergeschlagen werden konnte. Die Insurgenten be
haupten i m Sommer 1991 nur noch wenige Positionen. H u n 
derttausende Schiiten flüchteten i n die Sümpfe oder f lohen 
nach Iran. 
Eine tragfähige Kompromißregelung des Problems ist n icht i n 
Sicht. Der irakische Süden ist für die Zentralmacht zu w i c h t i g , 
und die Interessen der herrschenden sunnitischen Oberschicht 
sind zu stark, als daß nennenswerte Zugeständnisse hinsicht
l i c h einer gerechten Macht- u n d Ressourcenteilung oder ein 
territorialer Ausgleich analog der kurdischen Autonomie zu er
warten wären. Einige Kompromisse minderer Reichweite w i r d 
das Baath-Regime eingehen müssen, u m dem schiitischen W i 

derstand auch pol i t isch die Spitze zu nehmen. Als soziales, po
litisches und religiöses Konf l ik tpotent ia l w i r d die irakische 
Schiitenfrage nur über eine allgemeine Demokratis ierung - al
so nach einem grundlegenden Wandel i n den Machtverhältnis
sen u n d Gesellschaftsstrukturen - eindämmbar und regulier
bar sein. 

Chancen für staatliche Integrität und Demokratie! 

Für den Z e i t r a u m von vier Wochen - nach Abschluß der Kämp
fe m i t den A l l i i e r t e n u n d auf dem Höhepunkt der Aufstände -
drohte Irak der nationale Kollaps, also die totale Anarchie u n d 
der Zerfal l i n drei separate Staaten. Diese Erfahrung w i r d bei 
der Gestaltung der Nachkriegsordnung wei terwirken . Krieg 
u n d Bürgerkrieg führten dazu, daß kurz- u n d m i t t e l f r i s t i g 
mehrere Varianten nationalstaatlicher E n t w i c k l u n g möglich 
wurden: 
• Zementierung des zentralistischen Einheitsstaates unter 
Führung von Baath-Politikern u n d -Militärs, möglicherweise 
i m Gefolge scheindemokratischer Reformen; 
• Herausbildung eines Einheitsstaates m i t Sonderrechten für 
nationale und religiöse Gemeinschaften, insbesondere Auto
nomie für die Kurden u n d stärkere Partizipation der Schiiten; 
• Err ichtung einer föderativen Republik, bestehend aus drei 
Gliedstaaten: schiitische Südregion, sunnitischer Zentral 
staat, kurdischer Nordstaat; 
• Auseinanderfallen Iraks i n drei souveräne Staaten entspre
chend dem nationalen u n d religiösen Trial ismus. 
Die beiden letztgenannten Opt ionen wurden als Realvarianten 
durch die Machtentscheidungen der Nachkriegswochen zu
rückgedrängt, wobei die föderative Republik auch den heut i 
gen Vorstellungen kurdischer u n d schiitischer Polit iker ent
spräche. Ob sich dagegen die erste oder zweite Op t ion - oder 
eine Kompromißvariante zwischen beiden — durchsetzen w i r d , 
hängt v o m Ausgang der weiteren Machtkämpfe, von den Er
gebnissen der Verhandlungen m i t den Kurdenführern u n d von 
Prozessen ab, die i m Gefolge erzwungener politischer Plurali-
tät u n d demokratischer Wahlen i n Irak eintreten könnten. 
Die Chancen für eine Selbstbefreiung des irakischen Volkes 
von Baath-Herrschaft u n d Despotie verringern sich fre i l ich ge
genwärtig wieder. Die Front der Auslandsopposition ist 
schwach, zerstritten u n d i m Auseinanderbrechen. I m Innern 
des Landes existieren nach der Neutralisierung des kurdischen 
Widerstands keine organisierten Kräfte, die i n der Lage wären, 
den i n t a k t gebliebenen Macht- u n d Sicherheitsapparat zu ge
fährden. D a m i t w i r d die Frage nach der Lernfähigkeit des 
Baath-Regimes und nach der Reformierbarkeit der inner i raki 
schen Machts t rukturen aufgeworfen. Die Erfahrung besagt, 
daß die Staatspartei i m m e r nur dann zu Zugeständnissen be
reit war, wenn sie i n einer schwierigen Lage war u n d wenn 
Machtverlust u n d politische Isolierung drohten. I n dieser Si
tuat ion befindet sich Irak gegenwärtig. Das Demokratie-Ver
sprechen entspringt darum keinem Wandel i m Charakter des 
Regimes. Es könnte - auch als taktisches Ausweichmanöver 
oder politische Überlebensstrategie - unter starkem D r u c k 
von innen und außen einen gewissen Realitätsgehalt erlangen. 
Die Behauptung der Macht durch die Baath u n d die erneute 
Stabilisierung des Regimes bedeuten nicht automatisch, daß 
die zentrale Position des Diktators unangetastet bleiben muß. 
Europäische u n d arabische Polit iker bescheinigen Saddam 
Hussein rationales Verhalten u n d ein beachtliches d ip lomat i 
sches u n d psychologisches Geschick; das spräche für sein p o l i 
tisches Überleben. I n 23 Jahren der Baath-Herrschaft haben 
sich andererseits sozialpolitische Strukturen u n d Interessen 
herausgebildet, die eigenständig w i r k e n und sich auf den Er
halt des Regimes richten, jedoch nicht unbedingt des Me
diums Saddam Hussein bedürfen. Die Ablösung u n d Ersetzung 
des Diktators kann durch eine abrupte A k t i o n erfolgen,- sie 
kann jedoch auch zu einem langwierigen, kompl iz ier ten u n d 
opferreichen Prozeß werden. 
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Glaubensrichtungen des Islam 
Lehrtätigkeit des Propheten Mohammed 610-632. Offenbarung des Koran. 

Sunniten 
ca. 700 Mio. 

Die Sünna ist die orthodoxe 
Haupt-Richtung des Islam. 
Richtschnur sind Koran, 
Brauch (Sünna) und Uber
lieferung (Hadith). 
Moderne Reformsekten u.a.: 
Wahhabiten in Saudi-Arabien, 
Senussi in Libyen 

Asien und Afrika 

Ab 656 Partei (Schia) Alis, des Schwiegersohns Mohammeds (4. Kalif). Schiiten 
anerkennen nur Nachkommen Mohammeds und Alis als Oberhaupt (Imam). Später 
Entwicklung besonderer Rituale und Lehrinhalte. Die verschiedenen Richtungen 
unterscheiden sich insbesondere durch die Zahl der anerkannten Imame. 

Schiiten ca. 100 Mio. 
Z a i d i t e n I i s m a i ü t e n I I m a m i t e n 

c a . 4 M i o . I ca . 22 M i o . f l ü b e r 60 M i o . 

Chari-
dschiten 

ca 1JÉ& 
Trennung von 
der Schia 657. 
Halten sich 
streng an den 
Koran und be
trachten die 
anderen Mus
lime als todes
würdige 
Ketzer. 

Anerkennen 
den 5. Imam 
(Zaid, 1740) 
als letzten. 
Tolerante 
Richtung. 

Anerkennen 
den 7. Imam 
(Ismail, 1760) 
als letzten. 
Geheimlehren 
Oberhaupt 
Aga Khan. —• rtua Miau. 

Alawiten 
1 Mio. I 

ca. 

Drusen 
ca. 0,5 Mio, 

I 

Abspaltung 
872. Vereh
ren Ali als 
Gott. Ge
heimlehre. 

Anerkennen den 
12. Imam (Moham
med ibn Hasan, bis 
873) als letzten. 
Er lebt im Verbor
genen weiter und 
wird als Erlöser 
(Mahdi) wieder
kommen. 

Geheimlehre 
des ad-Darasi 
( t 1019). Er
klärte den Fa-
timidenkalifen 
Hakim für 
göttlich. Wer
den von den 
anderen nicht 
als Muslime 
anerkannt. 

Oman u. a. Jemen Indien und e . „ 
Ostafrika 5 Y n e n 

Iran und 
Nachbarländer 

cJJI Yl <xJi Y 
„Es gibt keinen Gott außer GOTT, und Mohammed ist der Gesandte GOTTES!" 

Libanon 
und Syrien 

© Globus 

Die Vereinten Nationen und der Wiederaufbau Iraks 

Die U N und vor a l lem ihr Sicherheitsrat haben bei den Völ
kern Vorderasiens und der D r i t t e n Welt durch die Sanktionie
rung des Krieges u m Kuwait zu einem Z e i t p u n k t , da politische 
Optionen für die Wiederherstellung des Völkerrechts noch exi
stierten, an Prestige verloren. Die Weltorganisation könnte ei
nen Tei l früheren Ansehens zurückgewinnen, wenn sie sich 
konsequent für die Herstel lung einer stabilen Nachkriegsord
nung i n der Region einsetzen würde. Bezogen auf Irak wären 
mehrere Ebenen der Hil feste l lung u n d Einflußnahme denkbar. 

Unmitte lbare humanitäre Unterstützung sollte dem i r a k i 
schen Volk zur Überwindung der krassesten Kriegsfolgen 

gewährt werden. Die al l i ierten Bombardements u n d die Bo
denkämpfe haben n icht nur annähernd 100 000 Irakern das Le
ben gekostet; auch ein Großteil der — nicht kriegsentscheiden
den, jedoch lebenswichtigen — Einrichtungen der Industrie u n d 
Infrastruktur wurde paralysiert, insbesondere Elektrizitäts
u n d Wasserwerke, Straßen u n d Brücken. Embargo u n d Sank
t ionen verhinderten für einen längeren Z e i t r a u m den Z u s t r o m 
von Lebensmitteln u n d Medikamenten. Internationale Ärzte
teams, die Irak zu Beginn des Sommers bereisten, befürchten, 
daß weitere 100 000 bis 150 000 Iraker - vor a l lem Kinder - an 
Unterernährung, Seuchen u n d fehlender medizinischer Be
treuung sterben werden. Die i n Aussicht gestellte Wiederauf
nahme des — zunächst begrenzten — irakischen Ölexports soll
te schnell u n d ohne Bedingungen zugelassen werden, u m den 
eigenverantwortlichen Import von Lebensmitteln u n d anderen 
Gütern der humanitären H i l f e durch Irak zu gewährleisten. 
2, Z u einer zentralen Frage werden die Stabilisierung des 

Waffenstillstands und die Festlegung von Kondit ionen für 
die Nachkriegsordnung. Der Forderungskatalog reicht von ei

n e m Friedensdiktat à la Versailles bis zu einem mittelöstli
chen Marshallplan. D i e U n o w i r d darauf Einfluß nehmen müs
sen, daß der Friedensschluß n icht primär durch Rachegelüste 
u n d nationale Egoismen der Sieger bes t immt w i r d u n d daß bei 
der Festlegung der Reparationszahlungen der Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit gewahrt bleibt. Ein gedemütigtes, für 
Jahrzehnte i n den Würgegriff hoher Reparationszahlungen ge
nommenes irakisches Volk würde ein permanenter Unruhe-
und Unsicherheitsfaktor i n der Region bleiben. 
2 Die UN-Beschlüsse über die Vernichtung der irakischen 

Potentiale an ABC-Waffen u n d Raketen werden Glaub
würdigkeit erlangen, wenn sich die Weltorganisation konse
quent für den Stopp aller Waffenexporte i n die ohnehin hoch
gerüstete Region u n d für die Reduzierung von Massenvernich
tungswaffen u n d Trägersystemen auch i n den anderen Staaten 
— insbesondere i n Israel, Syrien, Iran u n d Saudi-Arabien — ein
setzt. Jede einseitige Veränderung des regionalen Status quo 
schafft Anreize für erneute militärische Abenteuer. 
4 Über die humanitäre Hi l feste l lung hinaus sollte das Ein

treten für die Kurden u n d die Rechte anderer nationaler 
u n d religiöser Minderhei ten ein stärkeres Gewicht i n der Uno 
erlangen, wobei die Schaffung neuer Mechanismen zur A h n 
dung von Verstößen gegen die Menschenrechte m i t dem Prin
zip gleicher Behandlung, gleicher Rechte und gleicher Pfl ich
ten aller U N - M i t g l i e d e r einhergehen muß. 
ß Sollen Wiederholungen der Kuwait-Krise und Explosionen 

i m Nord-Süd-Verhältnis vermieden werden, so wer
den sich die U N stärker als bisher den nichtmilitärischen I n 
fragestellungen der regionalen u n d internationalen Sicherheit 
zuwenden müssen. Die Befriedung des Nahen u n d M i t t l e r e n 
Ostens u n d die gleichberechtigte Wiedereingliederung Iraks i n 
die Völkergemeinschaft sind Teil dieses Prozesses. 
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>ßieden für Land< oder >Frieden für Rieden< 
Nahostkonflikt und Palästinafrage nach dem Zweiten Golfkrieg 

F R I E D E M A N N B Ü T T N E R 

Krisenzeiten i m Nahen und M i t t l e r e n Osten, insbesondere die 
häufigen Nachkriegszeiten, waren i m m e r zugleich Zei ten ge
steigerter Hoffnungen auf das, was Polit iker u n d D i p l o m a t e n 
gern »Fortschritte i m Friedensprozeß< nennen. So auch 1991 
unmit te lbar nach dem Z w e i t e n Golfkr ieg: Innerhalb von we
nigen Monaten reiste der amerikanische Außenminister Baker 
gleich fünfmal i n die Region, u m die Verhandlungsbereitschaft 
von vor a l lem Israel u n d Syrien auszuloten u n d grundlegende 
Verfahrensfragen vorzuklären. Seit Jahren hatte es keine derart 
intensiven Lösungsbemühungen mehr gegeben. 
Doch schneller noch als bei früheren Anläufen schien die Hek
t i k von Reisediplomatie, Gipfeltreffen u n d Friedensvorschlä
gen auch diesmal wieder der vertrauten Routine von Kommis
sionsberichten u n d Resolutionen, von Verurteilungen u n d de
ren empörter Zurückweisung zu weichen. Sah sich Baker m i t 
seinen Bemühungen nach seiner dr i t ten Reise noch o p t i m i 
stisch vor einem »Durchbruch«, so k a m bei der vierten der 
Einbruch: Besonders Israels Ministerpräsident Schamir hatte 
es verstanden, m i t seinen Darlegungen über das, was z u m Frie
den nötig sei u n d was den Frieden blockiere, den bekannterma
ßen ruhigen Dip lomaten Baker so zu frustrieren, daß er seiner 
Verärgerung öffentlich Luft machte u n d seine Bemühungen i m 
Juni 1991 vorerst aufgab. Wieder eine gescheiterte Friedens
i n i a t i ve? 
Geblieben aus a l l den Jahrzehnten der Friedenssuche sind vor 
al lem die ausgebrannten Hülsen nie realisierter Lösungsvor
schläge u n d Pläne: angefangen vom Teilungsplan der U N - G e 
neralversammlung von 1947 - der m i t der Staatsgründung Is
raels ja nur z u einem Bruchtei l erfüllt worden ist - , über die 
Resolution 194 (III) von 1948, m i t der die durch den ersten 
Nahostkrieg geschaffenen zusätzlichen Probleme gelöst wer
den sollten, über das Jerusalem-Statut des UN-Treuhandrats 
von 1950, den Johnston-Plan M i t t e der fünfziger Jahre, die 
Jarring-Mission u n d den Rogers-Plan nach 1967, über Hussein-
Plan u n d Al lon-Plan i n den frühen Siebzigern bis zu Fahd-Plan, 
Fez-Plan, Reagan-Plan und Breshnew-Vorschlag i n den frühen 
achtziger Jahren. M i t jeder gescheiterten Ini t ia t ive u n d m i t je
dem neuen Krieg ist nur noch die Komplexität der zu lösenden 
Probleme gewachsen. Geblieben ist darum auch stets größere 
Frustration, die die Konf l iktbete i l igten so unversöhnlich 
macht oder doch zumindest i n den Augen des anderen so er
scheinen läßt. 
U n d dennoch ist nach manch gescheitertem Anlauf i m m e r 
wieder auch etwas übriggeblieben, das die Hof fnung nicht ster
ben läßt: Nach dem Sechstagekrieg 1967 war es die Resolution 
242 des Sicherheitsrats, die heute von allen Hauptkonf l ik tbe
te i l igten als Grundlage für einen gerechten u n d dauerhaften 
Frieden akzeptiert w i r d . Nach dem Oktoberkrieg 1973 k a m als 
inst i tut ionel ler Rahmen die Genfer Nahost-Friedenskonferenz 
hinzu, die zwar unmit te lbar nach der Eröffnung vertagt u n d 
danach nie wieder einberufen wurde, auf jeden Fall aber n icht 
gescheitert ist. I m Gegenteil - sie stützte die Vermittlungsbe
mühungen von US-Außenminister Kissinger, die zunächst zu 
den Truppenentflechtungsabkommen zwischen Israel u n d 
Ägypten sowie Syrien führten, letzten Endes aber die psycho
logischen Voraussetzungen für ägyptisch-israelische Verhand
lungen u n d den Friedensvertrag von 1979 schufen. Parallel zu 
Kissingers bilateralen Bemühungen führten Lösungsbemü
hungen innerhalb des UN-Systems dazu, daß die General
versammlung 1974/75 schrittweise anerkannte, daß die Palä
stinafrage das Kernproblem des Nahostkonf l ikts bildet u n d 
daß eine umfassende Regelung ohne die M i t w i r k u n g der Palä

stinenser beziehungsweise der Palästinensischen Befreiungsor
ganisation (PLO] als deren Vertreterin n icht möglich ist. 
Die Positionen der Konf l iktbete i l ig ten liegen so wei t ausein
ander w i e eh u n d je, u n d doch ist heute die prinzipiel le Bereit
schaft, i n einen Friedensprozeß einzutreten, bei den meisten 
Staaten der Region vorhanden. Das drückt sich unter anderem 
i n Diskussionen über eine umfassende »Konferenz für Sicher
heit u n d Zusammenarbeit i m Nahen u n d M i t t l e r e n Osten« 
(KSZNO) aus, w i e sie von verschiedenen Seiten vorgeschlagen 
worden ist. U n d auch die Forderung, endlich den arabisch-isra
elischen K o n f l i k t u n d die Palästinafrage i m Rahmen einer a l l 
gemeinen Nahost-Friedenskonferenz unter Schirmherrschaft 
der Vereinten Nat ionen zu lösen, ist nach dem ersten Scheitern 
von Bakers Miss ion n icht vers tummt. 
I m Anschluß an einige Überlegungen zu einer K S Z N O sollen 
i n diesem Beitrag strit t ige Punkte i n der gegenwärtigen Dis
kussion über Lösungsansätze für eine Regelung des Nahost
k o n f l i k t s u n d der Palästinafrage benannt werden. Darauf fo l 
gen Abschnitte über die H a l t u n g der PLO u n d das Verhalten 
der Palästinenser während der letzten Golfkrise u n d über die 
Einstel lung der israelischen Regierung zur Palästinafrage, ehe 
abschließend nach der möglichen Rolle der Großmächte bei 
Friedensbemühungen gefragt w i r d . 

Eine Nahost-Konferenz i m Stil des KSZE-Prozesses? 

>Im Prinzip« sind inzwischen die meisten am K o n f l i k t m i t Is
rael beteil igten arabischen Staaten bereit, m i t Israel Frieden zu 
schließen oder doch zumindest Israels Existenz als gegeben 
hinzunehmen. A u c h Israel betont i m m e r wieder seinen Frie
denswil len. U n d schließlich leiden alle Staaten der Region un
ter den Folgen ständiger Konf l ik te u n d Kriege, die längst n icht 
mehr nur auf Israel u n d seine Nachbarn beschränkt sind. U n 
ter diesen Bedingungen ist eine wicht ige Voraussetzung für ei
ne K S Z N O gegeben, die als allmählicher Prozeß zu vergleich
baren Ergebnissen führen könnte w i e der KSZE-Prozeß i n Eu
ropa. Dieser Prozeß war möglich geworden, als alle Staaten i n 
Europa die bestehende Friedlosigkeit als bedrohlich anerkann
ten u n d bereit waren, miteinander nach den Prinzipien eines 
fr iedvollen Umgangs z u suchen. 
Als wichtiger Schritt zu einer K S Z N O muß ein Dialog z w i 
schen den Konf l iktbete i l igten beginnen, der ernsthaft u n d für 
alle wahrnehmbar darauf abzielt, Vertrauen zu bi lden u n d Si
cherheitsgarantien für alle Staaten der Region zu erarbeiten. 
Es kann n icht angehen, daß die A l l i i e r t e n Irak m i t Bombarde
ments aus der Luft auf einen für ihre Interessen ausreichenden 
Umfang »abgerüstet« haben, während Syrien, Iran, die Türkei 
oder auch Ägypten ein konventionelles Drohpotent ia l behal
ten, das jederzeit eine vergleichbare Konfrontat ion erlauben 
würde. A u c h Israel als einzige A t o m m a c h t der Region w i r d oh
ne glaubhafte Sicherheitsgarantien sicher n icht auf Ägyptens 
Vorschlag einer von ABC-Waffen freien Zone eingehen u n d auf 
seinen strategischen Vorsprung verzichten. 
Wie die KSZE hätte auch eine K S Z N O i n langen Diskussions
prozessen »Körbe« voller Problemkomplexe aufzuarbeiten. 
Über besetzte Gebiete u n d Grenzen würde dabei ebenso zu re
den sein w i e über eine gerechtere Verteilung von Re ichtum 
u n d Lebenschancen i n der Region. Dabei ginge es n icht nur 
u m einen f inanziel len Ausgleich zwischen den ölreichen, aber 
bevölkerungsarmen Golfländern u n d den bevölkerungsrei
chen, aber ölarmen anderen Staaten. Auch die N u t z u n g der 
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knappen Wasserressourcen w i r d gerechter geregelt werden 
müssen. Außerdem hat es bei einer solchen Konferenz u m die 
Garantie der Menschenrechte, den Schutz der Minderhei ten 
u n d eine bessere Beteiligung der Bevölkerung an polit ischen 
Entscheidungsprozessen zu gehen. Ein »gerechter u n d dauer
hafter Frieden«, dessen Prinzipien die Vereinten Nationen i n 
einer Vielzahl von Resolutionen beschworen haben, kann dar
über hinaus nur möglich sein, wenn das Recht auf Selbstbe
s t i m m u n g auch für die Kurden anerkannt u n d wenn nach der 
grundsätzlichen Anerkennung der legi t imen Rechte des palä
stinensischen Volkes schließlich auch eine tragfähige Lösung 
für das Palästinaproblem gefunden w i r d . 
Allerdings sind die Bedingungen für einen solchen Konferenz
prozeß i m Nahen u n d M i t t l e r e n Osten i n vielfacher Hins icht 
n icht m i t denen i n Europa am Anfang der siebziger Jahre zu 
vergleichen. I n Europa gab es zu jener Zei t drei relativ stabile 
Staatengruppen, von denen zwei — die NATO-Mitgl ieder u n d 
die Länder des Warschauer Pakts - die beiden Kontrahenten 
des Kalten Krieges ein robustes Rüstungsgleichgewicht er
reicht hatten. A l l e Staaten waren innenpol i t isch stabil; alle 
verband die gemeinsame leidvolle Erfahrung von zwei Welt
kriegen; alle waren bereit, den terri torialen Status quo festzu
schreiben u n d Systemunterschiede anzuerkennen. I m Gegen
satz dazu stehen sich die Staaten des Nahen u n d M i t t l e r e n 
Ostens ohne erkennbare Patt-Situation i n unterschiedlichen 
Koali t ionen beziehungsweise entlang unterschiedlicher Kon
frontat ionsl inien gegenüber. Z u d e m sind wenige Regime i n 
nenpolit isch w i r k l i c h stabil ; oft stellen n icht nur große Teile 
der Bevölkerung, sondern auch Nachbarstaaten ihre Legi t imi 
tät i n Frage. Schon das sind ungünstige Voraussetzungen für ei
nen Friedensprozeß nach dem M o d e l l der KSZE. 
Darüber hinaus müßte ja auch eine KSZNO alle großen Pro
bleme der Region anpacken u n d versuchen, zumindest einige 
davon gerecht u n d dauerhaft zu lösen. Das aber würde z w i n 
gend eine Veränderung des Status quo bereits zu Beginn eines 
solchen Konferenzprozesses voraussetzen. Denn solange das 
Palästinaproblem für alle Konf l iktbete i l igten (außer für Israel) 
den Kernkonf l ik t der Region bildet u n d solange (bis auf Israel) 
alle Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen eine politische 
Lösung der Palästinafrage i m Rahmen einer Nahost-Friedens
lösung für unabdingbar halten, kann es keine 'Annäherung 
durch Wandeh geben, ohne daß Israel i n der Palästinafrage 
Konzessionen macht: Bevor erfolgversprechende Friedensver
handlungen über eine Gesamtlösung beginnen können, müßte 
die isrealische Regierung zunächst anerkennen, daß es ein pa
lästinensisches Volk überhaupt gibt, daß dieses w i e alle ande
ren Völker ein Selbstbestimmungsrecht hat, das nur es selbst 
ausüben kann, u n d daß den Palästinensern deswegen auch er
laubt sein muß, selbst darüber zu entscheiden, wer sie bei Ver
handlungen ver t r i t t . Allerdings müssen auch alle anderen Be
tei l igten ihrerseits würdigen, daß eine solche Anerkennung die 
Mehrhei t der Israeli n icht weniger Überwindung kosten w i r d , 
als es die Palästinenser beziehungsweise die PLO gekostet hat, 
das Existenzrecht Israels anzuerkennen. 

Auch die amerikanische Regierung weiß, daß die Palästinafra
ge das Schlüsselproblem i m Nahen Osten ist. Nach dem i rak i 
schen Überfall auf Kuwai t hat sie zwar ebenso eindeutig wie 
Israel das Angebot Saddam Husseins zurückgewiesen, über die 
Rückzugsforderungen des Sicherheitsrats sprechen zu wol len , 
wenn alle Resolutionen des Sicherheitsrats erfüllt würden, i n 
denen ein Rückzug von Streitkräften aus besetzten Gebieten 
gefordert w i r d , wenn also auch Israel sich aus den besetzten 
Gebieten zurückziehen würde. 1 Aber dennoch gelang es Sad
dam m i t seinen Drohungen u n d m i t seinen Raketen auf Tel 
A v i v u n d andere israelische Städte, die Krise u m Kuwait m i t 
der Palästinafrage zu verbinden. Die Erfahrung, daß erstmals 
Israel u n d mehrere arabische Staaten m i t ein u n d demselben 
Angreifer konfront ier t gewesen waren, schien Präsident Bush 
kurz nach Kriegsende ein Ansatzpunkt, neue Möglichkeiten 
für Frieden u n d Stabilität i n der Region zu suchen u n d n u n die 

K l u f t zwischen Israel u n d den arabischen Staaten sowie z w i 
schen Israel u n d den Palästinensern zu überbrücken. 2 M i t die
sem Z i e l vor Augen, kümmerte sich der US-Außenminister 
weniger u m die poli t ischen Folgen der Golf krise als u m Annä
herungen i m Nahostkonf l ik t . 

Probleme einer Nahost-Friedenskonferenz 

So v ie l Übereinstimmung, w i e sie Baker bei seinen ersten Rei
sen fand, hat es i m Nahostkonf l ik t noch nie gegeben. A l l e 
Konf l iktbete i l igten - bis auf Bagdad, das nach dem W i l l e n der 
USA solange von allen Verhandlungen ausgeschlossen sein 
sollte, bis Saddam Hussein abgelöst sein würde - streben eine 
umfassende Regelung auf der Grundlage der Resolutionen des 
Sicherheitsrats 242 sowie 338 - m i t der i m Oktober-Krieg 1973 
die sofortige Erfüllung der Resolution 242 verlangt worden 
w a r 3 — an. A l l e akzeptierten i m Grundsatz, daß eine von den 
USA u n d der Sowjetunion gemeinsam getragene internatio
nale Friedenskonferenz die Konf l iktbete i l igten erstmals öffent
l i c h zusammenbringen u n d direkte Verhandlungen einlei ten 
solle. Als besonders wicht igen Erfolg wertete Baker, daß Syrien 
i h m gegenüber n icht länger auf einem israelischen Rückzug 
aus den besetzten Gebieten als Vorbedingung für Gespräche 
bestanden habe. N i c h t minder bedeutsam war die Bereitschaft 
Saudi-Arabiens respektive des Golf-Kooperationsrats, zur ge
planten Konferenz einen Beobachter zu schicken, der m i t 
Israel an einem Tisch sitzen würde. 4 

Str i t t ig blieben zwischen Syrien u n d Israel nur das Z i e l der 
Konferenz u n d die Rolle der Vereinten Nationen. Konsens be
stand darüber, daß die Verhandlungen zwischen Israel u n d den 
arabischen Nachbarstaaten parallel zu »stufenweise« stattf in
denden Verhandlungen zwischen Israel u n d Palästinensern aus 
den besetzten Gebieten geführt werden sollten. Während Sy
rien aber die Konferenz regelmäßig wieder zusammentreten 
lassen wol l te , zumindest aber darauf bestand, daß die^ Ergeb
nisse der bilateralen Verhandlungen auf der Konferenz zur Ge
samtlösung verbunden werden, wol l te Israel Verhandlungen, 
die nach dem M o d e l l des Friedensvertrages m i t Ägypten zu se
paraten Friedensverträgen m i t den Nachbarstaaten führen soll
ten. 
Als Baker nach seiner dr i t ten Reise die Differenzen zwischen 
Syrien u n d Israel als »symbolisch« bezeichnete, 5 verkannte er 
offensichtlich, daß es u m unvereinbare Positionen ging: u m 
Syriens Versuch, den Vereinten Nationen eine zentrale Rolle 
bei Verhandlungen zuzuweisen, u m Regelungen zu erreichen, 
w i e sie die wei t überwiegende Mehrhei t der Generalversamm
lung vertr i t t , u n d demgegenüber u m Israels Absicht, Friedens
verträge nur m i t existierenden Staaten auszuhandeln u n d des
wegen die Vereinten Nationen möglichst draußen zu halten, 
vor a l lem aber eine Konferenzsituation zu vermeiden, i n der 
Vertreter der Palästinenser gleichberechtigt m i t anderen Kon
f l ik tbete i l ig ten an einer Gesamtlösung m i t w i r k e n . 
Hinter den Differenzen i n 'Verfahrensfragen- stehen unverein
bare Interpretationen der als Verhandlungsgrundlage akzep
t ierten UN-Resolut ionen: M i t seiner Resolution 242 v o m 
22. November 1967 hatte der Sicherheitsrat eine Formel für ei
ne Nahost-Friedenslösung gefunden, die unmit te lbar von Is
rael, Ägypten und Jordanien u n d inzwischen auch von Syrien 
u n d der PLO anerkannt wurde. Als Prinzipien »eines gerech
ten u n d dauerhaften Friedens« nennt sie einerseits den »Rück
zug der israelischen Streitkräfte aus Gebieten, die während des 
jüngsten Konf l ik ts besetzt wurden«, u n d andererseits die 
»Anerkennung der Souveränität, der terr i torialen Unversehrt
heit u n d der poli t ischen Unabhängigkeit eines jeden Staates i n 
diesem Gebiet und die seines Rechtes, innerhalb sicherer u n d 
anerkannter Grenzen frei von Drohungen u n d A k t e n der Ge
wal t i n Frieden zu leben«. 6 

D a m i t schien eine Basis gefunden, auf der die am K o n f l i k t Be
tei l igten ihren Kriegszustand beenden konnten. Gleichzeit ig 
ließ die bewußt zweideutig formul ie r te 7 Resolution Israel ge-
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nügend Spielraum, für den Rückzug Gebietskorrekturen aus
zuhandeln, die seinen Sicherheitsinteressen entgegenkommen 
würden. Je deutlicher der U N - V e r m i t t l e r Gunnar Jarring aber 
m i t seiner Miss ion, eine Regelung auf der Basis der Resolution 
herbeizuführen, an der mangelnden Kompromißbereitschaft 
aller Konf l iktbete i l igten scheiterte, desto vernehmlicher wur
de i n Israel darüber nachgedacht, wo denn n u n die auszuhan
delnden Grenzen verlaufen sollten. Da die umfangreichen Ge
bietskorrekturen, die israelischen Pol i t ikern dabei vorschweb
ten, erhebliche Zweife l an Israels Friedenswillen auslösten, 
versuchte eine Mehrhei t vor a l lem von pro-palästinensischen 
U N - M i t g l i e d e r n , gestützt auf die Präambel der Resolution 
242, i n der die »Unzulässigkeit des Gebietserwerbs durch 
Krieg« betont w i r d , den Rückzug aus sämtlichen von Israel be
setzten Gebieten festzuschreiben. 
Da Israel zudem auf direkten bilateralen Verhandlungen be
stand, w o l l t e dieselbe Mehrhei t zugleich den Lösungsweg fest
schreiben: I n ihrer umfassendsten Palästina-Entschließung, 
der Resolution 3414 (XXX) v o m 5. Dezember 1975,8 forderte 
die Generalversammlung darum den Sicherheitsrat auf, »alle 
erforderlichen Maßnahmen« für eine rasche Verwirk l i chung 
sämtlicher Resolutionen zu ergreifen, die auf einen gerechten 
u n d dauerhaften Frieden abzielen. Dabei gehe es u m 

»eine umfassende Regelung die unter Mitwirkung aller beteiligten 
Parteien, einschließlich der Palästinensischen Befreiungsorganisation, 
i m Rahmen der Vereinten Nationen ausgearbeitet ist und sowohl den 
vollständigen Abzug Israels aus sämtlichen besetzten arabischen Ge
bieten als auch die volle Anerkennung der unveräußerlichen nationa
len Rechte des palästinensischen Volkes und die Verwirklichung dieser 
Rechte gewährleistet«. 

Israel hat gegenüber den Vereinten Nationen i m m e r wieder 
den Standpunkt vertreten, daß Jordanien bereits der geforderte 
palästinensisch-arabische Staat sei, Verhandlungen also nur 
m i t Jordanien geführt werden könnten - ganz abgesehen da
von, daß keine israelische Regierung bereit war, die (bis heute 
konsequent i m m e r nur als Terroristenvereinigung apostro
phierte) PLO als Gesprächspartnerin zu akzeptieren. U m den 
Weg für die internationale Anerkennung der PLO freizuma
chen, hatte König Hussein zwar 1974 auf der Gipfelkonferenz 
der Arabischen Liga i n Rabat auf alle Ansprüche i n den besetz
ten Gebieten Palästinas verzichtet. Israel hat sich davon aber 
ebensowenig beeindrucken lassen w i e von der wachsenden 
Zahl von Staaten, die i n der Folgezeit die PLO als einzig legi t i 
me Vertreterin des palästinensischen Volkes u n d nach 1988 so
gar den »Staat Palästina« diplomatisch anerkannten. 
Bei den Vorgesprächen i m Frühjahr 1991 waren auch arabische 
Staaten bereit, die PLO vor der Tür zu lassen. Der von US-Au
ßenminister Baker ausgehandelte Konsens sah vor, daß die Pa
lästinenser durch Führungspersönlichkeiten aus den besetzten 
Gebieten vertreten werden sollten, die bereit waren, m i t Israel 
i n Frieden zu leben u n d getrennte, abgestufte Verhandlungen 
zu akzeptieren. Z u r Friedenskonferenz sollten sie als Tei l einer 
palästinensisch-jordanischen Delegation kommen, die König 
Hussein zu führen bereit war, wenn die Palästinenser dies 
w o l l t e n . 
Jeder wußte zwar, daß die Palästinenser, m i t denen Baker sich 
bei seinen Reisen traf, der PLO nahestanden. Israel hatte es je
doch leicht, die PLO auszuklammern, w e i l die arabischen A l l i 
ierten Kuwaits es der PLO verübelten, daß sie i n vielen Punk
ten Positionen Saddam Husseins vertreten u n d sich vor al lem 
nicht klar genug von der Invasion Kuwaits distanziert hatte. 

Warum jubelten die Palästinenser? 

Ausgerechnet ein Kuß richtete den ersten großen Schaden an. 
Die tradit ionelle Begrüßungsszene m i t Saddam Hussein hat i n 
der Wahrnehmung durch die westlichen Medien alles ver
drängt, was der PLO-Vorsitzende Yassir Arafat i n der Sache zu 
sagen hatte. Dabei hatte Arafat schon versucht, zwischen Sad

dam u n d seinen arabischen Kontrahenten zu vermit te ln , ehe 
noch die irakische Armee i n Kuwai t einmarschiert war. Nach 
der Invasion forderte Arafat, daß die Krise i m Rahmen einer 
arabischen Lösung fr iedl ich beigelegt u n d zugleich alle offenen 
Probleme i n der Region, zunächst durch einen Rückzug, gelöst 
werden sollten - zwischen Irak u n d Iran, i n Kuwait , i n Palästi
na, i n Libanon u n d auf dem Golan . 9 

N i c h t nur Arafats Bruderkuß hat den Palästinensern gescha
det. A u c h wenn die Mehrzahl der i n Kuwai t lebenden Palästi
nenser diesem Staat gegenüber loyal blieb, machten doch h i n 
reichend viele ihrer Frustration über die jähre-, oft jahrzehnte
lange D i s k r i m i n i e r u n g durch die Kuwaiter Luft u n d schlugen 
sich auf die Seite der Invasoren. Als bald darauf Zehntausende 
von Palästinensern i n Jordanien für Saddam demonstrierten, 
nachdem er versprochen hatte, Jerusalem von israelischer 
Herrschaft zu befreien, u n d als dann auch noch jugendliche Pa
lästinenser auf den Dächern ihrer Häuser vorüberfliegenden 
Scud-Raketen zugejubelt haben sollen, schienen die Palästi
nenser alle negativen Klischees zu bestätigen, die eine israel
freundliche Presse von ihnen entworfen hatte. Selbst A k t i v i 
sten der israelischen Friedensbewegung zogen sich bestürzt 
von allen Kontakten zurück. 
Widersprüchliche Äußerungen anderer PLO-Vertreter verstärk
ten den negativen Eindruck, verwiesen aber zugleich auf Ursa
chen der Frustration: Sie waren zwar gegen die Besetzung Ku
waits, aber auch gegen jede fremde militärische Intervention -
also solidarisch m i t dem »belagerten Irak« gegen die Amerika
ner. Diesen wurde vorgeworfen, gegen Irak erzwingen zu w o l 
len, was sie i m Falle Israels seit 1967 m i t ihrem Veto stets ver
hindert haben, nämlich daß der Sicherheitsrat m i t »allen erfor
derlichen Maßnahmen« nach Kapitel V I I der UN-Char ta Israel 
dazu bringen konnte, die Resolutionen des Rates zu respektie
ren u n d sich aus den besetzten Gebieten zurückzuziehen. 1 0 

D i e PLO und die Palästinenser waren i m Sommer 1990 vor Be
ginn des Gol fkonf l iktes selbst i n einer tiefen Krise. Seit A n 
fang der siebziger Jahre hatte die UN-Generalversammlung Is
rael e in ums andere M a l m i t großen Mehrhei ten — u n d i n Fäl
len, i n denen die Genfer Konvention von 1949 eindeutig ver
letzt worden war, sogar geschlossen, m i t der St imme der USA, 
gegen die eine St imme Israels - wegen seiner Besatzungspoli
t i k , insbesondere wegen der Annexions- u n d Siedlungspolitik 
und der Verletzung der Menschenrechte, verurtei l t . I m m e r 
wieder war Israel aufgefordert worden, die legi t imen Rechte 
der Palästinenser anzuerkennen, sich aus den besetzten Gebie
ten zurückzuziehen u n d m i t seinen Nachbarn Frieden zu 
schließen. 
Der PLO hatten die USA u n d auch die Europäer Unterstützung 
und Anerkennung i n Aussicht gestellt, wenn sie nur das Exi
stenzrecht Israels anerkennen u n d dem Terror abschwören 
würde. Eine Mehrhe i t i n der PLO hatte zwar bereits nach den 
poli t ischen Erfolgen M i t t e der siebziger Jahre nach einer Ver
handlungslösung gesucht, doch sahen viele i n der Anerken
nung Israels eine Vorleistung ohne jede Gegenleistung. Den
noch hat sich die PLO i n einem allmählichen, von Brüchen 
u n d inneren Kämpfen begleiteten Prozeß zu diesem Schritt 
durchgerungen: M i t unerwartet großer Mehrhei t erklärte der 
Palästinensische Nationalrat (PNR), das Exilparlament der Pa
lästinenser, am 15.November 1988 i n Algier die Unabhängig
kei t des Staates Palästina u n d erkannte gleichzeitig expl izi t 
die Resolutionen 242 und 338 des Sicherheitsrats als Verhand
lungsgrundlage für einen Frieden an. Wichtiger u n d umstr i t te 
ner als die Anerkennung dieser Resolutionen war die Entschei
dung, vier Jahrzehnte nach der vollzogenen Tei lung die Reso
l u t i o n 181 (II) der Generalversammlung zu akzeptieren. 1 1 N u r 
über die Anerkennung des Teilungsplans u n d damit i m p l i z i t 
des jüdischen Staates konnte die PLO den Anspruch auf den ei
genen - zur Ze i t nur eben von Israel besetzten - Staat völker
rechtl ich abzusichern versuchen. Über hundert Staaten, also 
eine deutliche Mehrhei t der UN-Mitgl ieder , haben seitdem 
den Staat Palästina diplomatisch anerkannt. 
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M i t der Unabhängigkeitserklärung u n d der begleitenden p o l i 
tischen Erklärung hatte der PNR, wie die PLO wenige Tage 
später bestätigte, »die Existenz Israels als eines Staates i n der 
Region« anerkannt u n d sich zugleich v o m »Terrorismus i n a l l 
seinen Formen« distanziert . 1 2 Da die Erklärungen des PNR die 
Vorbedingungen Washingtons erfüllten, begannen unmit te lbar 
darauf i n Tunis Gespräche der USA m i t der PLO auf Botschaf
terebene. 
Von der PLO haben die Vereinigten Staaten Konzessionen er
halten, w i e sie Israel nie gemacht hat. D i e Vorleistungen ha
ben der PLO aber am Ende so wenig gebracht w i e die Intifada, 
der seit Dezember 1987 ungebrochene Aufstand i n den besetz
ten Gebieten. D i e Gespräche i n Tunis enttäuschten schnell al l 
diejenigen, die nach der Anerkennung Israels Gegenleistungen 
erwartet hatten, zumindest deutl ichen D r u c k Washingtons auf 
Israel. Der blieb aus, während auf der anderen Seite die israeli
sche Regierung ihre Pol i t ik der Landenteignungen u n d Besied
lung verschärft fortsetzte, als die Sowjetunion bereit war, ihre 
Juden ausreisen zu lassen, und Israel auf Jahre hinaus m i t 
200 000 Neueinwanderern pro Jahr rechnen konnte. 
Innerhalb der PLO meldeten sich bald m i t Worten w i e m i t A n 
schlägen wieder die Radikalen - n icht zuletzt m i t Mordan
schlägen auf Wortführer des gemäßigten Kurses. Wegen des 
wieder zwiespältig erscheinenden Verhältnisses der PLO zur 
Gewalt brachen die USA i m Sommer 1989 nach einem neuerli
chen Anschlag i n Israel die Gespräche ab. Zunehmende Ge
walt taten gegen als abtrünnig geltende Palästinenser u n d 
wachsende Kriminalität unter dem Schutz der V e r m u m m u n g 
m i t Kopftüchern begannen schließlich den Charakter der I n t i 
fada zu verändern. 
I n dieser für die PLO-Führung völlig verfahrenen Lage schien 
i m August 1990 nichts näherzuliegen, als sich Saddam Hus
seins Forderung anzuschließen: erst Rückzug aus Palästina, 
dann aus Kuwai t . 

Der Schamir-Plan: 
Lösung des Nahostkonflikts ohne Lösung der Palästina-Frage 

Wegen der Reaktionen der Palästinenser verhärtete sich die 
Hal tung der israelischen Regierung, die während des Gol fkr ie 
ges die extremistische Moledet-Partei i n die Koal i t ion auf
nahm, deren Vertreter i m Kabinett, Rehavam Zeevi, offen den 
»Transfer« aller Araber aus Israel u n d den besetzten Gebieten 
i n benachbarte Staaten gefordert hatte. So wei t ging die Regie
rung zumindest i n öffentlichen Äußerungen nicht . D o c h die 
Richtung, i n der sie sich die Lösung der Palästinafrage denkt, 
hat Schamir gegenüber Baker unzweideutig klargestellt. Für 
i h n erfordere der v o m Sicherheitsrat geforderte Rückzug »aus 
besetzten Gebieten« keineswegs den Rückzug aus »Judäa u n d 
Samaria« — w i e die israelische Regierung das gesamte besetzte 
Gebiet west l ich des Jordan bezeichnet. 
Israel hat i m m e r auf bilateralen Verhandlungen m i t den am 
K o n f l i k t beteil igten Staaten bestanden, w e i l es vermeiden 
wol l te , bei einer UN-Konferenz einer feindseligen Mehrhei t 
ausgeliefert zu sein, u n d w e i l es vermeiden wol l te , daß aus 
dem K o n f l i k t m i t den arabischen Nachbarn u n d der Palästina
frage ein Paket geschnürt w i r d . Dies wurde i m Frühsommer 
1991 deutlicher denn je u n d zielte offen darauf ab, die 
Palästinafrage aus dem Friedensprozeß auszuklammern, wobei 
Schamir eher bereit schien, die Bemühungen Bakers insgesamt 
scheitern zu lassen, als i n der Palästinafrage irgendeine Kon
zession zu machen. Dies demonstrierte die Regierung vor al
l e m m i t der Verstärkung ihrer Siedlungspolitik, die auch i n 
den Augen der USA das größte Hindernis für einen Frieden ist. 
Bereits nach seiner dr i t ten Reise beschwerte sich Baker, daß 
nichts seine Aufgabe schwieriger gemacht habe, arabische u n d 
palästinensische Partner für Israel zu finden, als jedes M a l bei 
seiner A n k u n f t m i t einer neuen Siedlung begrüßt zu werden. 1 3 

Bauminister Scharon scheute sich nicht einmal, die US-Regie

rung offen zu provozieren, indem er eine Finanzhilfe von 400 
M i l l US-Dollar, die die USA für die Ansiedlung sowjetischer 
Juden unter der Bedingung gewährt hatten, daß sie n icht i n 
den besetzten Gebieten eingesetzt werden, für Bauten i m 
Großraum Jerusalem freigab, das nach der auch von den USA 
als völkerrechtswidrig verurtei l ten A n n e x i o n von Ost-Jerusa
l e m für Israel n icht mehr »besetztes Gebiet- ist. 
Hatte sich Israel i m Friedensvertrag m i t Ägypten noch nach 
dem Prinzip »Frieden für Land« bereit gefunden, trotz heftigster 
Siedlerproteste den gesamten Sinai zu räumen, ist die jetzige 
Regierung zu einer solchen Lösung i n der Palästinafrage n icht 
bereit. Der Friedensplan der israelischen Regierung v o m M a i 
1989 - m i t dem sie, ohne dies zu erwähnen, auf die Prokla
m a t i o n des palästinensischen Staates u n d die Gespräche z w i 
schen der amerikanischen Regierung u n d der PLO reagierte -
läßt daran k a u m Zwei fe l : Danach w i r d 

»den palästinensisch-arabischen Einwohnern (inhabitants) von Judäa, 
Samaria und dem Gazastreifen Selbstverwaltung gewährt werden, mit 
der sie ihre Angelegenheiten des täglichen Lebens selbst regeln wer
den. Israel wird weiterhin für Sicherheit, Außenbeziehungen und alle 
Angelegenheiten verantwortlich bleiben, die die israelischen Staats
bürger (citizens) in Judäa, Samaria und dem Gazastreifen betreffen.« 

I n freien Wahlen, für die nur solche Einwohner der genannten 
Gebiete kandidieren dürfen, die m i t Israel i n Frieden leben 
w o l l e n u n d n icht der PLO angehören, soll eine Vertretung der 
Palästinenser gewählt werden, die m i t Israel über ihre Selbst
verwaltung verhandelt. Nach einer Übergangsperiode von e ini 
gen Jahren soll dann eine endgültige Regelung getroffen u n d 
Frieden zwischen Israel u n d Jordanien geschlossen werden. 1 4 

Für die 400 000 Araber i m annektierten Ost-Jerusalem galt die
se »Friedensinitiative« allerdings nicht . 
Bereits als er den Plan z u m ersten M a l vortrug, bezeichnete 
Ministerpräsident Yi tzhak Schamir die Formel »Gebiete für 
Frieden« als ein Betrugsmanöver, denn nur wenn Israel die Ge
biete behalten würde, riskiere es keinen Krieg . 1 5 Keinen Z w e i 
fel ließ Schamir, der wegen der In i t ia t ive von radikaleren Koali
t ionspartnern u n d selbst Mi tg l iedern seiner eigenen Partei hef
t i g angegriffen wurde, daran, daß die Siedlungspolitik von der 
Selbstverwaltung nicht berührt werde u n d unvermindert w e i 
tergehen solle u n d daß Israel auch bei Verhandlungen über 
eine dauerhafte Lösung »auf israelischer Souveränität über je
ne Gebiete bestehen w i r d , die Verhandlungsgegenstand sein 
werden«. 1 6 

Schamirs Friedensplan bot den Palästinensern weniger an als 
die Rechte der Afr ikaner i n Südafrikas »Homelands«, nämlich 
n icht e inmal die Kontrol le über Boden u n d Wasser, die für eine 
Agrargesellschaft wichtigsten, aber i n zunehmendem Maße 
enteigneten natürlichen Ressourcen. Bereits heute sind über 
60 v H des Bodens i m besetzten Westjordanland von Israel be
siedelt oder enteignet. Bis Ende 1992 werden es nach pessimi
stischen Schätzungen, etwa auch von König Hussein, 80 v H 
sein. 
Da für Israel auch die syrischen Golanhöhen längst israeli
sches T e r r i t o r i u m sind, wären dann Tatsachen geschaffen, die 
nur noch Verhandlungen m i t den Nachbarn nach dem Prinzip 
»Frieden für Frieden« s innvol l erscheinen lassen könnten. Für 
die Palästinenser bliebe bei einer solchen Verhandlungsstrate
gie — w i e schon 1979 be im Friedenschluß m i t Ägypten — ein 
Bekenntnis zur palästinensischen Autonomie , ob diese n u n 
eingelöst w i r d oder n icht . 

Die Großmächte und der Frieden i m Nahen Osten 

D i e amerikanische Regierung weiß so gut wie l e tz t l i ch auch 
die israelische, daß Israel so lange keine Anerkennung u n d kei
nen sicheren, gerechten u n d dauerhaften Frieden f inden w i r d , 
w i e es sich weigert, das Problem der Palästinenser als p o l i t i 
sches Problem anzuerkennen, das gelöst werden muß. Da 
Israel jedoch ohne formalen Frieden ganz gut leben kann, ja 
v o m friedlosen Status quo sogar profi t iert , w e i l es i m Schatten 
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des Konf l ik ts m i t den Nachbarstaaten das Palästinaproblem 
durch schleichende Annex ion i n seinem Sinne zu lösen ver
mag, können le tz t l i ch nur die Amerikaner Israel z u m Einlen
ken bringen. 
Je mehr Israel sich durch seine Pol i t ik i n den besetzten Gebie
ten internat ional isolierte, desto entschlossener haben die 
USA es unterstützt. Angesichts der Isolierung Israels i n der 
Uno haben die Vereinigten Staaten dann aber auch i m m e r wie
der versucht, außerhalb des UN-Systems, vor a l lem i m Zusam
menspiel m i t der Sowjetunion, einer Verhandlungslösung nä
herzukommen: Erst als die Außenminister Kissinger u n d Gro-
m y k o sich abgestimmt hatten, konnte der Sicherheitsrat i m 
Oktoberkrieg 1973 m i t Aussicht auf Erfolg die Feuereinstel
l u n g u n d unverzügliche Aufnahme von Friedensverhandlun
gen verlangen. Die USA u n d die Sowjetunion waren die Ko
präsidenten der daraufhin am 21./22.Dezember 1973 i n Genf 
eröffneten Nahost-Friedenskonferenz, bei der sich erstmals Is
rael, Ägypten u n d Jordanien am Verhandlungstisch gegenüber
saßen. Eine gemeinsame amerikanisch-sowjetische Erklärung 
v o m 1. Oktober 1977 sollte dem Friedensprozeß neue Impulse 
geben, die dann jedoch kurz darauf von Sadats dramatischer 
Reise nach Jerusalem ausgingen. 
Unter den nach dem Ende des Ost-West-Konflikts veränderten 
Bedingungen könnten die USA n u n versuchen, i m Zusammen
spiel m i t den Vereinten Nat ionen die Konf l iktbete i l igten z u m 
Frieden zu nötigen. A l l e i n oder gegen den W i l l e n der USA ha
ben die U N dies n i c h t geschafft. Auf der anderen Seite geht es 
n icht ohne die Weltorganisation, deren Entschließungen a l l 
die Elemente einer Konfliktlösung enthalten, die heute von 
Konf l iktbete i l ig ten — vor a l lem von Israel u n d der PLO - wie 
von den USA anerkannt sind: von der Verbindlichkeit des Tei
lungsbeschlusses bis zu den Prinzipien eines gerechten u n d 
dauerhaften Friedens. 
N u r die USA könnten Israel pol i t i sch u n d vor al lem f inanziel l 
hinreichend unter D r u c k setzen u n d gleichzeitig die notwen
digen Sicherheitsgarantien geben. Ob die amerikanische Re
gierung dies allerdings w i l l u n d ob Israel den USA soweit ver
trauen würde, daß es sich i n einer Existenzfrage auf sie verläßt, 
steht auf e inem anderen Blatt . 
Andererseits wissen alle Beteiligten, daß ein nächster Krieg 
noch mehr zerstören würde als der letzte; die Chancen für ei
nen Kompromißfrieden dürfte er eher reduzieren als verbes
sern. A l l e Beteil igten wissen, daß nur ein Frieden nach dem 
Prinzip >Land gegen Frieden' international akzeptabel ist. A l l e 
Beteiligten wissen, daß nur m i t den Palästinensern eine Rege
l u n g zu f inden ist, die viel le icht n icht i n jeder Hins icht ge
recht, aber doch zumindest einigermaßen dauerhaft ist, u n d 
daß die PLO die Palästinenser vertreten w i r d , auch wenn sie 
sich gerade selbst ins Abseits gestellt hat. U n d alle Beteiligten 
wissen, daß schließlich eine Konferenz unter der Schirmherr
schaft der Vereinten Nationen a l l das absegnen muß, was vor
her i n zähem Ringen auf der Basis vieler UN-Resolut ionen als 
Kompromiß ausgehandelt worden ist. 

Neue Hoffnungen nach Bakers fünfter Reise 

I m Juli 1991 ging Syrien überraschend auf einen amerikani
schen Kompromißvorschlag ein. Präsident Bush sah einen 
möglichen »Durchbruch« u n d schickte Baker umgehend auf 
seine fünfte Nahostreise. Nachdem auch die anderen arabi
schen Staaten einverstanden sind, daß die Vereinten Nationen 
bei der geplanten Friedenskonferenz nur durch einen Beob
achter ohne Rederecht vertreten sein würden, scheint i m M o 
ment nur noch das »Ja« der israelischen Regierung zu einer sol
chen Konferenz auszustehen. 
Da die arabische Seite akzeptier* zu haben scheint, daß Israels 
Verhandlungen m i t den Palästinensern von jenen m i t den ara
bischen Staaten getrennt werden sollen u n d daß die PLO von 
den Verhandlungen ausgeschlossen bleibt, hat sich Israel be-
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reits weitgehend durchgesetzt. D i e übrigen Bedingungen, die 
Israels Regierung i n den Tagen nach Bakers Besuch nannte, 
s t i m m e n alle m i t Schamirs Friedensplan überein: keine Betei
l igung von Palästinensern aus Ost-Jerusalem, ein israelisches 
Vetorecht über die Zusammensetzung der Palästinenser- Dele
gation, keine Unterbrechung der Siedlungspolitik. 
Es ist n icht abzusehen, ob die arabischen Staaten sich auf sol
che Bedingungen einlassen werden u n d le tz t l i ch bereit wären, 
ihren Frieden m i t Israel auf Kosten der Palästinenser zu schlie
ßen. Genausowenig ist abzusehen, ob Israel, auch ohne daß al
le seine Bedingungen erfüllt sind, an einer Konferenz tei lneh
m e n würde u n d ob Israel l e tz t l i ch Frieden wicht iger ist oder 
das Land. 
Für ausführlichere Gespräche blieb be im Besuch Bakers keine 
Zei t , denn Baker hatte es eil ig, zur ASEAN-Konferenz nach 
Kuala Lumpur zu k o m m e n . U n d auch sein israelischer A m t s 
kollege hatte es ei l ig : M a n erwartete i h n bei einer Grundstein
legung i n den besetzten Gebieten... 
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Suzialfragen u n d Menschenrechte 

Übereinkommen zur Beseitigung jeder 
Form von Rassendiskriminierung: 38.Ta-
gung des C E R D - Belgrader Version zum 
Selbständigkeitsstreben Kosovos - Fragen 
an den Stuhl Petri - Selbst-Identifikation 
der ethnischen Gruppen empfohlen (18) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht i n V N 21 
1990 S.70ff. fort. Text des Übereinkom
mens: V N 1/1968 S.28ff.) 

Da zahlreiche Mitgliedstaaten ihren Zah
lungsverpflichtungen noch immer nicht 
nachgekommen sind und sich die finan
zielle Situation daher noch nicht ent
spannt hat, konnten die 18 Experten des 
Ausschusses für die Beseitigung der rassi
schen Diskriminierung (CERD) auch i m 
Jahre 1990 nur einmal - vom 6. bis 24.Au- 
gust i n Genf - zusammenkommen, statt 
wie i n früheren Jahren zwei dreiwöchige 
Sitzungen abzuhalten. Ohne Erfolg waren 
bislang alle Mahnungen des Generalsekre
tärs an die säumigen Staaten geblieben. 
Dennoch gibt es Hoffnung: In seiner Eröff
nungsansprache berichtete Untergeneral
sekretär Jan Martenson über eine erfolg
versprechende Initiative der Menschen
rechtskommission (in ihrer Resolution 
1990/25 v. 27.2.1990). M i t Zustimmung der 
Vertragsstaaten sollen die schon vor ihrer 
Fälligkeit gezahlten Summen nicht sofort 
zurückerstattet werden, sondern zur Finan
zierung der jährlichen Frühjahrstagung auf
gewendet und erst später verrechnet wer
den. Es folgte eine positive Würdigung der 
Ereignisse i n Südafrika. Nachdem Namibia 
seine langerwartete Unabhängigkeit -
symbolisch am 21.März, dem Internationa
len Tag gegen Rassendiskriminierung - er
langt habe und nach der Entlassung Nelson 
Mandelas aus seiner 27jährigen Haft schei
ne diese Hochburg der Apartheid endlich 
zusammenzubrechen und einem demokra
tischen, nichtdiskriminierenden System 
zu weichen. 
I m Mit te lpunkt der Tagung, bei deren Ende 
ein Ratifikationsstand von 128 Staaten zu 
verzeichnen war, stand wiederum die Über
prüfung von Staatenberichten nach A r t i 
kel 9 der Rassendiskriminierungskon
vention, deren Einhaltung der Ausschuß 
überwacht. Eine Rationalisierung der Ar
beit gelang - wie schon auf der 3 7.Tagung -
wiederum durch die Beauftragung von Län
derberichterstattern für die einzelnen Staa
tenberichte. 

Nach Auskunft des jordanischen Vertreters 
genießen ethnische und religiöse Minder
heiten, etwa die Palästinenser, i n seinem 
Land völlige Freiheit; sie seien i n die Ge
sellschaft integriert und von Verfassungs 
wegen gleichberechtigt. Rassendiskrimi
nierung stehe unter Strafandrohung. 

Gleichzeitig verurteilte der Delegierte die 
diskriminierenden Praktiken Israels gegen 
die Palästinenser, die er als Brüder der Jor
danier bezeichnete. 
Dänemark w i r d die i n verschiedenen Foren 
beschlossenen Sanktionen gegen Südafrika 
weiter befolgen, bis es eindeutige Anzei
chen für einen irreversiblen Wandel i n der 
Politik dieses Staates gibt. Aus dem däni
schen Bericht ergab sich, daß es i n letzter 
Zeit Aktionen und Äußerungen m i t ras
sendiskriminierendem Hintergrund gab, 
die allerdings streng geahndet wurden. 
Art ike l 25 der Verfassung Bangladeschs er
legt dem Volk die Pflicht auf, allen unter
drückten Völkern i n ihrem Kampf gegen 
Imperialismus, Kolonialismus und Rassis
mus beizustehen. I m Namibiarat der Ver
einten Nationen, so der Delegierte dieses 
Landes, habe sich Bangladesch stets un
mißverständlich gegen jegliche Rassen
diskriminierung ausgesprochen. Diese 
Haltung sei unter anderem dadurch gewür
digt worden, daß Bangladesch an der Nami
bia-Friedenstruppe U N T A G beteiligt wur
de. 
Finnland berichtete über Maßnahmen zur 
Verbesserung der Lebensverhältnisse der 
Samen und der Roma. Beide Gruppen ha
ben Gelegenheit, ihre Sprachen anzuwen
den, beispielsweise i m Rahmen kultureller 
Veranstaltungen. 
Ecuador ist eines der dichtestbesiedelten 
Länder Südamerikas. In Zusammenarbeit 
m i t Vertretern der Ureinwohner werden 
staatliche Alphabetisierungskampagnen 
erfolgreich durchgeführt; i n eigens dafür 
geschaffenen Einrichtungen w i r d das tradi
tionelle Brauchtum gepflegt. 
Der Vertreter Chinas erläuterte die Politik 
der Öffnung und Reform seines Landes, die 
etwa i n verstärktem grenzüberschreiten
dem Handel der Minoritätenregionen deut
l ich würden. Insbesondere sei die Regie
rung bemüht, die wirtschaftliche Lage vie
ler Minderheiten zu verbessern. Es sei ein 
»Fonds zur Existenzsicherung nationaler 
Minderheiten' gegründet worden. Auch i m 
kulturellen und Erziehungsbereich werde 
für die Minderheiten gesorgt, denen zum 
Teil eigene Erziehungseinrichtungen offen
stehen. Nachfragen des Ausschusses gab es 
bezüglich der Situation i n Tibet, nament
l ich zu den Umsiedlungsmaßnahmen. 
Die Beziehungen der verschiedenen natio
nalen und ethnischen Minderheiten sei i n 
der Tschechoslowakei ein ebenso drängen
des Problem wie i n den übrigen mit te l -
und osteuropäischen Reformstaaten, er
klärte der Vertreter der CSFR. Derzeit wer
den 46 100 ausländische Arbeiter, zumeist 
aus Vietnam, beschäftigt. Auf Grund der 
veränderten wirtschaftlichen Verhältnisse 
sei nun beschlossen worden, daß die dem 
zugrundeliegenden zwischenstaatlichen 
Abmachungen beendet werden und die Ar
beitskräfte nach und nach, spätestens aber 

bis 1995, i n ihre Heimatländer zurückkeh
ren sollen. Vereinzelt sei es zu rassisch ge
prägten Auseinandersetzungen gekom
men, meist zwischen ausländischen Arbei
tern oder Roma und sogenannten Skin
heads, gegen die rechtliche Schritte einge
leitet worden seien. 
I m Bericht der Republik Korea vermißte 
der Ausschuß konkrete Daten über die i n 
diesem Land lebenden chinesischen 
Flüchtlinge. Der südkoreanische Delegier
te erklärte, für sie werde gesorgt, doch sie
delten viele i n das wirtschaftlich attraktive 
Taiwan über. I m übrigen hob er immer wie
der auf die Homogenität der Bevölkerung 
Koreas ab, die i n rassischer Hinsicht kein 
Konfliktpotential aufweise. 
Der äthiopische Bericht war kurze Zeit 
nach der Proklamation der neuen Verfas
sung abgefaßt worden, an deren Ausarbei
tung alle relevanten gesellschaftlichen 
Kräfte, so auch Vertreter von 40 ethnischen 
Gruppen, mitgewirkt hätten. Hier in sei 
unter anderem die Gleichheit aller Bürger 
vor dem Gesetz verankert. 
Die Regierung der Niederlande ist weiter
h i n besorgt über rassistische Manifestatio
nen. Die niederländische Delegation räum
te ein, daß die Verbesserung der Situation 
der Minderheiten vor allem i n den Berei
chen Erziehung, Arbeit und Wohnung kei
ne leichte Aufgabe sei. Wichtig sei eine 
Stärkung der Rechtsinstrumente zum 
Schutz der Minderheiten und zur Bekämp
fung des Rassismus. Auch auf den Nieder
ländischen Antillen, wo es über 40 ethni
sche Gruppierungen gibt, ist Rassendiskri
minierung ein Straftatbestand, der jedoch 
bislang noch nicht angewandt werden 
mußte. 
Der Vertreter von Katar hob das Bekennt
nis seines Landes zu einem unbedingten 
Verbot und strenger Ahndung von Rassen
diskriminierung hervor. Es gebe jedoch kei
ne Anwendungsfälle, da Rassendiskrimi
nierung oder -trennung i n Katar nicht exi
stiere. Dies sei nicht zuletzt auf die strenge 
Befolgung der Scharia zurückzuführen. We
gen der grundsätzlichen Gleichberechti
gung aller Bürger seien auch keine speziel
len gesetzgeberischen oder administrativen 
Maßnahmen zur Umsetzung der Konven
tionsgarantien erforderlich gewesen. Dem
gegenüber wies der Ausschuß auf die Situa
t ion der ausländischen Arbeitskräfte - sie 
machen 40 v H der Bevölkerung aus - h in , 
die i n bezug auf Wohnungen, Löhne und 
Arbeitsbedingungen stark benachteiligt 
würden. Der Vertreter Katars gab hierzu die 
sozusagen klassische Antwort : Dies seien 
alles bloße Gerüchte. 
Der jugoslawische Bericht war durch die 
neuen Entwicklungen und Veränderungen 
des politischen Systems überholt, so daß 
den mündlichen Erläuterungen der Dele
gation große Bedeutung zukam: Das Land 
durchlaufe einen Demokratisierungspro-
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zeß, es werde ein Mehrparteiensystem, ei
ne offene Marktwirtschaft und eine neue 
Eigentumsordnung eingeführt. I m Zuge 
der Ausarbeitung einer neuen Verfassung 
würden insbesondere die Grund- und Frei
heitsrechte des einzelnen gestärkt. Eine 
Zuspitzung der wirtschaftlich und sozial 
ohnehin kritischen Situation hätten die 
Ereignisse i n Kosovo, der ärmsten Provinz 
Jugoslawiens, bewirkt: Die dortige albani
sche Minderheit habe die Provinz Kosovo 
zum souveränen Staat proklamiert, die 
dort lebenden Serben und Montenegriner 
vertrieben und mache nun ihr Recht auf 
Selbstbestimmung geltend. Die Regierung 
habe eingreifen müssen, u m Frieden und 
Sicherheit wiederherzustellen. Jugosla
wien sei zum Schutz aller ethnischen M i n 
derheiten entschlossen, dulde aber keine 
Sezession. 
Der Bericht des Heiligen Stuhls erläuterte 
die Unvereinbarkeit von Diskriminierun
gen jeder A r t m i t dem christlichen Glau
ben. Er schilderte die Bemühungen der ka
tholischen Kirche i n zwei Ländern m i t un
terschiedlichen Erfahrungen i n bezug auf 
Rassismus: i n Südafrika und i n den USA. 
Der Vatikan repräsentiere die Einheit und 
Universalität der Menschen, so der Aus
schuß, und seine wichtigste Aufgabe sei 
die Vermittlung von Werten. Allerdings 
wurden Informationen über den Kontakt 
m i t anderen christlichen Kirchen, nament
l ich i n Lateinamerika, erbeten. Einige Aus
schußmitglieder kritisierten fehlende Stel
lungnahmen zu den Apartheid-Gesetzen 
über Mischehen, zum Vorwurf schwarzer 
Amerikaner, die katholische Kirche sei ras
sistisch, und schließlich zu religiös mot i 
vierten Sezessionsbestrebungen. 
Auf Grund einer Verfassungsänderung sind 
die aus völkerrechtlichen Verträgen resul
tierenden Verpflichtungen nun Teil des un-
garischen nationalen Rechts. So bestimmt 
die ergänzte Verfassung beispielsweise, daß 
unrechtmäßig Inhaftierte Entschädigung 
verlangen können; sie legt die Unschulds
vermutung sowie den Grundsatz der Öf
fentlichkeit von Gerichtsverfahren fest. 
Ungarn hat das älteste europäischen M i n 
derheitenschutzgesetz; es ist über 120 Jah
re alt. Seine Grundsätze wurden auch i n 
die Verfassung aufgenommen: nationale 
Minderheiten sind gleichberechtigt, haben 
das Recht auf Unterricht i n und Gebrauch 
ihrer Muttersprache sowie das Recht auf 
Bewahrung und Förderung ihrer speziellen 
Kultur. Vor kurzem hat Ungarn die Erklä
rung nach Art.14 der Rassendiskriminie
rungskonvention, m i t der die Individualbe
schwerde zugelassen wird, abgegeben. Be
fremden äußerte der Ausschuß über den 
Beschluß der ungarischen Regierung, di
plomatische und Handelsbeziehungen m i t 
Südafrika aufzunehmen. Der ungarische 
Vertreter erklärte, sein Land bemühe sich 
u m den Dialog m i t Ländern m i t ungari
schen Minderheiten, und Südafrika sei hier 
keine Ausnahme. 
In dem Rechtssystem der Dominikani
schen Republik gibt es keine Bestimmun
gen über Rassendiskriminierung, da, so der 
Vertreter dieses Landes, alle Bürger von 
Verfassungs wegen gleichberechtigt seien. 

Die Bevölkerung sei zu 68 v H gemischter 
Herkunft ( europäisch/schwarzafrikanisch/ 
indisch); 20 v H seien Weiße, l l v H Schwar
ze und l v H Asiaten. Der Ausschuß zeigte 
sich erfreut darüber, daß die Dominikani
sche Republik m i t der Vorlage eines ersten 
Berichts i n den Dialog m i t dem Ausschuß 
eingetreten sei, bat aber u m genauere Be
folgung der Richtlinien, insbesondere u m 
detailliertere demographische Daten. 
Neuseeland bemüht sich u m eine Verbes
serung der Situation der Maori . Besondere 
Bedeutung, so der Vertreter dieses Landes, 
komme der Reorganisation der Behörde für 
Angelegenheiten der Maori zu m i t dem 
Ziel , den Ureinwohnern mehr Selbstbe
stimmung und mehr Mitspracherechte i n 
der neuseeländischen Politik zu geben. Es 
sei ein deutlicher Anstieg der Maori- und 
der polynesischen Bevölkerung festzustel
len, der i m wesentlichen auf die verbesser
ten Lebensverhältnisse zurückzuführen 
sei. Zudem sei der Trend, aus wirtschaftli
chen Gründen nach Australien auszuwan
dern, rückläufig: Auch wenn die angespro
chenen Gruppen i n besonderer Weise von 
Arbeitslosigkeit bedroht seien, habe sich 
die wirtschaftliche Lage Neuseelands ins
gesamt verbessert. 
Der Bericht der Sowjetunion ging auf die 
Entwicklungen nach 1988 ein und schil
derte die Bemühungen, die durch die fort
schreitende Industrialisierung i n ihrer tra
ditionellen Lebensweise bedrohten M i n 
derheiten zu schützen. Nachfragen des 
Ausschusses richteten sich auf die Situa
t ion i n Litauen. Die sowjetische Dele
gation rechtfertigte die gegen Litauen ver
hängten Wirtschaftssanktionen; sie seien 
wegen der einseitigen Unabhängigkeitser
klärung erfolgt. Die Situation der türki
schen Minderheit wurde als schwierig be
zeichnet, doch würden konkrete Maßnah
men zur Verbesserung ihrer Lebenssitua
t ion getroffen. 
In Bjelorußland ist Rassendiskriminierung 
nicht speziell verboten, doch gebe es keine 
derartigen Fälle. Keine Antworten wußten 
die bjelorussischen Vertreter auf Fragen 
nach der Zahl der i n psychiatrischen Kl in i 
ken lebenden Personen oder der das Land 
verlassenden Juden; hier werden Daten 
nachzureichen sein. 
Der Bericht Haitis mußte i n Abwesenheit 
eines Staatenvertreters überprüft werden. 
Die Experten erkannten an, daß Haitis pri 
märes Problem derzeit nicht die Rassen
diskriminierung ist, sondern Unterent
wicklung, A r m u t und schwerwiegende po
litische Probleme. 
Italien sieht sich einem wachsenden Zu
strom von Ausländem gegenüber. Verein
zelt gebe es Manifestationen von Auslän
derfeindlichkeit, doch würden diese Fälle 
sorgfältig untersucht und bestraft. Vor kur
zem seien die Rechte ausländischer Arbeit
nehmer verstärkt worden. Die kurz vor 
dem Abschluß stehende Umsetzung der 
KSZE-Vereinbarung werde die Rechte 
sprachlicher Minderheiten, zum Beispiel 
die der deutschen i n Norditalien, deutlich 
verbessern. 
Bezüglich Kameruns kritisierten die Aus
schußmitglieder eine ungenügende Umset

zung der Konventionsbestimmungen durch 
das Strafgesetzbuch. Nachfragen gab es 
hauptsächlich nach den sozialen, w i r t 
schaftlichen, politischen und kulturellen 
Lebensbedingungen der Pygmäen. 

Abschließend verabschiedete der Ausschuß 
zwei Resolutionen: Den Konventionsstaa
ten wird vorgeschlagen, die Zuordnung von 
Personen zu bestimmten rassischen oder 
ethnischen Gruppen diesen Personen 
selbst zu überlassen (Selbst-Identifikation). 
Außerdem wurden alle Staaten, Organisati
onen und Gruppen dazu aufgerufen, die 
Ausschußmitglieder als unabhängige, un
parteiische Sachverständige zu akzeptieren 
und zu behandeln. In der jüngsten Vergan
genheit war es vorgekommen, daß sich 
Staaten gegen Stellungnahmen, die Exper
ten i m Rahmen ihrer Berichte abgegeben 
hatten, zur Wehr setzten und die Experten 
massiv unter Druck zu setzen versuchten. 

Martina Palm-Risse • 

Anti-Folter-Konvention: 4. und 5.Tagung 
des Expertengremiums - Kritik an China -
Türkei Hilfestellung angeboten - Refor
men auf den Niederländischen Antillen 
(19) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht i n V N II 
1990 S.72f. fort. Text der Konvention: V N 
1/ 1985 S.31ff.) 

Die Konvention gegen Folter und andere 
grausame, unmenschliche oder erniedri
gende Behandlung oder Strafe (kurz: A n t i 
Folter-Konvention) erfreut sich zunehmen
der Akzeptanz: 55 Staaten haben das Über
einkommen mittlerweile ratifiziert, 25 
Staaten haben sich den i n den Art ike ln 21 
und 22 festgeschriebenen Staaten- und In-
dividualbeschwerdeverfahren unterworfen; 
ein weiterer Staat - Großbritannien - hat 
lediglich das Staatenbeschwerdeverfahren 
gemäß Art.21 akzeptiert. So der Stand bei 
Eröffnung der 5.Tagung des Ausschusses 
gegen Folter (CAT) (Zusammensetzung: 
V N 5/1989 S.184). 

4. Tagung 

Vom 23.April bis zum 4.Mai 1990 trat das 
zehnköpfige Expertengremium zu seiner 
4.Tagung i n Genf zusammen. Die Überprü
fung von fünf Erstberichten über die Bemü
hungen der berichtenden Staaten, die 
Verpflichtungen der Anti-Folter-Konven
t ion wirksam umzusetzen, standen auf der 
Tagesordnung. Begonnen wurde m i t der 
Diskussion des detailreichen senegalesi
schen Berichts. In Senegal gibt es kein be
sonderes Verfahren zur Verfolgung von Fol
terdelikten i m Sinne von A r t . l der Konven
tion, vielmehr werden sie als Verstöße ge
gen das Recht auf körperliche Unversehrt
heit strafrechtlich verfolgt und geahndet. 
Eine i m Jahr 1985 begonnene Revision des 
Strafrechts sieht jedoch für die Zukunft ei-
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ne ausdrückliche Nennung des Straftatbe
stands Folter vor. Folterungen, so der sene
galesische Vertreter, kämen am ehesten i n 
Polizeistationen und während der Untersu
chungshaft vor. Daher seien hier strikte 
Kontrollen vorgesehen, unter anderem sei 
der Aufenthaltsort des Inhaftierten be
kanntzugeben, und dieser habe jederzeit 
das Recht auf medizinische Untersuchung. 
Da der Großteil der Bevölkerung dem Is
lam und damit der Scharia anhänge, sei die 
Todesstrafe nicht verboten. Auf Unver
ständnis stieß die K r i t i k eines Ausschuß
mitglieds an der Regelung, Frauen nicht 
während der Schwangerschaft, sondern 
nach der Geburt ihres Kindes zu exekutie
ren: Gerade aus humanitären Gründen 
werde es diesen Frauen erlaubt, ihr Kind 
zur Welt zu bringen, erklärte der Vertreter 
Senegals. 
Zurückgewiesen wurden auch die i n einem 
Bericht von Amnesty International aufge
stellten Behauptungen über Folterungen 
i m südlichen Senegal. Es habe sich u m die 
Aburteilung einer rebellierenden Separati
stengruppe gehandelt; einige der Verurteil
ten seien sogar später begnadigt worden. 
Tunesien hat den Internationalen Pakt 
über bürgerliche und politische Rechte 
1968 und die Anti-Folter-Konvention 1988 
ratifiziert; beide Konventionen sind Teil 
des innerstaatlichen Rechts und gehen ein
fachgesetzlichen Bestimmungen vor. 1987 
sei eine neue Ära der Achtung und des 
Schutzes der Menschenrechte angebro
chen; der Staatssicherheitsgerichtshof sei 
abgeschafft und Polizei und Nationalgarde 
würden zur Achtung der Grundfreiheiten 
angehalten. Amnesty International sei die 
Eröffnung eines Büros i n Tunis gestattet 
worden. 
Auch i n Tunesien haben Inhaftierte das 
Recht, einem Arzt vorgeführt zu werden, 
und Folteropfer können moralische, finan
zielle und medizinische Wiedergutma
chung einfordern. Seit 1987, so der Vertreter 
dieses Landes, habe es sieben Verfolgungen 
wegen Folterdelikten gegeben. 
Der Bericht der Niederlande wurde als bei
spielhafte Dokumentation eines seit lan
gem i n der Achtung der Menschenrechte 
verwurzelten Landes gelobt. So gab es denn 
auch keinen Anlaß für Kr i t ik . Fälle von Fol
terungen habe es seit dem Zweiten Welt
krieg nicht mehr gegeben, und den Bestim
mungen der Konvention werde i m nieder
ländischen Recht i n vollem Umfang Rech
nung getragen. 
Seit November 1988 ist China Mitgl ied der 
Anti-Folter-Konvention, die als Teil des in 
nerstaatlichen Rechts die Gerichte bindet. 
Die chinesischen Gesetze gebieten die 
Achtung der Menschenrechte und demo
kratischen Grundfreiheiten, und Folter ist 
nach den Ausführungen des Vertreters Chi
nas strikt verboten. Vorwürfe westlicher 
Medien und Informationen verschiedener 
nichtstaatlicher Organisationen über Folte
rungen i m Zuge der Unruhen 1989 basier
ten auf bloßen Gerüchten, nicht auf Tatsa
chen. Die damaligen Verhaftungen seien 
wegen einer Bedrohung der Sicherheit Chi
nas und Untergrabung des sozialistischen 
Systems erfolgt. 

Auf Tibet angesprochen, erklärte der Dele
gierte, seit unvordenklichen Zeiten gehöre 
Tibet zu China; 1956 habe es Autonomie 
erlangt und genieße seitdem die Rechte ei
ner autonomen Provinz. Dennoch habe 
1987 eine kleine Minderheit durch die Tö
tung eines Polizisten das chinesische Straf
recht verletzt; die Beschuldigten seien un
ter peinlichster Beachtung der Menschen
rechte behandelt und nicht gefoltert wor
den. Ergänzend fügte er hinzu, das Schla
gen oder andere Mißhandlungen Gefange
ner sei zwischen 1988 und 1989 u m 80 v H 
zurückgegangen - konkrete Zahlen wur
den freilich nicht genannt. Politische Ge
fangene gebe es nicht; die Inhaftierten 
seien entweder gewöhnliche Kriminelle 
oder Konterrevolutionäre m i t dem erklär
ten Ziel , die politische oder soziale Ord
nung des Staates zu bekämpfen. 
Vieles allerdings blieb ungeklärt, beispiels
weise die i n dem Bericht des Sonderbe
richterstatters der Menschenrechtskom
mission erwähnten Fälle von Folterungen. 
Die Ausschußmitglieder monierten die 
mangelnde Konkretheit des chinesischen 
Erstberichts und die oft ausweichenden 
Antworten der Delegation; sie erbaten ei
nen Ergänzungsreport. 
Befriedigung äußerten die Experten ange
sichts der steten Verbesserung der Men
schenrechtssituation und insbesondere der 
Achtung des Folterverbots i n der Ukraine. 
Die richterliche Unabhängigkeit werde ge
währleistet, der Strafvollzug werde huma
nisiert. Die rechtlichen Grundlagen für die 
Zuerkennung einer Wiedergutmachung 
seien seit 1984 entscheidend verbessert 
worden; über 1 000 illegal Verfolgte seien 
entschädigt worden. Auch die berüchtigte 
Praxis der Einweisung i n psychiatrische 
Anstalten gehöre der Vergangenheit an. 
Seit 1988 sind solche Entscheidungen revi
sibel, und die laufende Kontrolle durch ei
nen Rechtsbeistand sei möglich. 

5.Tagung 

Eine weitere zweiwöchige Tagung des CAT 
fand vom 12. bis 22.November 1990 eben
falls i n Genf statt. Erstmalig wurde das auf 
der vorangegangenen Tagung beschlossene 
Verfahren angewandt, jeden Bericht durch 
ein Ausschußmitglied als Berichterstatter 
vorbereiten zu lassen. 
Der Bericht Spaniens rief Bedenken der Ex
perten vor allem bezüglich der innerstaatli
chen Anwendbarkeit der Konvention und 
der Möglichkeit, des Terrorismus verdäch
tigte Personen >incommunicado<, also ohne 
Kontakt zur Außenwelt, zu halten, hervor. 
Insgesamt hatte der CAT den Eindruck, 
daß Spanien seinen Verpflichtungen aus 
der Konvention nachkomme. 
In der Türkei sind Folter oder andere Miß
handlungen zwar von Verfassungs wegen 
verboten und werden strafrechtlich ver
folgt, dennoch sind solche Übergriffe trau
rige Realität. Mißtrauisch reagierten denn 
auch die Experten angesichts des Umstan-
des, daß es i n den 508 Fällen angeblicher 
Folterungen zur Verhaftung von lediglich 
15 Polizisten kam. Auf Berichte von A m 
nesty International über 5 000 politische 

Gefangene angesprochen, erklärte der De
legierte, es sei ein Standardvorwurf dieser 
Organisation, alle Verbrechen gegen den 
Staat als politisch motivierte Verbrechen 
einzuordnen. I m übrigen seien schon über 
2 000 Personen entlassen worden; die ver
bleibenden 3 000 Gefangenen seien wegen 
gewaltsamer terroristischer Delikte verur
teilt worden. 
Die türkische Regierung versuche, durch 
Reformen dem Land seinen Platz unter den 
modernen Nationen zu verschaffen, so das 
Fazit der Experten, doch bleibe noch sehr 
viel zu tun. Hierbei biete der Ausschuß ger
ne seine Hilfe an. 
Da der Bericht Ecuadors äußerst kurz und 
unvollständig war, wurde ein Ergänzungs
bericht für die Tagung i m A p r i l 1991 ange
fordert. 
Der Bericht Griechenlands ließ nach Auf
fassung des CAT das Bemühen der Regie
rung erkennen, alle Institutionen demo
kratisch auszurichten. Insbesondere die 
Definit ion der Folter wurde als noch wei
tergehend als die der Konvention lobend 
hervorgehoben. Ergänzende Informationen 
über Haftbedingungen und das Verfahren 
bei Mißhandlungen durch Amtspersonen 
w i r d Griechenland nachreichen. 
Der Bericht über die Niederländischen An
tillen und Aruba konnte durch mündliche 
Ergänzungen der Delegation vervollstän
digt werden. 1986 wurde Aruba autonom 
und erhielt denselben verfassungsrechtli
chen Status wie das Königreich der Nieder
lande und die Niederländischen Ant i l len . 
Völkerrechtssubjekt - und damit berech
tigt zum Abschluß internationaler Verträge 
- sind allein die Niederlande. Die Verfas
sung der Niederländischen Ant i l l en ent
hält dieselben Grund- und Menschenrech
te wie die der Niederlande, und auch die 
Gesetzgebung, die Verwaltung und das Ge
richtswesen sind nach denselben Prinzi
pien aufgebaut. Die Sicherung der Men
schenrechte fällt sowohl i n die Zuständig
keit der Niederlande wie auch der Nieder
ländischen Anti l len ; letztere haben eine 
autonome Verantwortung für die Verwirk
lichung dieser Rechte. Die Gesetzgebung 
Arubas ist identisch m i t jener der Nieder
ländischen Anti l len, zu denen es bis 1986 
gehörte. Sowohl Aruba als auch die Nieder
ländischen Ant i l len werden i m Zuge der
zeit laufender Reformen auf Anregung des 
CAT spezielle Gesetzesvorschriften über 
Definit ion und Ahndung von Folter verab
schieden. 
Auch Finnland wurde angehalten, eine der 
Konvention entsprechende Definit ion der 
Folter i n sein innerstaatliches Recht aufzu
nehmen. I m übrigen hatten die Ausschuß
mitglieder keine.» Anlaß, an Finnlands 
Achtung der Menschenrechte und insbe
sondere des Folterverbots zu zweifeln. 

A m Ende beider Tagungen stand - hinter 
verschlossenen Türen - die Überprüfung 
von Beschwerden von Einzelpersonen, die 
geltend machen, Opfer von Folterungen ge
worden zu sein. Eine Beschwerde gegen ein 
europäisches Land - 5/1990 (W.J. gegen 
Österreich) - wurde für unzulässig erklärt. 
Darüber hinaus liegen dem Ausschuß In-
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formationen über systematische Folterun
gen i n einem der Vertragsstaaten der Kon
vention vor. 

Maitina Palm-Risse • 

Anti-Apartheid-Konvention: 14. Tagung 
der Dreiergruppe - Vertragsstaaten weiter
hin säumig - Bonn führt DDR-Mitglied
schah nicht fort (20) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht i n V N 4/ 
1990 S.141f. fort. Text des Übereinkom
mens: V N 2/1975 S.57f.) 

M i t Resolution 1990/12 hatte die Men
schenrechtskommission auf ihrer 46.Ta-
gung die Vertragsstaaten des Internationa
len Übereinkommens über die Bekämp
fung und Ahndung des Verbrechens der 
Apartheid erneut dazu aufgerufen, ihren 
Berichtspflichten unter der Konvention 
rechtzeitig nachzukommen und dabei die 
allgemeinen Richtlinien der zur Prüfung 
der Berichte eingesetzten Dreiergruppe zu 
beachten. Dennoch waren nur zwei der zir
ka 180 überfälligen Berichte eingegangen, 
als das Dreiergremium, bestehend aus den 
Vertretern Äthiopiens, Mexikos und der 
Philippinen, vom 21. bis 25.Januar 1991 i n 
Genf zusammentrat, u m die Umsetzung 
der Konvention durch die nationale Ge
setzgebung, Rechtsprechung und Verwal
tung der Staaten zu überprüfen (UN Doc. 
E/CN.4/1991/42 v.25.1.1991). 

I . Bolivien präsentierte seinen Erstbericht 
zwar m i t fünf Jahren Verspätung, doch 
entsprach er zumindest den allgemeinen 
Anforderungen und erhielt deswegen lo
bende Anerkennung durch die Dreiergrup
pe. Auch der Inhalt des Berichts, ergänzt 
durch die Erläuterungen eines Regierungs
vertreters, schien die Experten i m wesent
lichen zufriedenzustellen. 
Die bolivianische Bevölkerung setzt sich 
danach aus mehr als 100 ethnischen Grup
pen zusammen, die zum Teil noch unter 
primit iven Bedingungen leben. Ihnen gilt 
die besondere Aufmerksamkeit der Regie
rung bei ihren Bemühungen, sämtliche Be
völkerungsteile i n das öffentliche Leben zu 
integrieren und damit für jedermann die 
Wahrnehmung seiner Rechte i n gleicher 
Weise zu gewährleisten. Rassendiskrimi
nierung ist von Verfassungs wegen verbo
ten und w i r d strafrechtlich geahndet, so
fern ein A k t des Völkermords vorliegt. Dar
unter versteht das Strafgesetz Handlungen 
wie die Tötung, Verletzung oder Verskla
vung von Personen sowie die Unterbin
dung ihrer Fortpflanzung i n der Absicht, sie 
wegen ihrer Zugehörigkeit zu einer natio
nalen, ethnischen oder religiösen Gruppe 
ganz oder zum Teil auszurotten. Ein beson
ders hohes Strafmaß ist für solche Taten 
vorgesehen, die von Bediensteten der Re
gierung begangen wurden. Bisher ist jedoch 
noch kein Verstoß gegen diese Strafbestim
mung registriert worden. I m übiigen gil t 
die Konvention i n Bolivien seit ihrer Ra
t i f ikat ion als unmittelbar anwendbares 
Recht. 
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Der recht lapidare Zweitbericht Panamas 
wurde ebenfalls von einer Regierungsver
treterin vorgestellt, die ihre Ausführungen 
m i t dem Hinweis einleitete, daß ihr Land 
den Charakter einer Vielvölkergemein
schaft trage und zur Zeit nicht m i t Rassen
konfl ikten konfrontiert sei. Die Verfassung 
stelle m i t einem umfassenden Diskr imi 
nierungsverbot die gleiche Berechtigung 
und Behandlung aller Angehörigen der Be
völkerung durch den Staat sicher. Mittels 
des Strafgesetzes werden zudem rassisti
sche Aktionen Dritter bekämpft: Beteili
gung am Völkermord und ähnliche Taten 
sind danach m i t einer Freiheitsstrafe von 
15 bis 20 Jahren bedroht. 

I I . I m Anschluß an die Berichtsprüfung be
faßte sich die Dreiergruppe noch m i t der 
Tätigkeit transnationaler Unternehmen in 
Südafrika, zu deren Untersuchung sie von 
der Menschenrechtskommission m i t Reso
lut ion 1990/12 vom 23.Februar 1990 aufge
fordert worden war. Zur Vorbereitung die
ser Untersuchung hatte der Generalsekre
tär der Vereinten Nationen auf Ersuchen 
der Menschenrechtskommission die Ver
tragsstaaten eingeladen, ihre Auffassung 
über A r t und Umfang der Verantwortlich
keit von transnationalen Unternehmen für 
das Fortbestehen des Apartheidregimes i n 
Südafrika darzulegen und relevante Infor
mationen betreffend die verschiedenen Er
scheinungsformen der Apartheid zu über
mit te ln . 
M i t Bedauern stellte die Dreiergruppe fest, 
daß lediglich zwei Staaten geantwortet ha
ben. Vor allem durch die Stellungnahme 
Ecuadors wurde das Gremium jedoch er
neut i n seiner schon früher geäußerten An
sicht bestätigt, daß transnationale Unter
nehmen, die i n Südafrika tätig sind, die na
türlichen Ressourcen dieses Landes ebenso 
wie seine billigen Arbeitskräfte ausbeuten, 
das Apartheidregime unterstützen und des
wegen der Beteiligung an dem Verbrechen 
der Apartheid schuldig sind. Ecuador läßt 
daher i n seinem Strafgesetzbuch auch die 
Verfolgung solcher Unternehmen wegen 
Rassendiskriminierung oder deren Unter
stützung zu. Die Ukraine befürwortete 
insbesondere die Aufrechterhaltung der 
Sanktionen gegen Südafrika und stimmte 
damit der schon i n früheren Stellungnah
men von anderen Staaten vertretenen A n 
sicht zu. Dennoch betonte die ukrainische 
Regierung auch die Notwendigkeit von Ver
handlungen, da die akzeptabelste Lösung 
des Problems erfahrungsgemäß darin liege, 
durch einen umfassenden Dialog aller be
teiligten Interessengruppen den zugrunde
liegenden Konfl ikt zu beseitigen. 

I I I . In ihren abschließenden Bemerkungen 
brachte die Dreiergruppe wiederum ihre 
Besorgnis über die mangelnde Berichtsmo
ral der Vertragsstaaten zum Ausdruck und 
stellte dazu fest, daß nach dem Stand vom 
31.Dezember 1990 annähernd 180 Berichte 
überfällig sind und 35 Staaten noch nicht 
einmal ihren ersten Bericht eingereicht ha
ben. Da andererseits die Zahl der i m Laufe 
eines Jahres eingegangenen Berichte stark 
zurückgegangen ist, schlug sie der Men-

Hohe Flüchtlingskommissarin der Vereinten 
Nationen (UNHCR) ist seit dem 1.Januar die 
Japanerin Dr.Sadako Ogata; ihre Tätigkeit in 
Genf nahm sie am 18.Februar auf. Nach dem 
überraschenden Rücktritt von Thorvald Stol
tenberg von diesem Amt wurde sie von der 
45.Generalversammlung auf Vorschlag von 
Generalsekretär Javier Pérez de Cuéllar für 
drei Jahre gewählt. Sadako Ogata, die am 
lô.September 1927 in Tokyo geboren wurde, 
erwarb den Doktorgrad in Politischer Wis
senschaft 1963 an der Universität von Kali
fornien in Berkeley. Sie wurde sowohl als 
Wissenschaftlehn - seit 1980 war sie Profes
sorin am Institut für internationale Bezie
hungen der Sophia-Universität in Tokyo - als 
auch als Diplomatin bekannt. Im diplomati
schen Dienst Japans nahm sie an sechs Or
dentlichen und einer Sondertagung der Ge
neralversammlung der Vereinten Nationen 
teil; von 1982 bis 1985 vertrat sie ihr Land in 
der Menschenrechtskommission. Von dem 
letztgenannten Gremium wurde sie mit der 
Erstellung eines Berichts über die Menschen
rechtslage in Myanmar betraut. 

schenrechtskommission vor, eine Tagung 
der Dreiergruppe nur noch alle zwei Jahre 
anzusetzen. Femer zeigte sie sich darüber 
besorgt, daß 1990 trotz entsprechender Ap
pelle durch die 45. General Versammlung 
der Vereinten Nationen lediglich ein weite
rer Staat (Bahrain) der Konvention beigetre
ten ist und - bedingt durch die Vereinigung 
der beiden deutschen Staaten, die den Weg
fall der DDR-Mitgliedschaft zur Folge hat
te, ohne daß der gesamtdeutsche Staat das 
wenigstens i n dieser Beziehung positive Er
be der DDR übernommen hätte - die Zahl 
der Vertragsstaaten nach wie vor nur bei 88 
liegt. Anschließend wiederholte das Exper
tengremium seine schon i n den vergange
nen Jahren geäußerten Ansichten über eine 
effektive Bekämpfung der Apartheid sowie 
seine Aufforderung an die Vertragsstaaten 
und alle noch nicht dem Übereinkommen 
beigetretenen Staaten, sich aktiv und m i t 
allen verfügbaren M i t t e l n an dem gerech
ten Kampf gegen dieses Verbrechen zu be-
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teiligen, sprach aber auch von den i n Süd
afrika mittlerweile zu verzeichnenden »be
grenzten Fortschritten«. 

Kerstin Jung-Walpert • 

Menschenrechtskommission: 47.Tagung -
Iraks Aggression verurteilt - Vorbereitung 
der Weltkonferenz von 1993 - Tomuschat 
zur Menschenrechtslage in Guatemala -
Einschüchterung von Menschenrechtsakti
visten (21) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht i n V N 4/ 
1990 S.142ff. fort.) 

Weithin i m Zeichen der Golfkrise stand 
die 47.Tagung der Menschenrechtskom
mission, die vom 28.Januar bis zum 8.März 
1991 unter Vorsitz des Peruaners Enrique 
Bemales Ballesteros - der nicht zuletzt 
durch seine Tätigkeit als Sonderberichter
statter zum Söldnerunwesen bekannt wur
de - i n Genf stattfand. In seiner Eröff
nungsansprache erinnerte Jan Martenson, 
Untergeneralsekretär für Menschenrechte 
und Generaldirektor des Genfer Büros der 
Vereinten Nationen, daran, daß er letztes 
Jahr auf die positiven internationalen Ent
wicklungen, auf die erfolgreichen Bemü
hungen u m Kooperation statt Konfron
tation, auf das Streben der Völker nach De
mokratie und Menschenrechten habe ver
weisen können. Ganz anders sei die Situa
t ion jetzt: Die Welt sei Zeuge eines bewaff
neten Konflikts infolge der Besetzung Ku
waits durch irakische Truppen. Arnos Wa-
ko, Sonderberichterstatter für das Problem 
der Himichtungen i m Schnellverfahren, 
richtete den dringenden Appell an die 
Kombattanten beider Seiten, am Geist der 
Genfer Konventionen von 1949 und ihrer 
Protokolle von 1977 festzuhalten. 
Gleich zu Beginn der diesjährigen Tagung 
ging es denn auch u m den Golfkrieg: Nach 
der Annahme der Tagesordnung äußerte 
der irakische Vertreter die Hoffnung, die 
Kommission werde bei der Beurteilung der 
Situation am Golf nicht zweierlei Maß an
wenden. Bislang sei jedenfalls der Appell 
Iraks, den völkerrechtswidrigen Angriff auf 
sein Land zu stoppen, nicht erwähnt wor
den. Der kuwaitische Delegierte erinnerte 
dagegen an die Resolution 45/170 der Ge
neralversammlung, m i t der die Menschen
rechtskommission ausdrücklich zur Unter
suchung der Lage i m besetzten Kuwait auf
gefordert wurde. 

I . Israel wurde auch dieses Jahr wieder er
mahnt, seine seit 1967 andauernde Beset
zung der arabischen Gebiete einschließ
lich Jerusalems unverzüglich zu beenden. 
Die Kommission bekräftigte die Illegalität 
der Ansiedlung israelischer Zivilpersonen 
i n diesen Gebieten; dies verstoße unter an
derem gegen die Vierte Genfer Konvention. 
Angeprangert wurden insbesondere Ag
gressionen des israelischen Militärs gegen 
die Zivilbevölkerung, die Zerstörung von 
Häusern, Kollektivstrafen und Enteignun
gen. 

Wiederum wurde auch die Besetzung der 
syrischen Golanhöhen - gegen den tradi
tionellen Widerstand der USA - verurteilt. 
Angeprangert wurden auch israelische 
Menschenrechtsverletzungen i m Südliba
non. 

I I . Seit 1975 steht das Recht auf Selbstbe
stimmung auf der Tagesordnung der Kom
mission. Das Gremium forderte alle Staa
ten zur Ratifizierung der Söldnerkon
vention auf und dankte dem Sonderbe
richterstatter für seinen informativen Be
richt zu diesem Thema. Bezüglich Afgha
nistans rief die Kommission zur getreuli
chen Umsetzung der i m A p r i l 1988 i n Genf 
geschlossenen Abkommen auf. Wichtig sei 
der zügige Beginn eines innerafghanischen 
Dialogs unter umfassender, demokrati
scher Beteiligung aller Gruppen. Der Re
port des Sonderberichterstatters Felix Er-
macora aus Österreich machte allerdings 
die mangelnde Gesprächsbereitschaft der 
bewaffneten Opposition gegenüber Regie
rungsvertretern deutlich. 
Die Kommission wiederholte ihren Ruf 
nach freien und demokratischen Wahlen i n 
Kambodscha unter UN-Aufsicht, wodurch 
das Volk sein Selbstbestimmungsrecht aus
üben könne. Ein umfassender politischer 
Befriedungsplan sei unverzüglich auszuar
beiten und umzusetzen. I m Hinblick auf 
die Westsaharafrage wurde wiederum be
tont, daß dies eine Entkolonisierungsange-
legenheit sei, die allein durch das Volk i n 
Ausübung seines unveräußerlichen Selbst
bestimmungsrechts zu entscheiden sei. 

I I I . Die Entwicklungen i n Südafrika, ver
bunden m i t den Problemen Apartheid und 
Rassendiskriminierung, nahmen wieder
u m breiten Raum i n den Debatten ein. Die 
Kommission erkannte die positiven Verän
derungen seit 1990 unter Präsident de 
Klerk an, verurteilte aber die immer noch 
andauernden Verletzungen bürgerlicher, 
politischer, wirtschaftlicher, sozialer und 
kultureller Rechte unter dem Apartheidre
gime. 
Die Regierung wurde zur Aufhebung aller 
diskriminierenden Gesetze und zur Eta
blierung eines demokratischen, nichtrassi
stischen Systems unter Beteiligung aller 
Bevölkerungsgruppen aufgefordert. 

IV. Bezugnahmen auf den Golfkrieg zo
gen sich durch die gesamte Diskussion der 
diesjährigen Tagung, so auch i m Rahmen 
der Debatten über die Verwirklichung wirt
schaftlicher, sozialer und kultureller Rech
te. Norwegens Außenminister Stoltenberg 
forderte Irak zum sofortigen Rückzug aus 
Kuwait auf, dies sei der einzige Weg, den 
menschenrechtlichen Anforderungen Ge
nüge zu tun. Irak wies dies als ungerecht 
zurück; verdienten nicht auch die auf Irak 
abgeworfenen 600 000 Tonnen Bomben 
Norwegens Aufmerksamkeit? 
Die Kommission hob allgemein die Bedeu
tung internationaler Kooperation zur Ver
wirkl ichung der wirtschaftlichen, sozialen 
und kulturellen Rechte hervor und forderte 
die Staaten auf, diesem Aspekt besondere 
Aufmerksamkeit zu schenken. 

V. I m Rahmen der Diskussion über die 
Förderung der Menschenrechte erinnerte 
Jan Martenson an den Beschluß der Gene
ralversammlung, 1993 eine Weltkonferenz 
über Menschenrechte zu veranstalten. 
Dies, so hoffe er, werde alle Bemühungen 
i n diesem Bereich konsolidieren und zu
dem neue Anstöße geben. Martenson ist 
von Pérez de Cuéllar bereits zum General
sekretär der Weltkonferenz ernannt wor
den. 
Die deutsche Delegation schlug vor, die 
Konferenz solle sich insbesondere m i t dem 
Zusammenhang von Entwicklung und 
Menschenrechten befassen. Eine solche 
Konferenz - die letzte dieser A r t hat 1968 
stattgefunden — sei zudem eine gute Gele
genheit, sich zu den Menschenrechten zu 
bekennen und die entsprechenden Instru
mente zu ratifizieren. Die Kommission bat 
den Generalsekretär, informelle Treffen der 
Mitgliedstaaten zu arrangieren, u m die 
fünf Mitglieder des Vorbereitungsaus
schusses für die Weltkonferenz zu bestim
men. 
Der ungarische Außenminister hat bereits 
erklärt, sein Land werde gerne die Gastge
berrolle übernehmen. Ein Problem werden 
allerdings die Kosten der Konferenz darstel
len; hier werden die Mitgliedstaaten u m 
außerplanmäßige Zuwendungen gebeten. 
Eine Einladung liegt mittlerweile auch 
vom deutschen Außenminister vor; Berlin 
dürfte bessere Chancen als Budapest ha
ben. 

Ein weiterer Tagesordnungspunkt waren 
die Menschenrechte von Gefangenen. Die 
Ausübung der Meinungsäußerungs-, Ge
wissens- und Religionsfreiheit oder auch 
der Versammlungfreiheit dürfe, so die 
Kommission, kein Grund zur Inhaftierung 
von Personen sein. In einer Resolution be
treffend Folter und andere grausame, un
menschliche oder erniedrigende Behand
lung oder Strafe forderte die Kommission, 
Incommunicado-Haft müsse für unzuläs
sig erklärt oder zumindest eng begrenzt 
werden, da i n solchen Situationen die mei
sten Anschuldigungen wegen Folter erho
ben würden. Auch wurde eine fünfköpfige 
Expertengruppe eingerichtet, die das Phä
nomen willkürlicher Verhaftungen näher 
untersuchen wird . 

VI . Einen Großteil ihrer Zeit widmete die 
Kommission auch dieses Jahr wieder der 
Erörterung von Menschenrechtsverletzun
gen in allen Teilen der Welt. U m ein Jahr 
verlängert wurde das Mandat des Sonder
berichterstatters für Rumänien, Joseph Vo
yante. Aus dessen Bericht gewann die Kom
mission den Eindruck, daß sich die Men
schenrechtssituation i n diesem Land zwar 
bessert, daß aber noch vieles i m argen liegt 
(Verhaftungen ohne Angaben von Gründen, 
Inhaftierung an geheimen Orten, Abhören 
von Telefonen, Verletzungen der Rechte der 
ungarischen Minderheit). Die rumänische 
Regierung wurde aufgefordert, den Schutz 
der Menschenrechte zu verstärken und den 
Bericht Voyames zu beachten. 
Während der Diskussionen erntete auch 
die Sowjetunion scharfe K r i t i k wegen der 
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gewalttätigen Auseinandersetzungen i n L i 
tauen und Lettland. Die sowjetische Regie
rung erklärte, Untersuchungen dieser Vor
fälle hätten begonnen und die Kommission 
werde selbstverständlich über ihre Ergeb
nisse informiert - eine Zusage, die von 
dem Gremium ausdrücklich begrüßt wur
de. 
Albanien wurde zur Freilassung aller poli
tischen Gefangenen aufgefordert. Die 
Kommission betonte, allen Albanern müs
se die Ausübung ihres aktiven und passiven 
Wahlrechts möglich sein; entsprechende 
Maßnahmen seien vor den nächsten Wah
len zu treffen. 
Befriedigt zeigte sich die Kommission über 
das Abhalten demokratischer Wahlen am 
ö.Dezember 1990 und am 20.Januar 1991 i n 
Haiti, die eine verfassungsmäßige Regie
rung ins A m t gebracht hätten. Angesichts 
der zahlreichen Ausbrüche von Gewalt vor 
allem i n ländlichen Gegenden bestehe al
lerdings unverändert Anlaß zu Besorgnis. 
Ein unabhängiger Experte w i r d die Ent
wicklung i n diesem Land weiterhin beob
achten. 
Ermutigendes berichtete Galindo Pohl, 
Sonderberichterstatter für Iran, über die 
Kooperationsbereitschaft der Regierung. So 
drückte die Kommission zwar unmißver
ständlich ihre Besorgnis über die anhalten
den Berichte über Menschenrechtsverlet
zungen i n diesem Land aus, erkannte aber 
die Zusammenarbeit Irans m i t dem Son
derberichterstatter und die Einladung des 
Roten Kreuzes zur Besichtigung von Ge
fangenenlagern an. Iran wurde aufgefor
dert, seine Verpflichtungen aus internatio
nalen Menschenrechtsverträgen einzuhal
ten, insbesondere auch gegenüber Reli
gionsgemeinschaften. 
Hoch schlugen die Wogen i n der Debatte 
über die Lage der Menschenrechte i n Ku
wait unter irakischer Besatzung. Kuwait 
forderte die Bestrafung der irakischen Ver
antwortlichen. Wie andere europäische 
Staaten, die Vereinigten Staaten und die 
übrigen All i ier ten bekannte sich auch die 
stellvertretende französische Außenmini
sterin dazu, das Recht der Kuwaiter auf 
Selbstbestimmung notfalls m i t Waffenge
walt zu verteidigen. Wie nicht anders zu er
warten, verteidigte sich Irak heftig gegen 
diese »Angriffe« und beschuldigte seiner
seits die USA und ihre Verbündeten, sich 
bewußt für den Krieg entschieden zu haben 
und schuldig am Tod Tausender von Men
schen zu sein. Die USA erklärten, Gott 
und die Geschichte würden über das Vorge
hen der All i ier ten gegen ein Regime urtei
len, das Terror und Tragödie über sein eige
nes Volk bringe. Die Kommission verur
teilte die irakische Aggression sowie die 
zahllosen Menschenrechtsverletzungen 
wie Folter, willkürliche Verhaftungen, 
summarische Exekutionen und Verschlep
pungen aufs Schärfste. 
Schier endlos scheint die Liste der Men
schenrechtsverletzungen auch i n Irak 
selbst: Willkürliche und summarische 
Hinrichtungen, willkürliche Verhaftungen 
politischer und religiöser Gegner, Folterun
gen, Verschwindenlassen von Personen, 
Massendeportationen eigener Staatsange-

Den britischen Richter Sir Robert Yewdall 
Jennings hat der Internationale Gerichtshof 
im Haag im Februar zu seinem Präsidenten 
gewählt; Präsident Jennings und der gleich
zeitig gewählte Vizepräsident Shigeru Oda 
aus Japan werden bis Ende 1994 im Amt sein. 
Jennings, der am 19.Oktober 1913 geboren 
wurde, studierte in Cambridge und Harvard. 
Als Jurist war er in der wissenschaftlichen 
Lehre wie in der Praxis tätig; er ist Ehrendok
tor der Universität Hull und der Universität 
des Saarlandes. Dem Internationalen Ge
richtshofgehört er seit 1982 an. 

höriger sind i n diesem Land an der Tages
ordnung. 
Wenig positiv stellte sich auch die Situa
t ion i n El Salvador dar. Politisch motivier
te Menschenrechtsverletzungen, summari
sche Hinrichtungen und Entführungen 
überfordern eine unzureichend organisierte 
Justiz. Die Ineffizienz der Gerichte wurde 
beispielsweise deutlich bei der Verfolgung 
der Mörder des Rektors der Zentralameri
kanischen Universität und anderer Univer
sitätsangehöriger i m Jahre 1989: Nicht zu
letzt die mangelnde Kooperationsbereit
schaft des Militärs hatte eine Aufklärung 
dieser Verbrechen und die Bestrafung der 
Schuldigen verhindert. Die Kommission 
drängte El Salvadors Regierung und die 
FMLN, ihren Dialog fortzusetzen und die 
humanitären Regelungen i n internen Kon
f l ikten strikt anzuwenden. El Salvadors 
Vertreter kritisierten die Forderungen der 
FMLN, einen gleichberechtigten souverä
nen Status wie die Regierung i n den Ver
handlungen zu erhalten; dies würde das 
Rechtssystem des Landes gefährden, denn 
es könne nur eine Regierung existieren. 
Anerkennend äußerte sich die Kommis
sion über die Zusammenarbeit Kubas m i t 
dem Generalsekretär, der ersucht wurde, 
einen Sonderberichterstatter einzusetzen, 
u m direkte Kontakte m i t der Regierung 
dieses Landes zu etablieren. Er soll der 

Menschenrechtskommission zu ihrer 
nächsten Tagung einen Bericht vorlegen. 
Allerdings ging es auch diesmal nicht ohne 
die schon traditionelle Genfer amerika
nisch-kubanische Kontroverse ab. 

VI I . Über die Situation i n Guatemala be
richtete Christian Tomuschat aus 
Deutschland als unabhängiger Experte. I m 
vergangenen Jahr habe es eine erschrecken
de Anzahl politisch motivierter Verbrechen 
i n diesem Land gegeben, die zumeist nach 
folgendem Muster abliefen: Personen wür
den zunächst verschleppt und später tot 
und m i t deutlichen Foltermalen aufgefun
den. Solche Verschleppungen und summa
rische Hinrichtungen gingen auf das Konto 
paramilitärischer Einheiten. Tomuschat 
betonte, die Menschenrechte müßten i n 
der Bevölkerung Guatemalas fest verankert 
werden; demokratische Strukturen allein 
würden hierzu nicht ausreichen. Hilfelei
stungen durch die U N komme eine große 
Bedeutung zu, daher dürften sie keinesfalls 
eingestellt werden unter dem Eindruck, sie 
fruchteten nichts. 
Der stellvertretende Außenminister Gua
temalas erklärte i n der folgenden Debatte, 
die neugewählte Regierung unter Serrano 
Elias bekenne sich zum Schutz der Men
schenrechte und wolle m i t der Kommis
sion eng zusammenarbeiten. A n positiven 
Entwicklungen nannte er etwa die Einrich
tung einer den Präsidenten i n Sachen Men
schenrechte beratenden Kommission, die 
Unabhängigkeit der Gerichte und die Eta
blierung eines Rates für Menschenrechte. 
Die Kommission lobte den Bericht und die 
Kooperationsbereitschaft Guatemalas, äu
ßerte sich aber sehr besorgt über die berich
teten Menschenrechtsverletzungen, die zu 
einer Atmosphäre der Einschüchterung 
und Verunsicherung führten. Der General
sekretär wurde ersucht, das Mandat des Ex
perten u m ein weiteres Jahr zu verlän
gern. 

VII I . Verschiedentlich kritisiert wurde 
das ständig wachsende Arbeitsprogramm 
der Unterkommission zur Verhütung von 
Diskriminierung und für Minderheiten
schutz, ohne allerdings den Wert der Arbeit 
dieses Gremiums an sich anzuzweifeln. 
Der Vertreter Bangladeschs sprach für eini
ge Kommissionsmitglieder, als er erklärte, 
dieses Unterorgan der Menschenrechts
kommission führe zu viele Studien durch, 
die sich zum Teil auch m i t den Untersu
chungen anderer UN-Gremien überlapp
ten. Die USA rügten, die Unterkommissi
on befasse sich oft m i t marginalen Fragen 
und auch m i t Ländern, deren Menschen
rechtssituation ohnehin schon auf der Ta
gesordnung der Menschenrechtskommis
sion stehe. Auch Deutschland regte eine 
stärkere Konzentration auf wichtige The
men an, nicht zuletzt aus Kostengründen. 
Außer m i t weiteren Themen wie Geisel
nahmen, Minderheitenrechten oder Rech
ten der Ureinwohner befaßte sich die Kom
mission auch m i t dem Umweltschutz. Sie 
betonte das Recht eines jeden, i n einer ge
sunden Umwelt zu leben, und unterstützte 
die Entscheidung der Unterkommission, 
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eine Studie über Menschenrechte und Um
welt anzufertigen. Sie begrüßte die Verab
schiedung der Bamako-Konvention über 
das Verbot, gefährliche Abfälle nach Afrika 
zu verbringen, und regte eine enge Zusam
menarbeit zwischen dem UNEP und der 
Organisation der Afrikanischen Einheit 
über die Kontrolle des internationalen Ver
kehrs m i t Abfällen an. Der Westen, auch 
Deutschland, enthielt sich der Stimme. 

IX. Anscheinend häufen sich Informatio
nen über Repressalien und Einschüchte
rungsversuche gegenüber Zeugen oder Op
fern von Menschenrechtsverletzungen oder 
UN-Vertretern. Schon auf ihrer letzten Ta
gung hatte die Kommission m i t Resolution 
1990/76 alle m i t Menschenrechtsfragen be
faßten UN-Gremien zur Mit te i lung ent
sprechender Versuche aufgefordert. Ein der
artiger Bericht wurde wohl angefertigt, 
wurde den Mitgliedern der Kommission 
auf ihrer diesjährigen Tagung jedoch nicht 
zur Verfügung gestellt, wie Großbritannien 
verständlicherweise bemängelte. Der Ver
treter der Amerikanischen Juristenvereini
gung bestätigte, daß zahlreiche Zeugen von 
Menschenrechtsverletzungen ihrerseits 
Opfer von Repressalien, Haft, Folter oder 
gar Tod würden. Als einziger nannte er ein 
konkretes Beispiel, nämlich den Mord an 
dem iranischen Menschenrechtsaktivisten 
Radjavi i n der Schweiz. Der m i t dem Fall 
betraute Richter habe die Beteiligung irani
scher Beamter behauptet, was vom Justiz
ministerium allerdings dementiert worden 
sei. Die Menschenrechtskommission 
n i m m t diese Mitteilungen offensichtlich 
sehr ernst. Sie forderte alle m i t Menschen
rechten befaßten UN-Gremien zur M i t h i l 
fe angesichts solcher Bedrohungen auf und 
bat u m die Auflistung aller entsprechenden 
Einschüchterungen i n den jeweiligen Be
richten. Sie ersuchte den Generalsekretär 
u m die Anfertigung eines Berichts unter 
Auswertung aller verfügbaren Quellen. 

X. Wie jedes Jahr befaßte sich die Kom
mission auf Grund der Vorarbeit ihrer Un
terkommission m i t vertraulichen Mittei
lungen unter dem >1503- Verfahren«, dieses 
M a l Myanmar, Somalia, Tschad und Zaire 
betreffend. Die Menschenrechtssituation 
i n letztgenanntem Staat w i r d nicht länger 
Gegenstand dieses vertraulichen Verfah
rens sein. 

Martina Palm-Risse • 

Entkolonisierung und Treuhandfragen 

Westsahara: Neuer Anlauf zur Konfliktbei
legung durch die Vereinten Nationen -
Friedensplan angenommen, Mittel für MI-
NURSO bewilligt - Waffenstillstand im 
September. Referendum im Januar? (22) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in V N 1/ 
1990 S.32 fort.) 

Das dominierende Thema Golfkrise über
schattete seit Mitte 1990 die Bemühungen 

des Generalsekretärs Javier Pérez de Cuél-
lar, die Lösung des Westsaharaproblems 
voranzubringen. A m 19.Januar 1990 war 
der Schweizer Johannes Manz zum neuen 
UN-Sonderbeauftragten für die Westsahara 
ernannt worden. Vom 5. bis 7.Juni 1990 
führte er Beratungen m i t sahrauischen No-
tabeln aus den Flüchtlingslagern und den 
besetzten Gebieten durch, u m Fragen der 
Durchführbarkeit eines Referendums zu 
klären. Z u m gleichen Zweck bereiste vom 
30.Juli bis 12.August 1990 eine Technische 
Kommission der U N m i t 34 Experten für 
die Bereiche Sicherheit, Zivilverwaltung, 
Zensus und Logistik die Konfliktregion so
wie Marokko, Algerien und Mauretanien. 
I m Juni 1990 hatte der UN-Generalsekretär 
dem Sicherheitsrat einen Bericht zur Lage 
und zur Friedensplanung vorgelegt ( U N 
Doc. S/21360), der am 27.Juni 1990 vom Si
cherheitsrat einstimmig durch Resolution 
658 (Text: V N 1/1991 S.32f.) und am 20.No- 
vember 1990 auf der 45.Tagung der Gene
ralversammlung m i t ihrer Entschließung 
45/21 ohne förmliche Abstimmung gebil
ligt wurde. Der Wunsch nach zusätzlichen 
Informationen des UN-Sicherheitsrats und 
die Vordringlichkeit des Geschehens am 
Golf verzögerten die rasche Umsetzung der 
Resolution. Zwischenzeitlich gelang es 
dem UN-Generalsekretär, zwei strittige 
Punkte auszuräumen: 
• In der Frage der Kosten einer UN-Miss i 
on für die Westsahara wurde der Voran
schlag von ursprünglich 300 auf 200 M i l l 
US-Dollar verringert. Die dem U N H C R 
übertragene Repatriierung der sahraui
schen Flüchtlinge wird zusätzlich etwa 34 
M i l l Dollar erfordern. 
• Die Zahl der vor und während des Refe
rendums i m Konfliktraum verbleibenden 
marokkanischen Truppen wurde auf 
65 000 festgelegt - ein Dr i t te l statt nur ein 
Fünftel der marokkanischen Besatzungsar
mee. 
Der abschließende Bericht des UN-Gene
ralsekretärs zum Westsahara-Friedensplan 
(S/22464 m i t Corr.l) wurde am 29.April 
1991 vom UN-Sicherheitsrat durch Resolu
t ion 690 (Text: S.155 dieser Ausgabe) ein
st immig angenommen. A m 17.Mai 1991 
bewilligte die Generalversammlung durch 
Resolution 45/266 die zur Umsetzung des 
Friedensplans erforderlichen Finanzmittel 
i n Höhe von zunächst 140 M i l l Dollar. 
Der UN-Friedensplan regelt Vorbereitung 
und Durchführung des Referendums nach 
folgenden Leitlinien: Während der 16 Wo
chen nach Bewilligung der Haushaltsmit
tel durch die Generalversammlung begin
nenden Übergangszeit vom Inkrafttreten 
des Waffenstillstands bis zum Vollzug der 
Ergebnisse des für etwa Ende Januar 1992 
vorgesehenen Referendums soll eine U N -
Mission die Kontrolle des Abstimmungsge
biets übernehmen. Sie w i r d aus einem m i 
litärischen (1700 Mann), einem admini
strativen (900 Zivilbeauftragte) und einem 
polizeilichen (300 Polizisten) Kontingent 
bestehen und wird die Bezeichnung M I -
NURSO erhalten (Misiön de las Naciones 
Unidas para el Referendum del Sahara 
Occidental). Ihre Leitung liegt i n Händen 
des UN-Sonderbeauftragten. Der Frie

densplan behandelt femer die Modalitäten 
des Waffenstillstands und enthält Durch
führungsbestimmungen für das Referen
dum, bei dem zwischen der Integration i n 
den marokkanischen Staat oder der Unab
hängigkeit frei zu wählen ist. Noch vor Be
ginn der Abstimmungskampagne sollen 
zwei wichtige Voraussetzungen geregelt 
werden: die Rückkehr der Gefangenen und 
politischen Häftlinge sowie die Rückkehr 
derjenigen sahrauischen Flüchtlinge, die 
nach dem Urte i l einer UN-Identifizie
rungskommission am Referendum teilneh
men dürfen. Für die Stimmberechtigung 
soll die 1974 von den spanischen Behörden 
organisierte Volkszählung zugrunde gelegt 
werden. Auf ausdrücklichen Wunsch Ma
rokkos wurde eingeräumt, daß auch nicht 
i m Zensus erfaßte Personen das Stimm
recht beantragen können. 
Die Vorarbeiten des UN-Generalsekretärs 
erreichten damit die entscheidende 
Schlußphase. Die erfolgreiche Umsetzung 
des Friedensplans hängt von der Koopera
tionswill igkeit der Konfliktparteien ab. 
Von Seiten der POLISARIO-Front, die den 
Verzicht auf größere Militäroperationen 
über den 31.Juli 1990 hinaus unbefristet 
verlängert hatte, ist i m Prinzip volle Zu
stimmung erteilt worden. Lediglich wurde 
am 30.Oktober 1990 von einem POLISA-
RIO-Vertreter vor dem Entkolonisierungs
ausschuß der U N Klage geführt, daß die 
Zahl der i m Abstimmungsgebiet befindli
chen Marokkaner auf derzeit mehr als 
350 000 angewachsen sei (einschließlich 
der Soldaten), während die Zahl der Sah-
rauis durch Verschleppung von jugendli
chen Abstimmungsberechtigten auf ver
mut l i ch 63 000 dezimiert wurde. Von ma
rokkanischer Seite wurden hingegen teils 
alte, teils neue Vorbehalte geltend ge
macht. Sie betrafen vor allem die Frage der 
Wählerlisten, der UN-Aufsicht über die 
marokkanische Verwaltung sowie das 
Problem der >Neutralisierung< der marok
kanischen Streitkräfte während der Über
gangszeit. Marokko verweigert nach wie 
vor den Dialog m i t der POLISARIO-Front, 
während bei den politischen Parteien, auch 
bei der marokkanischen Opposition, die 
Ansicht propagiert wird, es könne die vor
gesehene Abstimmung nur als Bestätigung 
der herrschenden Verhältnisse, keineswegs 
aber als A k t freier Selbstbestimmung ak
zeptiert werden. In Algerien hat der U N -
Friedensplan offizielle Zustimmung erhal
ten und wurde von allen politischen Par
teien positiv aufgenommen. Pressegerüch
te, der marokkanische König und der alge
rische Staatspräsident würden durch Ge
heimabsprachen während ihres Zusam
mentreffens vom 27. bis 29.Mai 1991 i n 
Oran den UN-Friedensplan unterlaufen, 
fanden keine Bestätigung. Solche Verdäch
tigungen sind aber kennzeichnend für das 
noch immer vorherrschende Mißtrauen al
ler Konfliktbeteiligten. Durch Vermittlung 
des UN-Sonderbeauftragten Johannes 
Manz verständigten sich die Konfliktpar
teien am 29. Juni auf eine beiderseitige 
Waffenruhe ab dem 6. September 1991. 
Sollten sich i n der Westsaharafrage die auf 
Kooperation und Konsens gestimmten 
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Kräfte i n Marokko und Algerien nicht 
durchsetzen können, so stünde die i m Fe
bruar 1989 geschaffene »Union des Arabi
schen Maghreb- vor einer ernsten Bela
stungsprobe. 

Joachim Tzschaschel • 

Rechtsfragen 

Internationales Handelsrecht: Konvention 
über die Haftung der Betreiber von Güter
umschlagstellen verabschiedet - Vorarbeit 
der U N C I T R A L (23) 

(Dieser Beitrag knüpft an den Bericht i n 
V N 5/1989 S.182 an.) 

I . Nach einer dreiwöchigen Konferenz i n 
Wien unterzeichneten am 19.April 1991 
drei der 48 Teilnehmerstaaten (Mexiko, die 
Philippinen und Spanien) die Konvention 
der Vereinten Nationen über die Haftung 
der Betreiber von Güterumschlagstellen 
im internationalen Handel, die zwei Tage 
zuvor m i t 31 Ja-Stimmen bei keiner Gegen
stimme und 7 Enthaltungen verabschiedet 
worden war. Ferner unterzeichneten 37 
Staaten die vorher m i t 36 Ja-Stimmen ohne 
Gegenstimmen und Enthaltungen ange
nommene Schlußakte der Konferenz. 
Die UN-Konferenz über die Haftung der 
Betreiber von Güterumschlagstellen i m 
internationalen Handel war auf Empfeh
lung der Kommission der Vereinten Natio
nen für internationales Handelsrecht (UN
CITRAL) am 4.Dezember 1989 von der 
44.UN-Generalversammlung einberufen 
worden, u m über den von der UNCITRAL 
seit 1983 erarbeiteten Konventionsentwurf 
abschließend zu beraten (Resolution 44/ 
33). Grund für dieses Verfahren war der 
Umstand, daß auf der 22.Tagung der UNCI
TRAL über diverse Einzelheiten des Ent
wurfs keine Einigkeit erzielt werden konn
te. Entsprechend kontrovers gestaltete sich 
daher auch die Diskussion über die Endfas
sung des Übereinkommens auf der Wiener 
Konferenz. 

I I . Die 25 A r t i k e l umfassende Konvention 
( U N Doc. A/CONF.152/13) regelt i n erster 
Linie die Haftung für den Verlust oder die 
Beschädigung von internationalen Trans
portgütern während der Aufbewahrung i n 
Güterumschlagstellen und bei Verzögerun
gen ihrer Übergabe durch die Betreiber sol
cher Stellen. Damit soll eine praktisch be
deutsame Haftungslücke geschlossen wer
den, die dadurch besteht, daß andere inter
nationale Transportkonventionen nur die 
Haftung von Beförderungsunternehmen re
geln und Störungen i m Bereich der Güter
umschlagstellen nicht erfassen, obgleich 
diese die statistisch häufigsten Schadens-
Ursachen darstellen. 
Nach Art .2 findet das Übereinkommen auf 
alle transportbezogenen Leistungen A n 
wendung, die international beförderte Gü
ter betreffen, sofern sie von einem Frachtla
gerhausunternehmen erbracht weiden, das 
entweder sein Geschäft i n einem Vertrags
staat hat oder zur Durchführung der i n Fra

ge stehenden Leistungen dort tätig wird, 
oder wenn nach den Regeln des internatio
nalen Privatrechts i m konkreten Fall das 
Recht eines der Vertragsstaaten einschlägig 
ist. Die Haftung des Unternehmens er
streckt sich gemäß Art.3 der Konvention 
über den gesamten Zeitraum zwischen 
dem Empfang und der Auslieferung der Wa
ren. U m den Nachweis zu erleichtem, ob 
und i n welchem Umfang ein Schaden wäh
rend dieser Aufbewahrungszeit eingetreten 
ist, sieht Art .4 eine Regelung vor, nach der 
bei der Entgegennahme der Güter be
stimmte Dokumente ausgestellt werden, 
die auch über den Zustand der Ware Aus
kunft geben. Unterbleibt diese Maßnahme, 
so tr i f f t den Betreiber der Güterumschlag
stelle die Beweislast dafür, daß der Schaden 
nicht i n seinem Gefahrenbereich verur
sacht wurde (Beweislastumkehr). 
Gemäß Art.5 des Übereinkommens führen 
der Verlust, die Beschädigung oder die Ver
zögerung der Übergabe von Gütern ohne 
weiteres bereits zur Haftung des Unterneh
mers, dem jedoch die Möglichkeit bleibt, 
sich durch den Nachweis zu entlasten, daß 
er sowie seine Angestellten und Beauftrag
ten alle erforderlichen Maßnahmen getrof
fen haben, u m den Eintri t t solcher Störun
gen zu verhindern. Diese an den Bedürfnis
sen der Praxis sowie an modernen Rechts
auffassungen ausgerichtete Haftungssyste
matik soll einen effektiven Schutz der Ei
gentümer während der Zwischenlagerung 
ihrer Güter gewährleisten und durch ihre 
einheitliche Geltung i n möglichst vielen 
Staaten auch den Regreß anderer Unter
nehmer wie Spediteure und Frachtbeförde
rer erleichtern. 
Vorteile bietet die Konvention aber auch 

Irak-Kuwait 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 29.April 1991 (UN-Dok. S/22548) 

Im Anschluß an Konsultationen mit den 
Mitgliedern des Sicherheitsrats gab der Rats
präsident i m Namen des Rates auf dessen 
2985.Sitzung am 29.April 1991 i m Zusam
menhang mit der Behandlung des Punktes 
•Die Situation zwischen Irak und Kuwait' 
durch den Rat die folgende Erklärung ab: 

»Die Mitglieder des Sicherheitsrats haben das 
vom 22.März 1991 datierte und an den Präsi
denten des Sicherheitsrats gerichtete Memo
randum (S/22382) der 21 Staaten geprüft, die 
sich angesichts der besonderen wirtschaftli
chen Probleme, vor die sie die Durchführung 
der gemäß Ratsresolution 661(1990) gegen 
Irak und Kuwait verhängten Sanktionen ge
stellt hat, auf Artikel 50 der Charta der Ver
einten Nationen berufen haben. 
Die Mitglieder des Sicherheitsrats haben den 

für die Betreiber von Güterumschlagstel
len. So schreibt Art .6 bestimmte, i n Son
derziehungsrechten des IMF ausgedrückte 
(Art.16) Beschränkungen der Schadenser
satzhöhe fest. Diese gelten nach Art . 7 zu
dem für solche Ansprüche, die wegen des 
Verlustes, der Beschädigung oder der Ver
spätung auf Grund anderer Rechtsgrundla
gen geltend gemacht werden. Die Haf
tungsbeschränkung kommt dem Unter
nehmer indes nicht zugute, wenn er oder 
seine Angestellten beziehungsweise Beauf
tragten den Schaden vorsätzlich oder grob 
fahrlässig herbeigeführt haben (Art.8). Ge
schützt ist der Betreiber von Güterum
schlagstellen gemäß Art .9 femer bei der 
Einlagerung von gefährlichen Gütern, die 
nicht i n Übereinstimmung m i t den maßge
benden nationalen Bestimmungen als sol
che deklariert oder verpackt wurden. H i n 
zu kommen ein Zurückbehaltungsrecht 
des Unternehmers wegen ausstehender La
gerkosten (Art.10) und eine einheitliche 
Verjährungsfrist von zwei Jahren (Art.12). 
Dem modernen Haftungssystem i n dieser 
Konvention entspricht schließlich die Be
rücksichtigung neuerer Kommunikations
techniken i n Art .4 Abs.3 des Übereinkom
mens. 

Nach Art . 18 w i r d die Konvention bis zum 
30.April 1992 am Sitz der Vereinten Natio
nen i n New York zur Unterzeichnung auf
liegen. Vorbehalte sind unzulässig (Art.21). 
Ein Jahr nach der Hinterlegung der fünften 
Ratifikations- beziehungsweise Beitrittsur
kunde w i r d das Übereinkommen gemäß 
Art.22 i n Kraft treten. 

Kerstin Jung-Walpert • 

mündlichen Bericht des Generalsekretärs 
vom l l .Apr i l 1991 zur Kenntnis genommen, 
in dem er den Appell der 21 Staaten, die sich 
auf Artikel 50 berufen haben, unterstützt hat. 
Außerdem unterrichtete der Generalsekretär 
den Rat am 26.April 1991 über die Schlußfol
gerungen des Verwaltungsausschusses für 
Koordinierung (ACC) auf seiner gerade in Pa
ris abgehaltenen Tagung, auf der die Mitglie
der des ACC übereinkamen, ihre Bemühun
gen zur wirksamen Reaktion auf den Bedarf 
der von der Durchführung der Resolution 661 
am meisten betroffenen Länder energisch 
fortzusetzen. Der Generalsekretär wird die 
Aktivitäten der Organisationen des Systems 
der Vereinten Nationen im Rahmen dieser 
Unterstützung über den ACC koordinieren. 
Die Mitglieder des Sicherheitsrats haben die 
Antworten einer Reihe von Staaten zur 
Kenntnis genommen (Belgien, Dänemark, 
Deutschland, Frankreich, Griechenland, Ir
land, Italien, Japan, Liechtenstein, Luxem
burg, Luxemburg i m Namen der Europäischen 
Gemeinschaft und ihrer 12 Mitgliedstaaten, 

Dokumente der Vereinten Nationen 
Irak-Kuwait, Liberia, Nahost, Westsahara, Angola, Rotes Kreuz 
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Neuseeland, die Niederlande, Norwegen, 
Österreich, Portugal, die Schweiz, Spanien, 
die UdSSR, das Vereinigte Königreich und die 
Vereinigten Staaten), die genaue Angaben 
über ihre Unterstützung für verschiedene be
troffene Länder vorgelegt haben; sie haben au
ßerdem die Antworten leitender Persönlich
keiten der internationalen Finanzinstitutio
nen zur Kenntnis genommen, darunter die 
des Präsidenten der Weltbank und des Ge
schäftsführenden Direktors des IMF. Sie bit
ten die anderen Mitgliedstaaten und die inter
nationalen Finanzinstitutionen und Organi
sationen, den Generalsekrektär so bald wie 
möglich über ihre Maßnahmen zugunsten der 
Staaten zu unterrichten, die sich auf Artikel 
50 berufen haben. 
Die Mitglieder des Sicherheitsrats richten ei
nen feierlichen Appell an die Staaten, die 
internationalen Finanzinstitutionen und die 
Organe der Vereinten Nationen, rasch und po
sitiv auf die Empfehlungen des Sicherheits
ratsausschusses gemäß Resolution 661 zu 
reagieren, wonach den Ländern, die sich 
durch die Anwendung der mit Resolution 661 
verhängten Maßnahmen vor besondere wirt
schaftliche Probleme gestellt sehen und die 
sich auf Artikel 50 berufen haben, Unterstüt
zung gewährt werden soll. 
Die Mitglieder des Sicherheitsrats stellen 
fest, daß das Verfahren nach Artikel 50 der 
Charta in Kraft bleibt.« 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Modalitä
ten der Haftung Iraks für alle auf Grund 
der Invasion entstandenen Schäden in be
zug auf Kuwait und dritte Staaten. - Reso
lution 692(1991) vom 20.Mai 1991 

Der Sicherheitsrat, 

- unter Hinweis auf seine Resolutionen 
674(1990) vom 29.0ktober 1990, 686 (1991) 
vom 2.März 1991 und 687(1991) vom 3. 
April 1991 betreffend die Haftung Iraks, 
unbeschadet seiner vor dem 2.August 1990 
entstandenen Schulden und Verpflichtun
gen, für alle unmittelbaren Verluste, Schä
den, einschließlich Umweltschäden und 
der Erschöpfung der natürlichen Ressour
cen, oder sonstige Beeinträchtigungen, die 
fremden Regierungen, Staatsangehörigen 
und Unternehmen als Folge der unrecht
mäßigen Invasion und Besetzung Kuwaits 
durch Irak entstanden sind, 

- Kenntnis nehmend von dem gemäß Ziffer 
19 der Resolution 687(1991) vorgelegten 
Bericht des Generalsekretärs vom 2.Mai 
1991 (S/22559), 

- tätig werdend nach Kapitel VII der Charta 
der Vereinten Nationen, 

1. dankt dem Generalsekretär für seinen Be
richt vom 2.Mai 1991; 

2. begrüßt die Tatsache, daß der Generalse
kretär nunmehr die entsprechenden, auf 
Grund von Ziffer 19 der Resolution 687 
(1991) notwendigen Konsultationen auf
nehmen wird, damit er dem Sicherheitsrat 
zur möglichst baldigen Beschlußfassung 
die Höchstgrenze des Beitrags Iraks zu 
dem Bonds empfehlen kann; 

3. beschließt, in Übereinstimmung mit 
Abschnitt I des Berichts des Generalse
kretärs den Fonds und die Kommission 
einzurichten, die in Ziffer 18 der Resolu

tion 687(1991) genannt werden, und be
schließt, daß der Verwaltungsrat seinen 
Sitz i m Genfer Büro der Vereinten Natio
nen haben wird und daß der Verwaltungs
rat entscheiden kann, ob bestimmte Tä
tigkeiten der Kommission an einem an
deren Ort wahrgenommen werden soll
ten,-

4. ersucht den Generalsekretär, in Abspra
che mit den Mitgliedern des Verwal
tungsrats die zur Durchführung der Zif
fern 2 und 3 erforderlichen Maßnahmen 
zu treffen; 

5. weist den Verwaltungsrat an, unter Be
rücksichtigung der Empfehlungen in 
Abschnitt I I des Berichts des Generalse
kretärs die Bestimmungen von Abschnitt 
E der Resolution 687(1991) zügig auszu
führen; 

6. beschließt, daß die irakische Beitrags
pflicht in der vom Verwaltungsrat festzu
legenden Weise für das gesamte irakische 
Erdöl und alle irakischen Erdölprodukte, 
die nach dem 3.April 1991 aus Irak ausge
führt wurden beziehungsweise werden, 
sowie für das Erdöl und die Erdölproduk
te gilt, welche davor ausgeführt, jedoch 
als direkte Folge der in der Resolution 
661(1990) des Sicherheitsrats verhängten 
Verbote nicht ausgeliefert oder bezahlt 
wurden; 

7. ersucht den Verwaltungsrat, so bald wie 
möglich über die Maßnahmen Bericht zu 
erstatten, die er i m Hinblick auf die Ver
fahren zur Bestimmung der angemesse
nen Höhe des Beitrags Iraks zum Fonds 
und die Vorkehrungen zur Sicherstellung 
der Zahlungen an den Fonds getroffen 
hat, damit der Sicherheitsrat in Überein
stimmung mit Ziffer 22 der Resolution 
687(1991) seine Zustimmung geben 
kann; 

8. ersucht alle Staaten und internationalen 
Organisationen, mit dem Verwaltungsrat 
bei der Durchführung seiner gemäß Zif
fer 5 dieser Resolution gefaßten Be
schlüsse zusammenzuarbeiten, und er
sucht außerdem den Verwaltungsrat, den 
Sicherheitsrat in dieser Angelegenheit 
unterrichtet zu halten; 

9. beschließt, daß der Sicherheitsrat, falls 
ihm der Verwaltungsrat die Nichtbefol-
gung gemäß Ziffer 5 gefaßter Beschlüsse 
des Verwaltungsrats durch Irak notifi
ziert, beabsichtigt, das Verbot der Einfuhr 
von Erdöl und Erdölprodukten irakischen 
Ursprungs und diesbezüglicher Finanz
transaktionen beizubehalten beziehungs
weise Maßnahmen zu seiner erneuten 
Verhängung zu treffen,-

10. beschließt außerdem, daß er mit dieser 
Angelegenheit befaßt bleiben und der 
Verwaltungsrat dem Generalsekretär und 
dem Sicherheitsrat regelmäßig Bericht 
erstatten wird. 

Abstimmungsergebnis: +14; -0 ; = 1 : Kuba. 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Befugnis
se der Sonderkommission und der IAEA 
gemäß Resolution 687(1991). - Resolu
tion 699(1991) vom 17. Juni 1991 

Der Sicherheitsrat, 

- unter Hinweis auf seine Resolution 
687(1991), 

- Kenntnis nehmend von dem gemäß Zif
fer 9 Buchstabe b der Resolution 687(1991) 
vorgelegten Bericht des Generalsekretärs 
vom 17.Mai 1991 (S/22614), 

- sowie Kenntnis nehmend von der Mittei
lung des Generalsekretärs vom 17.Mai 
1991 (S/22615), mit der das nach Ziffer 13 
der Resolution an diesen gerichtete Schrei
ben des Generaldirektors der Internationa
len Atomenergie-Organisation (IAEA) dem 
Rat übermittelt worden ist, 

- tätig werdend nach Kapitel VII der Charta, 
1. billigt den in dem Bericht des Generalse

kretärs enthaltenen Plan; 
2. bestätigt, daß die Sonderkommission und 

die IAEA befugt sind, Aktivitäten nach 
Abschnitt C der Resolution 687(1991) zur 
Vernichtung, Beseitigung oder Unschäd
lichmachung der in den Ziffern 8 und 12 
der Resolution aufgeführten Gegenstände 
nach Ablauf des der Billigung des Plans 
folgenden 45-Tage-Zeitraums durchzufüh
ren, bis sie abgeschlossen sind; 

3. ersucht den Generalsekretär, dem Sicher
heitsrat alle sechs Monate nach Verab
schiedung dieser Resolution einen Sach
standsbericht über die Durchführung des 
in Ziffer 1 genannten Plans vorzulegen; 

4. beschließt, allen Mitgliedstaaten nahezu
legen, größtmögliche Unterstützung i n 
Form von Bar- oder Naturalleistungen zu 
gewähren, um sicherzustellen, daß die 
nach Abschnitt C der Resolution 687 
(1991) vorgesehenen Aktivitäten wirksam 
und zügig durchgeführt werden; be
schließt indessen ferner, daß die Regierung 
Iraks für die vollen Kosten der Ausführung 
der mit Abschnitt C genehmigten Aufga
ben haftet; und ersucht den Generalsekre
tär, dem Rat innerhalb von 30 Tagen Emp
fehlungen darüber zur Billigung vorzule
gen, wie Iraks diesbezügliche Verpflich
tungen am wirksamsten erfüllt werden 
können. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annah
me. 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Richtli
nien zur Umsetzung der Resolution 687 
(1991). - Resolution 700(1991) vom 17.Juni 
1991 

Der Sicherheitsrat, 

- unter Hinweis auf seine Resolutionen 
661(1990) vom 6.August 1990, 665(1990) 
vom 25.August 1990, 670(1990) vom 25. 
September 1990 und 687(1991) vom 3. 
April 1991, 

- Kenntnis nehmend von dem gemäß Ziffer 
26 der Resolution 687(1991) vorgelegten 
Bericht des Generalsekretärs vom 2Juni 
1991 (S/22660), 

- tätig werdend nach Kapitel VII der Charta 
der Vereinten Nationen, 

1. dankt dem Generalsekretär für seinen Be
richt vom 2.Juni 1991 (S/22660); 

2. billigt die Richtlinien zur Erleichterung 
der vollen internationalen Anwendung der 
Ziffern 24, 25 und 27 der Resolution 687 
(1991) des Sicherheitsrats, die dem Bericht 
des Generalsekretärs (S/22660) als Anlage 
beigefügt sind; 

3. erneuert ihren Aufruf an alle Staaten und 
internationalen Organisationen, i m Ein
klang mit den Richtlinien zu handeln, 
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4. ersucht alle Staaten, dem Generalsekretär 
i n Übereinstimmung mit Ziffer 8 der 
Richtlinien innerhalb von 45 Tagen über 
die Maßnahmen Bericht zu erstatten, die 
sie zur Erfüllung der in Ziffer 24 der Reso
lution 687(1991 ) aufgeführten Verpflich
tungen getroffen haben; 

5. betraut den Ausschuß gemäß Resolution 
661(1990] zur Situation zwischen Irak und 
Kuwait mit der Aufgabe, entsprechend den 
Richtlinien das in Ziffer 24 der Resolution 
687(1991) verfügte Verbot des Verkaufs 
oder der Lieferung von Waffen an Irak und 
die damit zusammenhängenden Sanktio
nen zu überwachen; 

6. beschließt, mit dieser Angelegenheit be
faßt zu bleiben und die Richtlinien gleich
zeitig mit der Überprüfung der Ziffern 22, 
23, 24 und 25 der Resolution 687(1991) ge
mäß deren Ziffer 28 zu überprüfen. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annah
me. 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 28.Juni 1991 (UN-Dok. S/22746) 

Im Anschluß an Konsultationen mit den 
Mitgliedern des Sicherheitsrats gab der Rats
präsident i m Namen des Rates auf dessen 
2996.Sitzung am 28.Juni 1991 im Zusammen
hang mit der Behandlung des Punktes >Die Si
tuation zwischen Irak und Kuwait« durch den 
Rat die folgende Erklärung ab: 

»Die Mitglieder des Sicherheitsrats haben 
mit großer Besorgnis von einem Zwischenfall 
erfahren, der sich am heutigen Tage zugetra
gen hat, als irakische Militärbehörden einer 
gemeinsamen Nuklearen Inspektionsgruppe 
der IAEA und der Sonderkommission den so
fortigen und ungehinderten Zugang zu einem 
Ort verwehrten, der von der Sonderkommis
sion gemäß den Ziffern 9 und 13 der Resolu
tion 687(1991) des Sicherheitsrats zur In
spektion vorgesehen war. Im Verlauf dieses 
Zwischenfalls verabsäumte es das irakische 
Militär, dem Ersuchen des Amtierenden 
Hauptinspektors Folge zu leisten, wonach bis 
zur Inspektion keine Bewegungen oder Trans
porte von Gerät stattfinden sollten. Das iraki
sche Militär gab mit Handfeuerwaffen Schüs
se in die Luft ab, als Mitglieder der Gruppe 
versuchten, beladene Fahrzeuge zu photogra-
phieren, die den Ort verließen. Diesem Zwi
schenfall waren bereits frühere Zwischenfälle 
am 23.und 25.Juni 1991 vorausgegangen, als 
die irakischen Militärbehörden der Nuklea
ren Inspektionsgruppe den Zugang zu be
stimmten Anlagen an einem anderen zur In
spektion vorgesehenen Ort verwehrten. 
A m 26.Juni 1991 trat der Sicherheitsrat zu
sammen, um die Zwischenfälle vom 23.und 
25.Juni zu behandeln, und der Ständige Ver
treter Iraks bestätigte zu diesem Zeitpunkt, 
daß Irak die Resolution 687(1991) des Sicher
heitsrats akzeptiert habe und sein Bestes tue, 
um alle ihm mit der Resolution auferlegten 
Bedingungen und Verpflichtungen zu erfül
len. Er versicherte ferner, daß Irak mit allen 
Missionen der Vereinten Nationen, ein
schließlich der Sonderkommission, zusam
menarbeite. Der Präsident des Sicherheitsrats 
brachte danach gegenüber der Regierung Iraks 
die ernste Besorgnis des Rates über diese Zwi
schenfälle zum Ausdruck. 

Die Ratsmitglieder mißbilligen entschieden 
die Zwischenfälle vom 23., 25.und 28.Juni 
und verurteilen in diesem Zusammenhang 
das Verhalten der irakischen Behörden. Alle 
diese Zwischenfälle stellen flagrante Verlet
zungen der Resolution 687(1991) des Sicher
heitsrats und der in dem Briefwechsel zwi
schen dem Generalsekretär der Vereinten Na
tionen und dem Außenminister Iraks enthal
tenen Regelungen in bezug auf den Status 
und die Vorrechte und Immunitäten der ge
mäß der Resolution des Sicherheitsrats einge
setzten Sonderkommission und der Inspek
tionsgruppen dar. Darüber hinaus verdeutli
chen diese Zwischenfälle, daß Irak seine 
feierliche Zusage, alle Bestimmungen der Re
solution 687(1991) des Sicherheitsrats zu be
folgen, nicht eingehalten hat. 
Die Mitglieder des Sicherheitsrats haben be
schlossen, den Generalsekretär zu bitten, so
fort eine hochrangige Mission nach Bagdad zu 
entsenden, die mit den höchsten Vertretern 
der irakischen Regierung zusammentreffen 
soll, um die dringende Forderung des Rates 
nach eindeutigen Zusicherungen zu übermit
teln, denen zufolge die Regierung alle erfor
derlichen Maßnahmen treffen wird, um si
cherzustellen, daß der Sonderkommission bei 
der Wahrnehmung ihres Mandats keine Hin
dernisse in den Weg gelegt werden, und daß 
die Regierung in Erfüllung der gegenüber den 
Vereinten Nationen und der IAEA bestehen
den und eingegangenen Verpflichtungen Iraks 
mit den Inspektionsgruppen in vollem Um
fang zusammenarbeiten wird, was auch die 
Gewährung des sofortigen und ungehinderten 
Zugangs einschließt. Die Ratsmitglieder ha
ben außerdem betont, daß die Regierung der 
hochrangigen Mission bedingungslose Garan
tien für die Sicherheit des gesamten Personals 
geben muß, das mit der Wahrnehmung von 
Aufgaben i m Zusammenhang mit der Resolu
tion 687(1991) des Sicherheitsrats befaßt ist. 
Die Mission, die sich aus dem Generaldirek
tor der Internationalen Atomenergie-Organi
sation (IAEA), dem Exekutiworsitzenden der 
Sonderkommission und dem Untergeneral-
Sekretär für Abrüstungsfragen zusammen
setzt, wird am heutigen Abend (28.Juni 1991) 
aus New York abreisen. 

Die Ratsmitglieder fordern Irak nunmehr auf, 
der Nuklearen Inspektionsgruppe der IAEA 
und der Sonderkommission, die sich gegen
wärtig in Irak befindet, sofortigen und unge
hinderten Zugang zu den Objekten zu gewäh
ren, welche die Gruppe am 28.Juni 1991 zu in
spizieren versuchte, sowie zu jedem anderen 
Ort, den zu besichtigen sie für erforderlich 
hält. 
Die Mitglieder des Sicherheitsrats ersuchen 
die hochrangige Mission, dem Rat über den 
Generalsekretär so bald wie möglich über die 
Ergebnisse ihrer Zusammenkünfte mit den 
höchsten Vertretern der irakischen Regierung 
Bericht zu erstatten, insbesondere über weite
re Zusagen der Regierung, die Erfüllung der 
Verpflichtungen Iraks nach Resolution 687 
(1991) des Sicherheitsrats auf allen Ebenen, 
einschließlich der örtlichen Militär- und Zi 
vilbehörden, sicherzustellen. 
Die Ratsmitglieder wünschen klarzustellen, 
daß der Rat mit dieser Angelegenheit weiter 
befaßt bleibt und daß jede neue Nichteinhal
tung ernste Konsequenzen nach sich ziehen 
würde. 
Die Ratsmitglieder bekräftigen ihren in der 
Resolution 687(1991) zum Ausdruck gebrach
ten Standpunkt hinsichtlich der Gefahr, die 

alle Massenvernichtungswaffen für den Frie
den und die Sicherheit i m Nahen Osten dar
stellen, und hinsichtlich der Notwendigkeit, 
auf die Schaffung einer von derartigen Waffen 
freien Zone i m Nahen Osten hinzuarbeiten.« 

Liberia 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 22Januar 1991 (UN-Dok. S/22133) 

Im Anschluß an Konsultationen des Sicher
heitsrats gab der Präsident i m Namen des Ra
tes auf dessen 2974. Sitzung am 22.Januar 
1991 i m Zusammenhang mit der Behandlung 
des Punktes >Die Situation in Liberia« durch 
den Rat die folgende Erklärung ab: 

»Die Mitglieder des Sicherheitsrats haben das 
am 28.November 1990 in Bamako (Mali) her
ausgegebene Schlußkommunique der ersten 
außerordentlichen Tagung der Staats- und Re
gierungschefs der Wirtschaftsgemeinschaft 
der westafrikanischen Staaten (ECOWAS) zur 
Kenntnis genommen. 
Die Mitglieder des Sicherheitsrats würdigen 
die von den Staats- und Regierungschefs der 
ECOWAS unternommenen Bemühungen um 
eine Förderung des Friedens und normaler 
Verhältnisse in Liberia. 
Die Mitglieder des Sicherheitsrats fordern die 
Konfliktparteien in Liberia auf, die von ihnen 
unterzeichnete Vereinbarung über die Feuer
einstellung auch weiterhin einzuhalten und 
die ECOWAS i m Hinblick auf die Wiederher
stellung des Friedens und normaler Verhält
nisse in Liberia in vollem Umfang zu unter
stützen. 
Die Mitglieder des Sicherheitsrats danken 
den Mitgliedstaaten, dem Generalsekretär 
und den humanitären Organisationen für die 
Liberia gewährte humanitäre Unterstützung 
und fordern zu zusätzlicher Unterstützung 
auf. Der Rat begrüßt in diesem Zusammen
hang die nach der Annahme einer allgemei
nen Feuereinstellung erfolgte Wiederaufnah
me des Notstandsprogramms der Vereinten 
Nationen in Liberia. 
Die Mitglieder des Sicherheitsrats unterstüt
zen den von dem ECOWAS-Gipfeltreffen an 
die internationale Gemeinschaft gerichteten 
Aufruf, die der Bevölkerung von Liberia ge
währte humanitäre Unterstützung zu erhö
hen.« 

Nahost 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Weiterer 
Einsatz der Interimstruppe für Südliba
non. - Resolution 684( 1991 ) vom 30.Januar 
1991 

Der Sicherheitsrat, 

- unter Hinweis auf seine Resolutionen 
425(1978), 426(1978), 501(1982), 508(1982), 
509(1982) und 520(1982) sowie auf alle sei
ne Resolutionen zur Situation in Libanon, 

- nach Prüfung des Berichts des Generalse
kretärs vom 23.Januar 1991 über die Inte
rimstruppe der Vereinten Nationen in Li
banon (S/22129) und Kenntnis nehmend 
von den darin und in Add.l vom 28.Januar 
1991 getroffenen Feststellungen sowie un-
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beschadet der von den Mitgliedstaaten da
zu vertretenen Auffassungen, 

- Kenntnis nehmend von dem Schreiben des 
Ständigen Vertreters Libanons bei den Ver
einten Nationen an den Generalsekretär, 
datiert vom 14.Januar 1991 (S/22079), 

- dem Antrag der Regierung Libanons statt
gebend, 

1. beschließt, das derzeitige Mandat der In
terimstruppe der Vereinten Nationen in Li
banon um einen weiteren Interimszeit
raum von sechs Monaten, das heißt bis 
zum 31.Juli 1991, zu verlängern; 

2. erklärt erneut, daß er nachdrücklich für 
die territoriale Integrität, Souveränität 
und Unabhängigkeit Libanons innerhalb 
seiner international anerkannten Grenzen 
eintritt; 

3. unterstreicht erneut das Mandat und die 
allgemeinen Anweisungen an die Truppe 
gemäß dem mit Resolution 426(1978) ge
billigten Bericht des Generalsekretärs vom 
19.März 1978 und fordert alle Beteiligten 
auf, die Truppe i m Hinblick auf die volle 
Wahrnehmung ihres Auftrags rückhaltlos 
zu unterstützen; 

4. erklärt erneut, daß die Truppe ihren in den 
Resolutionen 425(1978), 426(1978) sowie 
in allen anderen einschlägigen Resolutio
nen festgelegten Auftrag voll wahrzuneh
men hat; 

5. ersucht den Generalsekretär, die Konsulta
tionen mit der Regierung Libanons und 
den anderen von der Durchführung dieser 
Resolution unmittelbar berührten Par
teien fortzusetzen und dem Sicherheitsrat 
darüber Bericht zu erstatten. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annah
me. 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 30Januar 1991 (UN-Dok. S/22176) 

Im Anschluß an Konsultationen mit den 
Mitgliedern des Sicherheitsrats gab der Rats
präsident i m Namen des Rates auf dessen 
2975.Sitzung am 30.Januar 1991 im Zusam
menhang mit der Behandlung des Punktes 
•Die Situation i m Nahen Osten- durch den 
Rat die folgende Erklärung ab: 

»Die Mitglieder des Sicherheitsrats haben 
den gemäß Resolution 659( 1990) vorgelegten 
Bericht des Generalsekretärs über die Inte
rimstruppe der Vereinten Nationen in Liba
non (UNIFIL) (S/22129) mit Genugtuung zur 
Kenntnis genommen. 
Sie bekräftigen ihr Eintreten für die volle Sou
veränität, Unabhängigkeit, territoriale Inte
grität und nationale Einheit Libanons inner
halb seiner international anerkannten Gren
zen. In diesem Zusammenhang erklären sie, 
daß alle Staaten jede gegen die territoriale In
tegrität oder die politische Unabhängigkeit 
eines Staates gerichtete oder sonst mit den 
Zielen der Vereinten Nationen unvereinbare 
Androhung oder Anwendung von Gewalt zu 
unterlassen haben. 
Anläßlich der vom Sicherheitsrat auf der 
Grundlage der Resolution 425(1978) vorge
nommenen Verlängerung des Mandats der 
UNIFIL um einen weiteren Interimszeitraum 
betonen die Ratsmitglieder erneut die Not
wendigkeit, diese Resolution vollinhaltlich 
durchzuführen. Sie danken dem Generalse

kretär und seinen Mitarbeitern für die anhal
tenden Bemühungen, die sie in dieser Hin
sicht unternehmen. Sie bekunden erneut ihre 
volle Unterstützung für das Übereinkommen 
von Taif und für die Anstrengungen, die die l i 
banesische Regierung in jüngster Zeit unter
nimmt, um ihre Herrschaft auf das gesamte 
libanesische Hoheitsgebiet auszudehnen. 
Die Mitglieder des Sicherheitsrats benutzen 
diesen Anlaß, den UNIFIL-Truppen und den 
truppenstellenden Ländern für ihre Opfer und 
ihr unter schwierigen Umständen erfolgendes 
Eintreten für die Sache des Weltfriedens und 
der internationalen Sicherheit ihre Anerken
nung auszusprechen.« 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 27.März 1991 (UN-Dok. S/22408) 

Im Anschluß an Konsultationen des Sicher
heitsrats gab der Präsident i m Namen des Ra
tes auf dessen 2980.Sitzung am 27.März 1991 
i m Zusammenhang mit der Behandlung des 
Punktes >Die Situation in den besetzten ara
bischen Gebieten' durch den Rat die folgende 
Erklärung ab: 

»Die Mitglieder des Sicherheitsrats sind 
emsthaft besorgt über die weitere Verschlech
terung der Situation in den von Israel seit 
1967 besetzten palästinensischen und sonsti
gen arabischen Gebieten, einschließlich Jeru
salems, und insbesondere über die ernste der
zeitige Situation, die infolge der von Israel 
verhängten Ausgangssperren entstanden ist. 
Die Mitglieder des Sicherheitsrats beklagen 
den Beschluß der Regierung Israels vom 
24.März 1991, vier palästinensische Zivilper
sonen unter Verletzung des Genfer Abkom
mens vom 12.August 1949 über den Schutz 
von Zivilpersonen in Kriegszeiten, das auf die 
oben genannten Gebiete Anwendung findet, 
und unter Zuwiderhandlung gegen einschlä
gige Resolutionen des Sicherheitsrats auszu
weisen. 
Die Mitglieder des Sicherheitsrats fordern Is
rael außerdem auf, die Ausweisung von Palä
stinensern zu unterlassen und die sichere 
Rückkehr ausgewiesener Personen sicherzu
stellen. 
Unter Hinweis auf die Resolution 681(1990) 
und andere Resolutionen des Sicherheitsrats 
werden die Mitglieder des Sicherheitsrats mit 
der in Absatz 1 beschriebenen Situation be
faßt bleiben.« 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Die Lage 
in den von Israel besetzten arabischen Ge
bieten. - Resolution 694( 1991 ) vom 24.Mai 
1991 

Der Sicherheitsrat, 

- in Bekräftigung seiner Resolution 681 
(1990), 

- mit tiefster Besorgnis und Betroffenheit 
über die Nachricht, daß Israel unter Ver
stoß gegen seine Verpflichtungen aus dem 
Vierten Genfer Abkommen von 1949 und 
entgegen den einschlägigen Resolutionen 
des Sicherheitsrats sowie zum Schaden der 
Bemühungen um die Herbeiführung eines 
umfassenden, gerechten und dauerhaften 
Friedens i m Nahen Osten am 18.Mai 1991 

vier palästinensische Zivilpersonen ausge
wiesen hat, 

1. erklärt, daß die israelischen Behörden mit 
der Ausweisung von vier Palästinensern 
am 18.Mai gegen das Vierte Genfer Ab
kommen von 1949 verstoßen haben, das 
auf alle von Israel seit 1967 besetzten palä
stinensischen Gebiete einschließlich Jeru
salems Anwendung findet; 

2. mißbilligt diese Maßnahme und erklärt 
erneut, daß die Besatzungsmacht Israel die 
Ausweisung von palästinensischen Zivi l 
personen aus den besetzten Gebieten zu 
unterlassen und die sofortige sichere 
Rückkehr aller Ausgewiesenen sicherzu
stellen hat; 

3. beschließt, die Situation weiter zu verfol
gen. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annah
me. 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Überwa
chung der Entflechtung auf den Golanhö-
hen. - Resolution 695(1991) vom 30.Mai 
1991 

Der Sicherheitsrat, 

- nach Behandlung des Berichts des Gene
ralsekretärs über die Beobachtertruppe der 
Vereinten Nationen für die Truppenent
flechtung, 

> beschließt, 
a) die beteiligten Parteien zur sofortigen 

Durchführung von Resolution 338 
(1973) des Sicherheitsrats vom 22.0k-
tober 1973 aufzufordern; 

b) das Mandat der Beobachtertruppe der 
Vereinten Nationen für die Truppe
nentflechtung für einen weiteren Zeit
raum von sechs Monaten, das heißt bis 
zum 30.November 1991, zu verlängern; 

c) den Generalsekretär zu ersuchen, am 
Ende dieses Zeitraums einen Bericht 
über die Entwicklung der Situation und 
die zur Durchführung von Resolution 
338(1973) des Sicherheitsrats getroffe
nen Maßnahmen vorzulegen. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annah
me. 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 30.Mai 1991 (UN-Dok. S/22657) 

Auf der 2990.Sitzung am 30.Mai 1991 gab der 
Präsident des Sicherheitsrats im Anschluß an 
die Verabschiedung von Resolution 695(1991) 
die folgende Erklärung ab: 

»Im Zusammenhang mit der soeben verab
schiedeten Resolution über die Verlängerung 
des Mandats der Beobachtertruppe der Verein
ten Nationen für die Truppenentflechtung bin 
ich ermächtigt worden, i m Namen des Sicher
heitsrats die folgende ergänzende Erklärung 
abzugeben: 
•Bekanntlich heißt es in Ziffer 23 des Berichts 
des Generalsekretärs über die Beobachter
truppe der Vereinten Nationen für die Trup
penentflechtung (S/22631 mit Add.l ): >Im is
raelisch-syrischen Sektor herrscht zwar der-
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zeit Ruhe, die Nahostsituation insgesamt ist 
jedoch weiterhin potentiell gefährlich, woran 
sich wahrscheinlich auch nichts ändern wird, 
sofern und solange keine umfassende, alle 
Aspekte des Nahostproblems einbeziehende 
Regelung erzielt werden kann.< Diese Erklä
rung des Generalsekretärs entspricht der Auf
fassung des Sicherheitsrats.-« 

(Eine derartige Erklärung schließt sich regelmäßig 
an die Verabschiedung der Resolution zur Verlänge
rung des Mandats der Beobachtertruppe der Verein
ten Nationen für die Truppenentflechtung (UNDOF) 
an.) 

Westsahara 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Einrich
tung der Mission der Vereinten Nationen 
für das Referendum in Westsahara. - Reso
lution 690(1991) vom 29. April 1991 

Der Sicherheitsrat, 

- unter Hinweis auf seine Resolution 
621(1988) vom 20.September 1988, mit der 
er den Generalsekretär unter anderem er
sucht hat, ihm einen Bericht über die Ab
haltung eines Selbstbestimmungsreferen
dums des Volkes von Westsahara sowie 
darüber zu unterbreiten, wie die Organisa
tion und Überwachung eines solchen Refe
rendums durch die Vereinten Nationen in 
Zusammenarbeit mit der Organisation der 
Afrikanischen Einheit sichergestellt wer
den kann, 

- sowie unter Hinweis darauf, daß das Kö
nigreich Marokko und die Frente Popular 
para la Liberaciön de Saguia el-Hamra y de 
Rio de Oro (Volksfront für die Befreiung 
von Saguia el-Hamra und Rio de Oro) am 
30.August 1988 den vom Generalsekretär 
der Vereinten Nationen und dem damali
gen Vorsitzenden der Organisation der 
Afrikanischen Einheit i m Rahmen ihres 
gemeinsamen Gute-Dienste-Auftrags un
terbreiteten Vorschlägen ihre grundsätzli
che Zustimmung erteilt haben, 

- femer unter Hinweis auf seine Resolution 
658( 1990), mit der er den Bericht des Ge
neralsekretärs gebilligt hat, der den vollen 
Wortlaut der von den beiden Parteien am 
30.August 1988 angenommenen Rege
lungsvorschläge und eine Zusammenfas
sung des Plans des Generalsekretärs zur 
Umsetzung dieser Vorschläge enthält, und 
mit der er den Generalsekretär ersucht 
hat, ihm einen weiteren detaillierten Be
richt über seinen Umsetzungsplan vorzu
legen, der insbesondere einen Kostenvor
anschlag für die Mission der Vereinten Na
tionen für das Referendum in Westsahara 
enthält, 

- in dem Wunsche, eine gerechte und dauer
hafte Lösung der Westsahara-Frage zu er
reichen, 

- nach Prüfung des Berichts des Generalse
kretärs über die Situation betreffend West
sahara, 

1. billigt den Bericht des Generalsekretärs, 
der dem Sicherheitsrat gemäß Resolution 
658(1990) übermittelt worden ist; 

2. bekundet seine volle Unterstützung für 
die Bemühungen des Generalsekretärs zur 
Organisation und Überwachung eines 

Selbstbestimmungsreferendums des Vol
kes von Westsahara durch die Vereinten 
Nationen in Zusammenarbeit mit der Or
ganisation der Afrikanischen Einheit und 
in Übereinstimmung mit den in seinem 
Bericht genannten Zielen; 

3. fordert die beiden Parteien auf, mit dem 
Generalsekretär bei der Durchführung sei
nes Plans, wie er in seinem Bericht in Do
kument S/21360 beschrieben und in sei
nem Bericht in Dokument S/22464 mit 
Corr.l weiterentwickelt worden ist, unein
geschränkt zusammenzuarbeiten; 

4. beschließt, entsprechend dem genannten 
Bericht unter seiner Weisungsbefugnis ei
ne Mission der Vereinten Nationen für das 
Referendum in Westsahara zu schaffen; 

5. beschließt, daß die Übergangsperiode spä
testens 16 Wochen nach Billigung der 
Haushaltsmittel für die Mission durch die 
Generalversammlung beginnt; 

6. ersucht den Generalsekretär, den Sicher
heitsrat über die Durchführung seines Re
gelungsplans regelmäßig unterrichtet zu 
halten. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annah
me. 

Angola 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Neufest
setzung des Mandats der Verifikationsmis
sion für Angola (künftig UNAVEM II). -
Resolution 696(1991) vom 30.Mai 1991 

Der Sicherheitsrat, 

- mit Genugtuung über den Beschluß der 
Regierung der Volksrepublik Angola und 
der Nationalen Union für die völlige Unab
hängigkeit Angolas, die >Acordos de Paz 
para Angola- (Friedensabkommen für An
gola) zu schließen, 

- unter Betonung der Bedeutung, die er der 
Unterzeichnung der >Acordos de Paz para 
Angola- und der nach Treu und Glauben 
erfolgenden Erfüllung der darin enthalte
nen Verpflichtungen durch die Vertragspar
teien beimißt, 

- sowie betonend, wie wichtig es ist, daß al
le Staaten jegliche Handlungen unterlas
sen, welche die genannten Abkommen un
tergraben könnten, und daß sie zu ihrer 
Verwirklichung beitragen und die Unab
hängigkeit, Souveränität und territoriale 
Integrität Angolas voll respektieren, 

- mit Befriedigung Kenntnis nehmend von 
dem Beschluß der Regierungen der Volks
republik Angola und der Republik Kuba, 
den Abzug aller kubanischen Truppen aus 
Angola vorfristig bis zum 25.Mai 1991 ab
zuschließen (S/22644), 

- in Anbetracht des Ersuchens, das die 
Volksrepublik Angola mit ihrem Schreiben 
vom 8.Mai 1991 an den Generalsekretär 
der Vereinten Nationen gerichtet hat (S/ 
22609), 

- nach Behandlung des Berichts des Gene
ralsekretärs vom 20.Mai 1991 (S/22627) 
und des Addendums vom 29.Mai 1991 (S/ 
22627/Add.l), 

- unter Berücksichtigung dessen, daß das 
Mandat der mit der Resolution 626(1988) 
des Sicherheitsrats vom 20.Dezember 

1988 eingerichteten Verifikationsmission 
der Vereinten Nationen für Angola (UN
AVEM) am 22.Juli 1991 abläuft, 

1. billigt den Bericht des Generalsekretärs 
vom 20.Mai 1991 (S/22627) und das Ad
dendum vom 29.Mai 1991 (S/22627/Add.l) 
sowie die darin enthaltenen Empfehlun
gen; 

2. beschließt dementsprechend, wie vom Ge
neralsekretär in Übereinstimmung mit 
den -Acordos de Paz para Angola- vorge
schlagen, der Verifikationsmission der Ver
einten Nationen für Angola (UNAVEM) 
(künftig UNAVEM II) ein neues Mandat zu 
übertragen, und ersucht den Generalsekre
tär, diesbezüglich die erforderlichen 
Schritte einzuleiten; 

3. beschließt außerdem, daß UNAVEM I I für 
einen Zeitraum von 17 Monaten vom Zeit
punkt der Verabschiedung dieser Resolu
tion an eingerichtet wird, um die im Be
richt des Generalsekretärs (S/22627) fest
gelegten Ziele zu erreichen; 

4. ersucht den Generalsekretär, dem Sicher
heitsrat unmittelbar nach der Unterzeich
nung der Acordos de Paz para Angola- Be
richt zu erstatten und den Rat in vollem 
Umfang über die weiteren Entwicklungen 
unterrichtet zu halten. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annah
me. 

Rotes Kreuz 

GENERALVERSAMMLUNG - Gegenstand: 
Beobachterstatus für das Internationale 
Komitee vom Roten Kreuz, in Anbetracht 
seiner besonderen Rolle und seiner beson
deren Aufgaben auf Grund der Genfer Ab
kommen vom 12.August 1949. - Resolu
tion 45/6 vom lö.Oktober 1990 

Die Generalversammlung, 

- unter Hinweis auf die Aufgaben des Inter
nationalen Komitees vom Roten Kreuz auf 
Grund der Genfer Abkommen vom ^ . A u 
gust 1949, 

- in Anbetracht der besonderen Rolle, die 
dem Internationalen Komitee vom Roten 
Kreuz somit auf dem Gebiet der interna
tionalen Beziehungen im humanitären Be
reich zufällt, 

- in dem Wunsche, die Zusammenarbeit 
zwischen den Vereinten Nationen und 
dem Internationalen Komitee vom Roten 
Kreuz zu fördern, 

1. beschließt, das Internationale Komitee 
vom Roten Kreuz einzuladen, als Beob
achter an den Tagungen und an der Tätig
keit der Generalversammlung teilzuneh
men; 

2. ersucht den Generalsekretär, die erforderli
chen Maßnahmen zur Durchführung die
ser Resolution zu treffen. 

Abstimmungsergebnis: Ohne förmliche Ab
stimmung angenommen. 

Quelle für die Übersetzungen der UN-Dokumente: 
Deutscher Übersetzungsdienst der Vereinten Natio
nen, New York 

Vereinte Nationen 4/1991 155 



Die Mitgliedschaften in UN-Organen im Jahre 1991 

Rat für Handel und Entwicklung (130) 

Ägypten 
Äthiopien 
Afghanistan 
Algerien 
Angola 
Argentinien 
Australien 
Bahrain 
Bangladesch 
Barbados 
Belgien 
Benin 
Bhutan 
Bjelorußland 
Bolivien 
Brasilien 
Bulgarien 
Burkina Faso 
Burundi 
Chile 
China 
Costa Rica 
Côte d'Ivoire 
Dänemark 
Deutschland 
Dominikanische Republik 
Ecuador 
El Salvador 
Finnland 
Frankreich 
Gabun 
Ghana 
Grenada 
Griechenland 
Großbritannien 
Guatemala 
Guinea 
Guyana 
Haiti 
Honduras 
Indien 
Indonesien 
Irak 
Iran 
Irland 
Israel 
Italien 
Jamaika 
Japan 
Jemen 
Jordanien 
Jugoslawien 
Kamerun 
Kanada 
Katar 
Kenia 
Kolumbien 
Kongo 
Korea (Demokratische Volksrepublik) 
Korea (Republik) 
Kuba 
Kuwait 
Libanon 
Liberia 
Libyen 
Liechtenstein 
Luxemburg 
Madagaskar 
Malaysia 
Mali 

Malta 
Marokko 
Mauretanien 
Mauritius 
Mexiko 
Mongolei 
Myanmar 
Namibia 
Nepal 
Neuseeland 
Nicaragua 
Niederlande 
Nigeria 
Norwegen 
Österreich 
Oman 
Pakistan 
Panama 
Papua-Neuguinea 
Paraguay 
Peru 
Philippinen 
Polen 
Portugal 
Rumänien 
Sambia 
Säo Tomé und Principe 
Saudi-Arabien 
Schweden 
Schweiz 
Senegal 
Sierra Leone 
Simbabwe 
Singapur 
Somalia 
Sowjetunion 
Spanien 
Sri Lanka 
Sudan 
Suriname 
Syrien 
Tansania 
Thailand 
Togo 
Trinidad und Tobago 
Tschad 
Tschechoslowakei 
Türkei 
Tunesien 
Uganda 
Ukraine 
Ungarn 
Uruguay 
Venezuela 
Vereinigte Arabische Emirate 
Vereinigte Staaten 
Vietnam 
Zaire 
Zentralafrikanische Republik 
Zypern 

Ausschuß für die Ausübung der 
unveräußerlichen Rechte des 
palästinensischen Volkes (23) 

Afghanistan 
Bjelorußland 
Guinea 
Guyana 

Indien 
Indonesien 
Jugoslawien 
Kuba 
Laos 
Madagaskar 
Malaysia 
Mali 
Malta 
Nigeria 
Pakistan 
Rumänien 
Senegal 
Sierra Leone 
Türkei 
Tunesien 
Ukraine 
Ungarn 
Zypern 

Sonderausschuß für die Charta 
und die Stärkung der 
Rolle der Vereinten Nationen (49) 

Ägypten 
Algerien 
Angola 
Argentinien 
Barbados 
Belgien 
Brasilien 
China 
Deutschland 
Ecuador 
El Salvador 
Finnland 
Frankreich 
Ghana 
Griechenland 
Großbritannien 
Guyana 
Indien 
Indonesien 
Irak 
Iran 
Italien 
Japan 
Jugoslawien 
Kenia 
Kolumbien 
Kongo 
Liberia 
Mexiko 
Nepal 
Neuseeland 
Nigeria 
Pakistan 
Philippinen 
Polen 
Rumänien 
Rwanda 
Sambia 
Schweden 
Sierra Leone 
Sowjetunion 
Spanien 
Tschechoslowakei 
Türkei 
Tunesien 
Ungarn 
Venezuela 
Vereinigte Staaten 
Zypern 

(Wird fortgesetzt) 
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Tübinger Universitätsschriften • Forschungsprojekt Menschenrechte 

B a n d 7 der Re ihe ( M e i n u n g s f r e i h e i t B d . I I ) 
Johannes Schwart länder / E ibe R iede l ( H r s g . ) 

Neue Medien und 
Meinungsfreiheit 
i m nat ionalen und internat ionalen K o n t e x t 

14 Beiträge • ausführliches Personen- und Sachregister • 
V I I I , 288 S. • ISBN 3-88357-094-X • 1990 • D M 68,-

I . His tor i sche G r u n d l a g e n 

Wolfram Siemann, Tübingen 
G r u n d - u n d menschenrecht l iche Gehal te der K o m 
m u n i k a t i o n s f r e i h e i t i n historischer Perspektive 

I I . V o n der M e i n u n g s f r e i h e i t zur M e d i e n - u n d K o m  
m u n i k a t i o n s f r e i h e i t ? - Verfassungsrechtl iche  
B e z ü g e 

Wolfgang Hoffmann-Riem, H a m b u r g 
K o m m u n i k a t i o n s f r e i h e i t u n d Chancengle ichhei t 

Martin Stock, B i e l e f e l d 
A l l g e m e i n e K o m m u n i k a t i o n s f r e i h e i t d u r c h M e d i e n 
f r e i h e i t 

Hans Heinrich Rupp, M a i n z 
Bedeutungsgehal te u n d A u s w i r k u n g e n der K o m m u 
n i k a t i o n s f r e i h e i t i m Grundgesetz 

I I I . Phi losophische u n d rechtsphilosophische  
A s p e k t e 

Oswald Schwemmer, Düsse ldorf 
D i e symbol ische Existenz des Menschen u n d die 
recht l iche B e d e u t u n g der K o m m u n i k a t i o n s m e d i e n 

Helge Rossen, B i e l e f e l d 
M e d i e n f r e i h e i t u n d K o m m u n i k a t i o n s t h e o r i e 

Heiner Bielefeldt, Tübingen 
Poli t ische Öffent l ichkei t unter d e m A n s p r u c h des 
R e p u b l i k a n i s m u s 

Winfried Brugger, M a n n h e i m 
D e r K a m p f der M e i n u n g e n 

Wolfgang Schild, B ie le fe ld 
Das „doppels innige" Freihei tsrecht auf M e i n u n g 

I V . T r a n s n a t i o n a l e A s p e k t e der M e d i e n - u n d K o m  
m u n i k a t i o n s f r e i h e i t 

Ralph Alexander Lorz, M a r b u r g 
K o m m u n i k a t i o n s f r e i h e i t u n d nat ionale R u n d f u n k 
o r d n u n g e n 

Rudolf Streinz, Passau 
M e d i a l e r Grundrechtsschutz u n d i n t e r n a t i o n a l e r 
Menschenrechtsschutz zur Gewährle is tung der K o m 
m u n i k a t i o n s f r e i h e i t 

Eibe Riedel, M a r b u r g 
Recht auf k u l t u r e l l e Identität - E i n n o r m a t i v e r R a h 
m e n für eine „Neue W e l t i n f o r m a t i o n s o r d n u n g " ? 

Der vorliegende Band dokument ier t Ergebnisse mehre
rer Tagungen zum Thema Meinungsfreiheit , die im Rah
men des Tübinger Forschungsprojekts Menschenrechte 
in den Jahren 1985-1988 stattgefunden haben. 
Nachdem das Recht auf Meinungsfreiheit in Band 6 die
ser Reihe vor allem unter ideengeschichtlicher und histo
rischer Perspektive thematisiert worden war , w i r d es nun 
primär unter juristischen (verfassungs- und völkerrecht
lichen) sowie philosophischen Aspekten untersucht. 
I m V o r d e r g r u n d steht die Frage, wie Meinungsfreiheit 
im Kontext der modernen Massenmedien unter den 
stark veränderten Bedingungen der Staats- und Gesell
schaftsentwicklung gewährleistet werden kann. 

Aus der Einle i tung von Eibe Riedel 
Ein früher vielleicht im kleinen Kreis geäußertes und 
mündlich weiter getragenes, allenfalls noch durch 
Druckschrif ten in einem räumlich und persönlich 
begrenzten Kreis verbreitetes W o r t kann in der heutigen 
Ära der elektronischen Medien in Sekundenschnelle um 
die Wel t reisen und prinzipie l l fast jeden Menschen 
erreichen. Das Menschenrecht auf Meinungsfreiheit hat 
so eine neue und permanent wichtiger werdende D i m e n 
sion gewonnen: Der alte Ruf nach „Meinungs"- und 
„Pressefreiheit" erweitert sich im Angesicht der „neuen 
M e d i e n " zu einer menschenrechtlichen Forderung neuer 
Qualität nach Gewährleistung einer umfassenden 
„Kommunikationsfreiheit" . 
Die A u f n a h m e und Vert ie fung der Diskussion um eine 
dem elektronischen Zeital ter angemessene Fortentwick
lung der Meinungsfreiheit zur Garantie einer umfassen
den „Medien- und Kommunikat ions f re ihe i t " erscheint 
um so dringlicher, als Meinungen, die in den Medien 
unberücksichtigt bleiben, gegenüber der Flut der durch 
diese neuen Medien verbreiteten sonstigen In format io 
nen schon heute kaum Durchsetzungschancen besitzen. 
Damit wächst die Gefahr einseitiger medialer Ausr ich
tung und entsprechender Selektion der vermitte l ten 
Informat ionen, die den für eine freiheitl iche Demokra
tie unerläßlichen Meinungspluralismus in Frage stellt. 
Politische Machtfragen entscheiden sich so häufig an der 
Beherrschung der M e d i e n . 
Es ändern sich mit der Einführung neuer Medien und der 
Ermöglichung neuer Ausdrucksformen immer auch die 
D e n k f o r m e n . I m Bereich der elektronischen Informa
t ionsvermitt lung geht insbesondere die durch die bishe
rigen Medien (Schrift , Bildende Kunst , M u s i k ) gege
bene symbolische Prägnanz ver loren. D ie entspre
chende Datenfülle bewirkt eine Kul tur los ikgke i t , die 
den unmittelbaren Z u g r i f f erschwert und von besonde
ren Kompetenzen abhängig macht. 
Die vertrauten grundrechtsdogmatischen Kategorien 
passen auf diese Problematik nur teilweise. Es bedarf 
daher einer pr inzipie l l eigenständigen „Medienfreiheit" , 
die diesen Besonderheiten gerecht werden kann. 
Die für das innerstaatliche Recht konstatierte Problema
tik setzt sich im internationalen Kontext unvermindert 
for t . Bei anhaltenden und wachsenden Vermarktungs
und Kommerzialisierungstendenzen erscheint eine 
Rückbesinnung auf die menschenrechtlichen Grundge
halte der medialen Freiheiten auch und gerade im Rah
men der „neuen M e d i e n " unerläßlich, damit die K o n t u 
ren des Rechts auf Meinungsfreiheit unter diesen verän
derten Rahmenbedingungen des elektronischen Zei ta l 
ters nicht verschwimmen. Dieser Grundprob lemat ik 
stellen sich sämtliche Beiträge dieses Symposienbandes. 

N . P. Engel Verlag • K e h l am Rhein Straßburg • A r l i n g t o n , V a . 
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Rudol f Machacek / W i l l i b a l d P. Pahr / Gerhard Stadler (Hrsg . ) 
für die Österreichische Juristenkommission 

70 Jahre Republik 

Grund- und Menschenrechte in Osterreich 
Grundlagen, Entwicklung und internationale Verbindungen 

V I , 778 Seiten, hardcover • ISBN 3-88357-095-8 • 1991 

Ziel der Veröffentlichung 

Das Zie l , das die Herausgeber mit der Veröffentlichung die
ses Werkes verfolgen, ist nicht allein das Anliegen, die 
Grundrechtssituation in Österreich für den Tag der 70. Wie
derkehr des Inkrafttretens der Österreichischen Bundesver
fassung aus verschiedenen Blickrichtungen darzustellen, 
sondern auch aufzuzeigen, daß die Grundrechte und die Ver
fassung leben und ein Spiegelbild eines vielschichtigen Pro
zesses sind, in dem Kontinuität und Wandlung erkennbar 
werden. So wie das Bild vom Menschen nicht immer das 
gleiche ist und doch immer wieder den Menschen in seiner 
Viclartigkcit wiedergibt und so wie sich die Vorstellungen 
von den Aufgaben des Staates ändern, muß auch die Stellung 
seiner Bürger immer neu bestimmt werden. (Machacek) 

Rechtslage, Rechtsprechung und Perspektiven 
Die Grundrechtstheorie des österreichischen Verfassungs
gerichtshofs besteht im wesentlichen in der Auffassung, daß 
es sich bei den im StGG gewährleisteten Rechten um A b 
wehrrechte gegen staatliche Eingriffe ohne institutionellen 
Bezug handelt, die entsprechend der historischen Begriffs
bildung auszulegen sind und Schranken für die Staatstätig
keit konstituieren. Es zeigt sich in der Haltung des öster
reichischen Verfassungsgerichtshofes eine überaus vorsich
tige und nicht immer in jeder Hinsicht konsequente Posi
tion. Die Judikatur ist sehr fallbezogen. Einer sehr deutli
chen Zurückhaltung bei einzelnen Grundrechten stand 
lange eine gewisse Überspitzung bei anderen Grundrechten 
gegenüber, vor allem beim Gleichheitsgrundsatz, beim 
Recht auf das Verfahren vor dem gesetzlichen Richter und 
bei der Judikatur über die Grundrcchtsverlctzung bei 
Grundrechten mit Gesetzesvorbehalt. 
Eine Grundrechtsreform wird sicher nicht zu umgehen sein. 
Dafür spricht nicht nur die Unübersichtlichkeit der beste
henden Rechtslage, dafür spricht auch die Einsicht, daß auf 
dem Boden dieser Rechtslage nicht allen Gefahren wirksam 
begegnet werden kann, die nach heutigen Wcrtvorstellun-
gen mit dem Instrumentarium grundrechtlichen Schutzes 
abgewehrt werden sollten. Sie setzt freilich ein entsprechen
des politisches Klima und auch ein Engagement der Öffent
lichkeit voraus. (Adamovich) 

Verfassungsrang der E M R K 
Die Idee zur vorliegenden Veröffentlichung entstand aus ei
ner Aufsatz-Reihe in der Europäischen G R U N D R E C H T E -
Zeitschrift, in der neben den Grundlagen und Entwick
lungslinien auch einzelne Grundrechte dargelegt wurden. 
Besonderes Augenmerk galt der Tatsache, daß Österreich 
unter den - heute 23 - Vertragssstaaten der E M R K immer 
noch der einzige Staat ist, in dem die E M R K , vom Gesetz
geber gewollt, Verfassungsrang hat. Ein zweiter Band ist in 
Vorbereitung. Er wird den einzelnen Grundrechten und der 
Nahtstelle von innerstaatlichen und europäischen Grund
rechtsbestimmungen gewidmet sein. 

ÖS 1.400,-; D M 198,-

A . E I N L E I T U N G 

W I L L I B A L D P. P A H R , Schutz und Ausbau der Menschenrechte -
Eine Herausforderung unserer Zeit 

L U D W I G A D A M O V I C H , Grundrechte heute - Eine Einführung 

B . S Y S T E M A T I S C H E ÜBERSICHT 

T H E O Ö H L I N G E R , Das Grundrechtsverständnis in Österreich - Ent
wicklungen bis 1982 

M I C H A E L H O L O U B E K , Die Interpretation der Grundrechte in der 
jüngeren Judikatur des Verfassungsgerichtshofs 

H E R B E R T S C H A M B E C K , Zur Theorie und Interpretation der Grund
rechte in Österreich 

A L F R E D G R O E , Zur Schutzrichtung (Bindungswirkung) der Grund
rechte 

P E T E R F E S S L E R , Grundrechtssystem 

K U R T H E L L E R , Das System des Rechtsschutzes 

C . E N T W I C K L U N G 

W I L H E L M B R A U N E D E R , Die Gesetzgebungsgeschichte der öster
reichischen Grundrechte 

E D W I N L O E B E N S T E I N , Die Behandlung des österreichischen Grund-
rechtskataloges durch das Expertenkollegium zur Neuordnung 
der Grund- und Freiheitsrechte 

G E R H A R T H O L Z I N G E R , Die Grundrechtsreform in Österreich 

C H R I S T I A N B R O D A , Das Verbot der Todesstrafe 

D. P O L I T I S C H E U N D G E S E L L S C H A F T L I C H E S I T U A T I O N 

A N T O N P E L I N K A , Die Grundrechte im Verständnis der österreichi
schen Öffentlichkeit 

H E I N Z F I S C H E R , Zum Grundrechtsverständnis der SPÖ 

H E I N R I C H N E I S S E R , Das Grundrechtsverständnis der Österreichi
schen Volkspartei 

F R I E D H E L M F R I S C H E N S C H I A G I R . Grundsätze. Ziele und Praxis frei
heitlicher Grundrechtspolitik - Zum Grundrechtsverständnis 
der FPÖ 

K A R L S T A U D I N G E R , Wo Recht zu Unrecht wird, wird Widerstand 
zur Pflicht - Zum Grundrechtsverständnis der Grünen 

W A L T E R S I L B E R M A Y R , Bemerkungen zum Grundrechtsverständnis 
der KPÖ 

E . W I R T S C H A F T S V E R F A S S U N G 

H E I N Z S C H A L T E R , Wirtschaftsfreiheit - Wirtschaftsaufsicht 
Bewegung in Judikatur und Gesetzgebung 

F . I N T E R N A T I O N A L E D I M E N S I O N 

F E L I X E R M A C O R A , Österreichs Mitarbeit an den UN-Menschen
rechten 

M A N F R E D N O W A K , Durchsetzung der UNG-Menschenrechtskon-
ventionen in Österreich 

G . EUROPÄISCHE P E R S P E K T I V E N 

P E T E R L E U P R E C H T , Menschenrechte ohne eisernen Vorhang? 

R U D O L F M A C H A C E K , Werden und Wandel der Grundrechte in 
Österreich und in Europa 

Straßburg • A r l i n g t o n , V a . N . P . Engel Verlag K e h l am Rhein 
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Titel zum Thema "Asienkunde" aus dem 
Weltforum-Verlagsprogramm 

M. S. Chaudhry 
Der Kaschmirkonflikt 
Seine Ursachen, sein Wesen sowie Rolle und Bemühungen 
der Vereinten Nationen 
Erste umfassende Darstellung eines der explosivsten 
Krisenherde Asiens im deutschsprachigen Raum 
1977, 1.444 S. DM 156,- (3 Bde.) ISDN 3-8039-0146-4 

D. Lerche 
Steuersystem Indonesien 
Ursachen, Größenordnungen und Auswirkungen der Lücken 
zwischen Steuergesetzen und Steuerpraxis 
1978, 323 S., DM 44,- ISBN 3-3089-0156-1 

J. Rösel 
Der Palast des Herrn der Welt 
Entstehungsgeschichte und Organisation der indischen 
Tempel- und Pilgerstadt Puri 

1980, XXXVIII + 378 S., DM 59,- ISBN 3-8039-183-9 

J. Rüland 
Politik und Verwaltung in Metro Manila 
Aspekte der Herrschaftsstabilisierung in einem autoritären 
politischen System 

1982, X, 347 S., DM 49,- IBSN 3-8039-199-5 

J. Rösel 
Die Hinduismusthese May Webers: Folgen eines 
kolonialen Indienbildes in einem religionssoziologi
schen Gedankengang 

1982, IV, 102 S., DM 29,80 ISBN 3-8039-0227-4 

A. E. Buss 
Max Weber and Asia 
1985, 115 S., DM 39,- ISBN 3-8039-0314-9 
K.J. Newman 
Pakistan unter Ayub Khan, Bhutto und Zia-ul-Haq 
1986, 160 S., DM 44,- ISBN 3-8039-0327-0 
Rainer Hoffmann 
Traditionelle Gesellschaft und moderne Staatlichkeit 
Eine vergleichende Untersuchung der europäischen und 
chinesischen Entwicklungstendenzen 
1987, 151 S., DM 39,- ISBN 3-8039-0345-8 
Jürgen Rüland 
Urban Government and Development in Asia 
Readings in Subnational Development 
1988, 276 S., DIN A5 DM 49,- ISBN 3-8039-0364-5 (Nr. 33) 

A. Gälli 
Von der Seidenstraße zum Textilstrom? 
Probleme und Chancen der chinesischen Textil- und 
Bekleidungsindustrie 

1983, IV, 103 S., DM 28,- ISBN 3-8039-0273-8 

Hermann Sautter 
Ordnung, Moral und wirtschaftliche Entwicklung 
Das Beispiel Taiwan 
1990, 166 S., DM 28,- ISBN 3-8039-0384-X 

Petra Eschenbacher 
Drogenproduktion und Drogenhandel 
Beispiel aus Lateinamerika und Südostasien 
1990, 190 S:, DM 28,- ISBN 3-8039-0388-2 

D. Kantowsky/R. Sander 
Recent Research on Ladakh 
History.Culture, Sociology, Ecology 
1983, 282 S., 16 Bildtafeln, DM 59,- ISBN 3-8039-0267-3 

W. Pfennig/M.B. Suh (ed.) 
Aspects of ASEAN 
1984, 395 S., DM 59,- ISBN 3-8039-0303-3 

K. Seeland (ed.) 
Recent Research on Nepal 
1986, 356 S., DM 74,- ISBN 3-8039-0324-6 

D. Kantowsky (ed.) 
Recent Research on Max Weber's Studies of Hinduism 
1986, 231 S., DM 59,- ISBN 3-8039-0333-5 

R. Herdick 
Kirtipur 
Stadtgestalt, Prinzipien der Raumordnung und gesellschaft
liche Funktionen einer Newar-Stadt 
1988, 272 S., 80 Abb., DM 89,- ISBN 3-8039-0355-6 

A. Gälli 
Taiwan: Ökonomische Fakten und Trends 
1980, XXXV, 178 S., DM 48,- ISBN 3-8039-0196-0 

Taiwan: Economic Facts and Trends 
1980, XXXII, 163 S., DM 48,- ISBN 3-8039-0195-2 

A. Gälli 
Neue Wachstumsmärkte in Fernost 
Acht Länder auf der Schwelle zur Wirtschaftsmacht 
1983, XIV, 407 S., DM 100,- ISBN 3-8039-0279-7 

H. Laumer (Hrsg.) 
Wachstumsmarkt Südostasien 
Chancen und Risiken unternehmerischer Kooperation 
Referate und Diskussionbeiträge der IFO-Tagung vom 19. -
21. Oktober 1983 in München 
1984, XI, 805 S., DM 100,- ISBN 3-8039-0292-4 

A. Gälli 
Taiwan R.O.C.: A Chinese Challenge to the World 
Trade-Up to High-Tech 

1987, 189 S.. DM 35,- ISBN 3-8039-0350-5 (Nr. 6) 

A. Gälli 
Taiwan R.O.C.: Eine chinesische Herausforderung 
Von der Handelsmacht zum Technologiezentrum 
1988, 206 S., DM 35,- ISBN 3-8039-0358-0 
A. Gälli 
Taiwan R.O.C.: Un défi chinois au monde 
De la puissance commerciale au centre de technologie 
1988, 200 S., DM 35,- ISBN 3-8039-0362-9 

Weltforum Verlag 
Weltforum Verlagsgesellschaft mbH für Politik und Auslandskunde 

Marienburger Str. 22 • D-5000 Köln 51 (Marienburg) - Telefon (0221) 3 76 95-0 
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VERÖFFENTLICHUNGEN DER 
VEREINTEN NATIONEN : 

TATSACHEN, ZAHLEN UND 
HINTERGRUNDINFORMATION 

Eine Fülle von Material und 
Informationen für Forscher, 
Akademiker, Studenten, Lehrer, 
Beamte, Fachleute aus Industrie und 
Handel und Personen, die sich mit den 
Problemen unserer Zeit beschäftigen. 

Abrüstung Menschenrechte 
Bevölkerungswissenschaft Öffentliche Verwaltung 
Drogenprobleme Politische Angelegenheiten 
Energie Recht 
Entkolonialisierung Sozialwissenschaften 
Forstwesen Statistik 
Frauenfragen Umweltschutz 
Industrie Verkehrswesen 
Kinder und Jugend Wirtschaft und Entwicklung 

VERÖFFENTLICHUNGEN DER 
VEREINTEN NATIONEN 
Ihre Quelle für Informationen -

Zu sehr günstigen Preisen! 
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